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Die globale Finanz - und Wirtschaftskrise, die kaum noch zu  verhindernde Klimakatastrophe und die
zunehmenden Ressourcenkonflikte, die weltweit anschwellende Fliichtlingsstrdme nach sich ziehen,

haben gezei gt , dass das Prinzip des al mmer schneller, i
Noch immer herrscht ein F ortschrittsglaube, auch wenn ethische und 6kologische Grenzen langst

Uberschritten sind. Immer mehr mussen wir erkennen, dass wir uns in ein er Wachstumsfalle befinden.

Menschen und Natur lassen sich auf dem begrenzten Planeten Erde nicht endlos ausbeuten. Okolo-
gische, soziale und wirtschaftliche Krisen bedrohen gleichermafien die Existenzgrundlagen der Men-
schen.

Unsere Gesellschaft lebt von der  Substanz und drangt die Probleme immer noch in die Zukunft ab.

Da sich viele Ressourcen - wie Rohstoffe, aber auch  die Leistungsféahigkeit und -bereitschaft der
nachwachsenden Generation - nicht beliebig erneuern und vermehren lassen, muss sich eine Politi K,
die Uber die nachste Legislaturperiode hinausblickt, auf das Wesentliche konzentrieren.

Wir brauchen eine effiziente Kreislaufwirtschaft, die neue und sinnvolle Arbeitsplatze schafft. Wir mis-

sen dem verschwenderischen, lebensfeindlichen Wirtschaften der heutigen Generation eine Absage
erteilen.
Ausgehend von den Menschenrechten auf Arbeit, freie Berufswa hl, soziale Sicherheit, Wohlfahrt, Bil-

dung, Teilhabe am kulturellen Leben sowie auf Erholung und Freizeit fordern wir fur alle Menschen,
die nicht erwerb stétig sein kdnnen, ein ausreichendes Grundeinkommen.

Globalisierung, Digitalisierung und Beschleunigun g der Arbeitsprozesse filhren zu immer gréReren Be-
lastungen aller Menschen.

Wir brauchen eine gerechte und nachhaltige Gesellschaftspolitik, die die rasan t angewachsene und
weiter wachsende Kluft zwischen wenigen sehr reichen und immer mehr armen Menschen, verbun-
den mit zunehmenden Abstiegsangsten der noch vorhandenen Mittelschicht, wieder verringert -
auch im Interesse der Demokratieentwicklung und der Ver pflichtung zu einer konsequent 6kologi-
schen Politik. Dies betrifft auch die immer mehr zutage tretende Verletzung des Generationenvertra-
ges gegeniber der jungen Generation und zu Lasten der Familien.

Wir brauchen ei ne neue Balance zwiscme@dWiem. aDilesd brdede¢et f
gische Demokraten, sowohl Rechte zu haben als auch Verantwortu ng un d Pflichten zu tGbernehmen.

Wir brauchen den Mut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und die notwendigen Konsequen-
zen daraus zu ziehen.

Wir brauchen eine weitschauende Politik, die offen darliber spricht, dass ein Weniger an materiellem
Uberfluss ein Mehr fiir den Erhalt unserer Gesellschaft und der natiirlichen Lebensgrundlagen bedeu-
tet.

Wir brauchen vordringlich fur Personen, die Uber kein eigenes Eink  ommen verfigen kénnen, ein aus-
reichendes Grundeinkommen. Dazu z&hlen fir uns u.a. Kinder, Rentnerinnen / Rentner und Erwerbs-
unfahige. Solange das Erziehungs - und Pflegegehalt nicht verwirklicht ist, gehéren auch Erziehende
und Pflegende dazu.

Entscheiden auch Si e sich fur ein neues Politikverstandnis und gegen die Prinzipien der Wegwerf -und
Verschwendungsgesellschaft. Entscheiden Sie sich mit der ODP fiir eine lebensfreundliche und weit-
blickende Politik. Entscheiden auch Sie sich, mit uns fur ein gutes Leben fur alle zu kA mpfen.






Die natirliche Umwelt des Menschen ist seine Lebensgrundlage. Ihr Schutz muss daher im Interesse
der zuklnftigen Generationen oberstes Leitbild allen staatlichen und wirtschaftlichen Handelns sein.
Dar tber hinaus sind Tiere und Pflanzen als Lebewesen mit eigenem Wert auch um ihrer selbst willen
zu schitzen.

1.1 Klimapolitik - Es geht um alles!

Die Veranderung des globalen Okosystems durch den menschengemachten Klimawandel ge-
schieht in einem Tempo, wie es in der gesamten Erdgeschichte noch nie dagewesen ist. Das bedeu-
tet unertraglich hohe Risiken fir die Menschheit und die gesamte Biosphare.

Da die Zeit drangt, sind unverziiglich sehr weitgehende MaflRnahmen zu ergreifen, um die Verschlep-
pung vergangener Jahr e aufzuholen. Das weltweite Klimaabkommen von Paris (Dezember 2015)
bekennt sich zur Notwendigkeit, den weltweiten Temperaturanstieg deutlich unter 2 Grad zu begren-
zen. Es fehlen aber zwingende Mechanismen und konkrete MaRnahmen, um dieses Ziel noch zu er-
reic hen. Die internationalen Klimaschutzbemihungen missen deutlich Uber das Klimaabkommen
von Paris hinausgehen und eine globale Energiewende einleiten.

Deutschlands eigene Klimaschutzbemiihungen sind deutlich zu forcieren. Allerdings ist Klimaschutz

eine gl oba le Aufgabe, die ein Land allein niemals bewéltigen kann. Deshalb muss Deutschland auch

auf die weltweite Klimaschutz -Wirkung seiner gesamten Politik achten und aktiv Einfluss nehmen.
Deutschland muss auf eine Reduktion materiellen Konsums und auf eine D eka rbonisierung global
gehandelter Produkte und Prozesse hinwirken.

Internationaler Klimaschutz wird dadurch erschwert, dass Land er unterschiedlich strenge Klima-
schutzpolitik verfolgen und oft dem Wettbewerbsdruck nach lascheren Klimaschutzbedingungen

nach geb en. Einer solchen Abwartsspirale kann am besten mit einem Emissionshandelssystem be-
gegnet werden, dem sich einzelne Lander nicht einfach entziehen kdnnen. Richtig umgesetzt er-
moglicht es eine hohe internationale Verbindlichkeit, die andere Klimaschutzve rsprechen nicht hal-
ten kénnen.

Weil das CO 2-Emissionshandelssystem, richtig umgesetzt, 6konomisch effizient ist und weil es gleiche
Klimaschutzbedingungen in allen beteiligten Léandern herstellt, ist dafiir international am leichtesten
Akzeptanz zu gewinnen. Das européische Emissionshandelssystem hat wegen seiner unzureichenden
Ausgestaltung in seiner Anreizwirkung bisher versagt und ist deshalb grundlegend zu reformieren.

Die deutschen Klimaschutzbemihungen sind stark auf den Stromsektor ausgerichtet. Aber w egen
des Emissionshandels tragen die im Stromsektor in Deutschland vermiedenen CO 2-Emissionen gar
nicht zur weltweiten Emissionsminderung bei. Denn CO »-Zertifikate, die in der deutschen Stromerzeu-
gung nicht gebraucht werden, werden an andere Bereiche und L and er des Emissionshandels ver-
kauft und dort eingel6st. Dadurch wird in den vom Emissionshandel erfassten Bereichen weder die
EUweite Menge an  Zertifikaten noch die Menge an freigesetzten Emissionen reduziert.

Solange die Menge der gehandelten Zertifikate nicht entsprechend dem jeweils erreichten europé-
ischen Ausbau an erneuerbaren Energien reduziert wird, ist es deshalb weitgehend wirkungslos, nati-
onale Klimaschutzziele vorwiegend im Stromsektor erflllen zu wollen. Damit lenkt die Bundesregie-
rung von den wirklichen nationalen Klimaschutzaufgaben ab.

Der Flugverkehr bildet eine Ausnahme im Klimaschutz, weil seine Emissionen in Luftschichten ausge-
stofRen werden, in denen ihre Klimawirksamkeit ein Vielfaches hoher i st, als bei allen bodennahen
CO 2-Emissionen. Laut Umweltbundesamt erzeugen CO  2-Emissionen aus Flugzeugen ca. 2 bis 5 mal
meh r Klimaschaden als bodennahe CO  2-Emissionen. Der weltweite Flugverkehr und seine Kili-
maschadlichkeit steigen massiv an, obwohl ein Grof3teil der Menschheit noch nie g eflogen ist. Esist
nicht hinnehmbar, dass die Bundesregierung darauf hinwirkt, die Einbeziehung des europaischen
Flugverkehrs in den Emissionshandel zu verhindern.



1. Internationaler Klimaschutz:

« Klimaschadliches Wirtschaften darf nichte  infach ins Ausla nd verlagert werden. Ein Import von
klimaschéadlichen Produkten ist zu vermeid  en. Uber dazu geeignete Handelsb  eschrankungen
oder CO 2-Zdlle ist nachzudenken.

e Klimapolitik ist ins Zentrum aller au3enpolitischen Bemihungen zu riicken, um interna tionale
Kooperat ionen zu erzielen. Einerseits ist Druck auf unkooperative Lander auszuiben und an-
dererseits uneigennutzige Unterstiitzung fir kooperative Lander anzubieten.

2. Emissionshandel und CO .-Steuern:

* Nochinder 3. Handelsperiode muss die ~ Anzahl der Zertifikate um insgesamt mindestens 2 Mrd.
t CO 2 reduziert werden.

» Die Menge der Zertifikate ist entsprechend dem jeweils erreichten européischen Ausbau er-
neuerbarer Energien zu reduzieren.

* Um langfristige und verlassliche Preissignale und dam it entsprechendes klimafr eundliches In-
vestitionsverhalten zu generieren, ist ein Preiskorridor einzurichten, mit einer planbaren schritt-
weisen Erhéhung eines Mindestpreises.

« Alle 3 Jahre sind die sogenannten "carbon leakage" -Unternehmensbranchen, momentan
noch zwecks ihrer interna tionalen Wettbewerbsfahigkeit Zertifikate kostenlos erhalten, zu
Uberprifen. Die carbon leakage Kriterien miissen dafir viel strenger und realitatsnaher fest-
gelegt werden.

»  Wirtschaftssektoren, die sich schlecht in einen Emissionsha  ndel einbinden lassen und  die we-
nig auf andere Lander ausweichen koénnen, (z.B. der nicht -industrielle Wéarmesektor) sind im
nationalen Alleingang schrittweise mit CO  2-Steuern auf fossile Brennstoffe in Hohe von deren
Klimaschadlichkeit zu belegen.

* Eine Einbindung des Stralenverkehrs in den Emissionshandel wir d wegen seiner sehr geringen
CO 2-Preiselastizitat abgelehnt, sofern dies die Innovationsbemihungen der Automobilindust-
rie zur Reduzierung von Flottenverbrauch und CO  2-Emissionen bremsen kodnnte.

* CO2-Steuern sollten einen langsam a nsteigenden Mindestsatz beinhalten und flexibel auf
Energiepreisschwankungen reagieren um einen recht verlasslichen Energiepreisanstieg vor-
zugeben, auf den sich die Akteure einstellen kdnnen. Die Héhe der CO 2-Steuer sollte sich im
Idealfall an den CO 2-Preisen eines funktionierenden Emissionshandelssystems anlehnen.
Durch eine CO »-Steuer erlangen emissionsarme und ressourcenschonende Technologien
bessere Marktbedingungen.

* Neben einer CO »-Steuer sollte moglichst auch die Einfihrung v on CO 2-Zdllen auf Waren -im-
porte angestrebt werden.

3. Nationale Klimaschutzziele:

1 Deutschland darf sein eigenes Treibhausgas -Reduktionsziel nur auf solche Bereiche konzent-
rieren, die nicht dem Emissionshandel unterliegen (z.B. Verkehr und Wéarme), weil dara uf ei-
genstandig Einfluss g enommen werden kann.

1 Ein solches Reduktionsziel muss ehrgeizig definiert und verfolgt werden. In jedem Falle muss es
deutlich Gber die bisher seit 1990 durchschnittlich erreichte jahrliche Treibhausgasreduktion
hinaus gehen.



4. Flugverkehr:

» Solange der Flu gverkehr weltweit nicht in einen Emissionshandel eingebunden wird, sind we-
gen seiner hoheren Klimaschadlichkeit die Rechte auf die Inanspruchnahme von Flugkilome-
tern zu begrenzen und schrittweise zu reduzieren. Flugbenzin ist zu b esteuern.

1.2 Energiepolitik - Die Lebensgrundlagen sichern

Der grundlegende Fehler der bisherigen Energiepolitik I
dreieckod aus Wirtschaftlichkeit, sozialer Gerechtigkei
der Okologie einzugehen. M it dieser Politik mag die stindig fortschreitende Zerstérung unserer Le-

bensgrundlagen und des 6kologischen Gleichgewichts etwas verlangsamt werden, wird aber trotz-

dem nicht aufgehalten. Ohne die Bewahrung der Lebensgrundlagen sind kein soziales Zusammen-

leb en und keine Okonomie dauerhaft iiberlebensfihig. Die Okologie hat daher grundsétzlich Vor-

rang.

Jedes Energieversorgungssystem hat die 6kologischen Mdglichkeiten und Grenzen zu respektieren.
Okologische Folgeschaden sind auf ein Mal zu reduzieren, das dau erhaft verkraftet werden kann.
Nur unter Einhaltung dieser 6kologischen Erfordernisse ist ein mdglichst sozial gerechtes und wirt-
schaftlich effizientes Energiesystem zu gestalten.

Im Sinne einer nachhaltigen, gerechten und am Ge meinwohl orientierten Entw icklung hat die Ener-
giepolitik folgende Ubergeordnete Ziele:

« schnellstmdgliche Vermeidung von klimaschadigenden Emissionen, insbesondere von CO 2-
Emissionen, zur Begrenzung des Klimawandels;

¢ Vermeidung und Minimierung des von der Kernenergie ausgehenden Sic  herheits - und Ge-
sundheitsrisikos einschlie3lich radioaktiver Abféalle, die jetzige und kiinftige Generationen be-
lasten;

*  Vermeidung umweltschadigender Emissionen und Abfélle zur Schonung von Mensch und Na-
tur;

» Schonung aller verfligbaren endlichen Energieressou rcen fir nachfolgende Generationen
und fur energiebedurftige Lander zur Verhinderung von Konflikten um Energieressourcen;

» Gestaltung eines nachhaltigen Energiesystems, in dem auch finanzschwache Bevélkerungs -
gruppen Antei | an der Energieerzeugung und giinst  igen Zugang zu Energie erhalten. Dazu ist
die Beteiligung von Birgern an der Energieversorgung, wie z.B. durch Genossenschaften, zu
erleichtern.

Ein an diesen Zielen orientiertes Energiesystem hat den Energieverbrauch zu verringern sowie auf
emissionsarme und erneuerbare Energien zu setzen. Um Versorgungssicherheit zu gewabhrleisten,
muss erreicht werden, dass flexibel auf den fluktuierenden Einsatz erneuerbarer Energien reagiert
werden kann. Das ist weniger eine technische Herausforderung; effiziente Marktm  echanismen zur
umfassenden ErschlieRung von Flexibilitdten bei der Erzeugung, dem Verbrauch und der Speicherung

von Energie sind vielmehr einzurichten.

Deutschland gilt als Vorbild fur eine globale Energiewende. Daraus re sultiert eine besondere Verant-
wortu ng. Die momentan geplante Gestaltung des Strommarktes birgt groRe Risiken fur die mittel - bis
langerfristige Versorgungssicherheit.

Das seit 2012 eingeleitete gezielte Ausbremsen der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energ ien, wel-
ches bereits zu einer Insol venzwelle innovativer Firmen im Bereich der Erneuerbaren Energien in
Deutschland gefiihrt hat und ein Scheitern der deutschen Energiewende in Kauf nimmt, ist ein fatales

Signal fir den Rest der Welt. Deshalb ist eine ziigig  fortgeflhrte und umfassende Energi  ewende not-
wendig.



Es ist ein Marktdesign fur den Strommarkt zu entwickeln, das Anreize fir die beteiligten Marktakteure,
Erzeuger wie Verbraucher schafft, sich so zu verhalten, dass insgesamt die Nutzung Erneuerbarer
Energien optimiert und die Kosten von deren Nutzung minimiert werden.

Entgegen der 6ffentlichen Wahrnehmung ist die in Deutschland bereits deklarierte Energiewende im
Stromsektor weit davon entfernt, auf gutem Wege zu sein. Aber noch stérker sind in den Bere ichen
Warme, Verkehr und allgemein  hinsichtlich des Energiesparens ausreichend wirksame MaflRnahmen
weiter nicht in Sicht. Selbst EU -weite Vorgaben, wie z.B. die Energieeffizienzrichtlinie, wurden bisher
national nur zdgerlich umgesetzt. Im Verkehrsbereich h at Deutschland bisher nahezu im All  eingang
wirksame CO 2-Grenzwerte auf EU -Ebene verhindert. Ernsthafte Strategien zur Verkehrsvermeidung
und -verlagerung sind gar nicht erst vorhanden.

Deutschland hat 2014 einen aNat i on alAPH) beAdhlossea,uregas an Ene
Ziel 20% Hergieeinsparung bis 2020 zu erreichen. Jedoch tragen die bisher umgesetzten NAPE -
MafRnahmen etwa erst ein Zehntel zur erforderlichen Energieeinsparung bei. Im Vergleich zu anderen

europdischen Mitgliedsstaaten liegt Deuts chland im Schlussfeld bei der Umset zung der EU-
Energieeffizienzrichtlinie. Der Schwerpunkt des NAPE liegt vor allem auf Information und Férderung,

ein Ansatz der bereits in der Vergangenheit nicht funktioniert hat.

Die Umstellung der Energieversorgung auf  Erneuerbare Energien verursacht in  der Ubergangsphase
Investitionskosten. Mittel - und langfristig ist eine nachhaltige Energieversorgung jedoch gunstiger als

die heutige, da die Betriebskosten sehr gering sind. Dies gilt mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar dann,
wenn externe Kosten nicht ber icksichtigt werden. Der Ubergang zur nachhaltigen Energieversor-
gung ist so zu gestalten, dass die Kosten gerecht verteilt, und die Chancen einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung, vor allem eine hdhere Selbstbestimmung, Selb stversorgung und regionale Kreislau fe,
optimal genutzt werden.

1. Energiewende

« Die Energiewende bedeutet fir die Marktbeteiligten eine Ubergangsphase mit groRen Unsi-
cherheiten, in der insgesamt grof3e Investitionen notwendig sind. Deshalb b raucht die Ener-
giewende verlasslich e Rahmenbedingungen durch die Politik. Um diese Verlasslichkeit zu ge-
wabhrleisten, ist eine robuste und zu Ende gedachte Ausgestaltung des Marktdesigns der Ener-
giewende notwendig, so dass die erforderlichen Investitionen s ich lohnen und Risiken verrin-
gert w erden, insbesondere fur kleinteilige und regionale Birgerenergieprojekte.

» Deutschland brauch t einen Plan fur einen baldigst mdglichen sozial abgefederten Ausstieg
aus dem Braunkohleabbau und der Kohleverstromung. Die Ford ersubventionen fur den
Braunkohleta gebau missen ziigig abgebaut werden. Es durfen keine neuen Zerstérungen
von Siedlungen fur den Braunkohletagebau vorgenommen werden.

2. Gestaltung des Strommarktes (Strommarktdesign)

 Die gegenwartige Gestaltung des Stromma rktes (Strommar kt dgysonlyg n, s 0
Mar kt o) dr2ngt alle Anbieter von gesicherter Versor
ten und raubt ihnen die Geschéftsgrundlage und jegliche Investitionssicherheit. Sie unter-
grabt mittelfristig die Realisier barkeit eines auf erneuerbaren Ener gien beruhenden Strom-
markts. Im jetzigen Strommarktdesign gibt es keine ausreichenden finanziellen Anreize, um
rechtzeitig die Nachfrage nach Versorgungssicherheit zu befriedigen. Ein Strommarktdesign
hat die Versorgungss icherheit auf mdglichst marktwirtsc  haftlich effiziente Weise zu entlohnen.

« Damit sich Flexibilitat rechnet, miissen Preisausschlage an der Strombdorse auch bei den Ver-
brauchern ankommen. Dazu muss die Hohe der zu zahlenden EEG -Umlage flexibilisiert wer-
den.



3. EEG Umlage

e Die nun eingeleitete Umstellung des EEG -Systems auf Ausschreibungen ist auf ihre Effizienz hin
zu hinterfragen und kleinen Marktakteuren sind reale Chancen der Teilhabe einzuraumen.
Die Verdrangung kleinerer Marktakteure ist zu verhindern, in dem die von der EU vorgesehe-
nen Ausnahmen (De -Minimis-Regelung) gro3ziigig angewendet werden. Die Nutzung erneu-
erbarer Energien in regionalen Wirtschaftskreislaufen (Mieterstrom etc.) ist zu férdern.

* Industrieausnahmen von der EEG -Umlage sind ausschlieRlich auf diejenigen Branchen zu be-
schra nken, deren internationale Wettbewerbsfahigkeit durch eine erhéhte Belastung nach-
weislich gefahrdet ist. Die Strompreiskompensationsliste von 15 Branchen, die laut EU -
Kommission im internationalen Wettbewerb stehen, soll als Grundlage fir die Auswahl von
Unternehmen dienen.

» Es sind Instrumente zu prifen, welche die internationale Wettbewerbsféhigkeit von energie-
intensiven Unternehmen garantieren, ohne Stromkosten zu reduzieren und dabei Effizienzan-
reize zu ve rringern, z. B. der Grenzsteuerausgleich oder ein e Rickerstattung von héheren Ener-
giekosten nach Produktionsleistung oder Arbeitsplatzen, um die Industrie preisunabhangig zu
entlasten. Kompensationszahlungen dieser Art werden in den Beihilferichtlinien der EU Kom-
mission explizit begraft.

4. Energiepreise

+  Okologische und wirtschaftliche Schaden, die der Allgemeinheit durch die Erzeugung bzw.
den Verbrauch von Energie entstehen ( aBEAbgabenn-al it 2t
/Entgeltsysteme in die Energiepre ise eingepreist werden.

» Die Erhebung der Netzentg elte ist zu reformieren und muss auf effiziente und sozial ausgewo-
gene Weise die tatséchliche Netzbelastung durch Verbraucher und Erzeuger widerspiegeln.

» Damit Klimaschutz die entscheidende Rolle bei den War mekonzepten spielen kann, miissen
Energiepreise CO 2-Steuern beinhalten.

5. Technologieférderung

« Die Kraft-Warme -Kopplungstechnologie (KWK) ist zu férdern, sofern sie als Bindeglied beim
Ubergang zu einem vollstandig erneuerbaren Energiesystem dient. Dazu miissen folgende
Kriterien erfullt sein:

0 (1) Nutzun g von gasférmigen Brennstoffen, die zunehmend aus erneuerbaren Quellen
stammen, oder flissigen Brennstoffen, die vollstandig erneuerbar sind;

0 (2) nachhaltige Gewinnung im Fall biogener Brennstoffe;

o (3) vollstandige und sinnvolle Nutzung der erzeugten War me, im Fall stromgefuhrter KWK
mit Hilfe hinre ichend dimensionierter Warmespeicher;

0 (4) Nicht -Verfugbarkeit einer rein erneuerbaren und an Warmenetze gebundenen War-
meversorgung. Unter Férdern werden hier alle Formen der bevorzugten Behandlung ver-
standen, nicht nur finanzielle Zuwendungen.

» Stromspeich er sind als eigene Kategorie im Energiewirtschaftsgesetz zu verankern und von
ungerechtfertigten Doppelabgaben fir Erzeuger und Verbraucher zu entlasten.

» Energietechnologien, die kiinftigen Generationen mehr sch aden, als sich dies in den Kosten
und Preisen widerspiegelt, sind zu verbieten. Dazu gehért insbesondere ein Verbot des Neu-
baus von Olheizungen, wie es in Danemark bereits in Kraft ist.



» Die Biomassenutzung darf nur unter Einhaltung aller Nachhaltigkeitsasp ekte ausgebaut wer-
den, wozu unter anderem die Feinstaubimmissionen von bestehenden und neuen Holzhei-
zungen drastisch reduziert werden mussen.

« Die Forderung von unkonventionellen Energieressourcen, die nur unter gro3en dkologischen
Schéaden oder mit Risiken gewonnen werden kénnen - wie bei der Fracking -Technologie - ist
zu unterlassen.

» Die fortschreitende Digitalisierung der Energiewende darf nicht zu einer Erhéhung der Mobil-
funk -Strahlenbelastung fihren und ist weitestgehend auf kabelgebundene Datenibertra-
gu ng aufzubauen.

6. Energieeinsparung

» Die Sanierungsrate im Gebaudebestand verharrt seit Jahren auf niedrigem Niveau und muss
dringend verdoppelt werden. Auch die urspriinglichen Ausbauziele der effizienten Kraft -
Warme -Kopplung wurden mittlerweile wieder redu ziert. Die Bundesregierung hat nicht die
Kraft, fir EnergieeffizienzmaRnahmen die nétigen Marktanreize zu setzen und diese wenn né-
tig auch durch Mengenbeschrankungen im Energieverbrauch zu erganzen, statt von der je-
weiligen Haushaltslage abhangige und dami t unberechenbare Forder - und Marktbeding un-
gen zu schaffen.

« Die Umsetzung des Gebaudeenergieausweises ist wirksam zu kontrollieren. Verstéf3e sind zu
sanktionieren.

*  Warmenetze und Warmekonzepte sind lokal und kommunal zu planen und umzusetzen. Wér-
meplanung m uss zu den Planungsaufgaben jeder Kommun e gehdren wie andere Planungs-
aufgaben (Siedlungsplanung, Verkehrsplanung, etc.) auch.

7. Sozialvertraglichkeit

* Sozialtransfers und Hilfsprogramme sind an steigende Energiepreise anzupassen, ohne den
Energieverbrauch durch preisbasierte Subventionierungen z  u fordern.

* Falls im Rahmen einer sozialen HilfemaRnahme Wohnungen mit Elektrogeraten ausgestattet
werden, ist aus einer der 2 besten am Markt verfligbaren Leistungsklassen die Auswahl zu
treffen. Dabei ist auf Energie effizienz und die voraussichtlichen Gesa mtbetriebskosten in der
Lebensdauer des Gerates bei der Auswahl vorrangig zu achten.

» Gezielte Energiesparprogramme und Energieberatungen kdnnen dazu beitragen, trotz stei-
gender Energiepreise den Anstieg der Energiere  chnung zu verringern.

» Einerseits sollte fir einkommensschwache Birger eine existenziell notwendige Grundausstat-
tung mit Energie moglichst preiswert gehalten werden. Andererseits sollte ein méglichst hoher
Anreiz zur Einsparung von daruber hinausgehendem En  ergieverbrauch gegeben sein. Um
diese be iden Ziele zu erreichen, bietet es sich an, einen geringen Satz eines Pro -Kopf -Energie-
verbrauchs von der Steuer zu entlasten und dariber hinausgehenden Energieverbrauch mit
Uberdurchschnittlichen Satzen zu belegen. E  in derartiges Abgabenmodell wird zum Bei spiel
inBasel-St adt bereits erfolgreich praktiziert (aBasler



1.3 Unverzuglicher, weltweiter Ausstieg aus der Kernenergie

Die Atomenergie ist die gefahrlichste und unwirtschaftlichste Energieform. Aus S icherheitsgriinden
liegen Atomkraftwerke  abseits von Ballungsraumen. Die reichlich anfallende Abwéarme (etwa 70%)

heizt Flisse und Atmosphéare auf, statt zum Heizen von Wohnungen oder zu anderem genutzt zu wer-

den. Dadurch besitzt die Stromversorgung mit Atomk raft mit gut 30% den niedrigsten Wirkung sgrad
in der Stromversorgung.

Waren die Kraftwerksbetreiber verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu un-

terhalten, und hétten sie niemals staatliche Subventionen erhalten, so misste die Kilow attstunde
Atomstrom den Stromkundenfast 0, 40 G pro kWh Kkosten, wobei di e Kost
und Entsorgung noch nicht berg¢cksichtigt sind (Studie
Okologisch -Soziale Marktwirtschaft e.V., Januar  2015). So aber wurden und werden aus Ste  uermitteln

Milliarden an die Monopolwirtschaft gezahlt und die Bevdlkerung hat Risiken zu tragen, die noch

unsere Kinder und Kindeskinder bedrohen werden. Das in Reaktoren anfallende Plutonium 239 hat

beispielsweise eine Halbwertszeit von rund 25.000 Jahre n, Plutonium 242 sogar 370.000 Jahre. Diese

Kosten und Risiken dirfen keinesfalls auf die Allgemeinheit abgewélzt werden.

Im atomaren Brennstoffzyklus werden standig radioaktive Substanzen erzeugt und teilweise auch frei-
gesetzt. Das beginnt bei der Uranerz férderung, die ganze Landschaften zerstort, setzt sich bei der
Aufbereitung fort, bei der Wiederaufarbeitung, bei Atommo{lltransporten, wahrend der Zwischenla-

gerung und im so genannten Endlager - einen Storfall oder g ar einen Reaktorunfall tiberhaupt noch
nicht berticksichtigt. Als Folge der radioaktiven Belastung nehmen Erbgutschéden, Krebs und andere
Strahlenkrankheiten bei allen Lebewesen zu.

1 Unverzlglicher, weltweiter Ausstieg aus der Atomenergie.

1 Streichung der Subventionen, ohne die die AKWs nicht wirtschaftlich betrieben werden kon-
nen. Weil kein Rechtsanspruch auf Subventionen besteht, muss kein einziger Euro an Entschéa-
digungen bezahlt werden. Die durch den Abbau der Subventionen frei werdenden Gel der
werden fur den klimafreundlichen Umb  au der Stromerzeugung aufgewendet.

1 Sofortiger Ausstieg aus dem Euratom -Vertrag, wie im Manife st fur die Kiindigung des Eurato m-
Vertrags gefordert, um der Forderung nach einem europaweiten und schlie3lich weltweiten
Ausstieg aus der Kernenergie Nachdruck zu verleihen.

1 Kindigung bzw. Auslaufen -Lassen der Bezugsvertrage fir Atomstrom aus anderen Landern
durch deutsche Stromkonzerne.

1 Verbot der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente aus deutschen Atomkraftwer-
ken in Frankreich und England.

1 Ende des Exports von AKW -Anlagen, statt dessen

1 weltweite Unterstlitzung anderer Lander beim Ausstieg aus der Kernenergie und bei der Um-
stellung auf erneuerbare Energien.

1 Hochradioaktiver und hochgiftiger Atommuill muss flr einen unfas sbar langen Zeitraum von
rund 1 Million Jahren sicher von der Biosphire abgeschlossen bleiben. Die ODP begriiRt den
begonnenen Prozess der ergebnisoffenen wissenschaftlichen Suche nach einem bes tmogli-
chen Standort fur die Endlagerung hochradioaktiven Atommu lls. Die Standortauswahl darf
sich ausschlieClich nach wissenschaftlichen Kriter:i
nur nicht bei miro muss beendet oxsehurdyenoss voScthnel-d 1l i ¢ h k
ligkeit bei der Einlagerung gehen. Ziel = muss es sein, den bestmoglich geeigneten Standort
auszuwdahlen, um kommende Generationen vor der ungeheuren Gefahr, die vom Atommdull
ausgeht, zu schitzen.



1 Angesichts der Gefahren der Atomenerg ie fordern wir ein umgehendes Abschalten aller Re-
aktoren in Deu tschland. Aufgrund der Uberkapazitit an Kraftwerksleistung ist dies problemlos
moglich.

9 Strikte Kontrolle der Atommudlltransporte auf Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen
Grenzwerte.

1 Baustopp fir die Pilot -Konditionierungsanlagen (PKA) in Gorleben.

1 Die bisherigen sog. Standortzwischenlager, die keinerlei Schutzfunktion haben, sind umge-
hend durch wenige sog. Hochsicherheits ~ -Zwischenlager zu ersetzen. Diese Hochsicherheits -
Zwischenlager misse n hochsten Sicherheitsstandards geniigen und zwingend auch gegen
Terrorangriffe und Flugzeugabstiirze gesichert sein. Ein Standort in AKW  -N&he ist nicht erfor-
derlich, da die Zwischenlager noch in Betrieb sein werden, wenn die Atomkraftwerke schon
langst abge rissen sind. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein Endlage  rin den nachsten
Jahrzehnten nicht zur Verfligung steht, ist die derzeitige Lagerung in ungesicherten Hallen
inakzeptabel und mdglichst schnell zu beenden.

! Umgehende Uberfiihrung der bisherigen Ruckstellungen der Kernkraftwerksbetreiber in einen
Fonds und w eitere Erhohung durch laufende Einzahlungen. Der Fond soll ausreichen, um die
Finanzierung des gefahrlosen Riickbaus ohne zusétzliche Steuermittel zu realisieren.

9 Die Kernfusion ist eine anerkan ntermaf3en teure Technologie, die ebenfalls radioaktive Ab-
falle produziert. Die Energiewende  brauchen wir jetzt, nicht in 50 oder 100 Jahren, wenn fru-
hestens mit Stromgewinnung aus Kernfus ion zu rechnen ist. Energie aus Kernfusion ist deshalb
keine sinnvoll e Alternative.

1.4 Den Mobilfunk gesundheitsvertraglich gestalten 0 Elektrosmog
verringern

Eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien aus aller Welt belegen die erheblichen Gesundheits -

gefahren der heutigen Mobilfunktechnik fir Menschen und Tiere, z.B. EEG -Veranderungen, Offnung

der Blut-Hirn-Schranke, Schadigung der DN S, Erhéhung des Cortisolspiegels usw. Insbesondere die

gepulste elektromagnetische Strahlung von Handys, Basisstationen, WLAN -Routern und Hot Spots

stellt fir die gesamte Biosphare auf lange S  icht ein unkalkulierbares Risiko dar. Aus diesem Grund
muss dringend dem gesundheitlichen Vorsorgegedanken Vorrang vor jedem kommerziellen Inte-
resse eingerdumt werden.

Trotz aller gegenteiligen Versicherungen der Betreiber zeigen auch die neuen Forschungse rgebnisse
deutlich die Notwendigkeit einer Verringerung der Str ahlenbelastung der Bevolkerung. Die in
Deutschland geltenden Grenzwerte der 26. Bundes -Immissionsschutz-Verordnung (26. BImSchV) sind
dafur vollig unzureichend und mussen gesenkt werden, von mo mentan 4.500.000 -10.000.000 pwW/m?2
auf 100 pW/mz2oder noch besser  auf 10 pW/m?2 (bei 0,005 pW/mz2 ist eine optimale Funktion eines D -
oder E -Netz-Handys gewébhrleistet).

9 Als erster Schritt ist der Grenzwert fur die Strahlenbelastung auf 100 pW/ m2 zu senken. Die
durch die Mobilfunktechnologien (D -Netz, E-Netz, UMTS, TETRA, LTE, WLAN usw.) erzeugte
Strahlenbelastung wird regelmafig flachendeckend gemessen und zeitnah veréffentlicht.

1 Reine Wohngebiete und Aufenthaltsorte von Kindern und Jugendliche n (z.B. Kindergarten
und Schulen) und Krankenh&duser missen in d er Netzplanung der Betreibergesellschaften
durch einen strengeren Grenzwert von 10 pW/m? Leistungsflussdichte geschitzt werden. Der
Aufbau von Antennen  -Basisstationen ist deshalb generell geneh  migungspflichtig zu machen.
Die Offentlichkeit wird in das Gene  hmigungsverfahren einbezogen. An Gebauden muss auf
eine moglichst strahlungsarme Ubertragung durch Verwendung von AuRRenantennen und



Repeatern im Gebaude geachtet werden.

91 Die Forschung Uber die Folgen der zunehmenden Elektrosmog -Belastung ist auf allen Gebi e-
ten voranzutreiben und muss unabhangig von Industrie und Politik erfolgen.

1 Gerate, die elektromagnetische Wellen abstrahlen, sind, vergleichbar der Kennzeichnung
des Energieverbrauchs, zu klas sifizieren.

1.5 Verkehrswende

Ausmalfd und Struktur des heutigen Verk ehrs sind beispielhafte Symptome staatlicher Misswirtschaft,
Menschen - und Umweltverachtung. Verkehrssysteme werden hoch subventioniert. Die héchste Kos-
tendeckung wird ausgerechnet vom umweltve rtraglichsten und sichersten System, der Eisenbahn,
verlangt.

Riesige volkswirtschaftliche Schaden durch StraRenverkehr und Flugverkehr werden dagegen allge-
mein akzeptiert:

91 Der StralRenverkehr wird hoch subventioniert, insbeso  ndere durch Gewerbe, die  Steuererleichte-
rung (Dieselkraftstoff und KFZ -Steuer) genie Ren und ausbeuterischen Arbeits bedingungen (Werk-
vertrage) Vorschub leisten.

1 Die Kostendeckung der Binnenschifffahrt liegt unter 10 %. Der Bau neuer Wasserstral3en ist wegen
der damit verbundenen &  kologischen Schaden abzulehnen. Der Ausbau bestehender Wasser-
stralR3en darf nur so erfolgen, dass dauerhafte Schaden an Natur und Umwelt ausgeschlossen sind.
Vorrangig sind die Schiffe den Fliissen und nicht die Flisse den Schiffen anzupassen.

1 Der besonders umweltbelastende Flugverkehr wird tGber die Befreiung von der Miner altlsteuer
und weitere Subventionen bei der Betankung der Flugzeuge auf den Flugh&fen und durch die
Beteiligung der Kommunen, Lander und des Bundes am Bau der Flugplatze gefoérdert.

Ungenier t wird weiteres Verkehrswachstum prognostiziert und herbeigeredet, obwohl die Bevolke-
rung in Europa seit Jahrzehnten nicht zugenommen hat.

Aufgabe der Verkehrspolitik ist es, nach einem ertraglichen Gleichgewicht zwischen den berechtig-

ten Bedurfnissen nach Mobilitdt des Einzelnen und den daraus resultierenden Beeintrachti gungen
der Allgemeinheit zu suchen. Vor allem aber missen wir lernen, Verkehr zu vermeiden, der letztlich
niemandem dient: Bier und Butter gewinnen nicht an Nahrwert, wenn wir sie Uber Hunderte von Kilo-
metern zu den Verbrauchern transportieren, und niemand gewinnt, wenn er auf immer langeren
Wegen zum Arbeitsplatz Nerven und Arbeitskraft einbf3t.

Gleichzeitig ist das Aufkommen an Freizeitverkehr kontinuierlich gestiegen. Die damit verbundenen
Staus, der LArm und die Unruhe ebenso wie die Hektik des Freizeit  verhaltens fiihren bisher nicht zu
einer signifikanten Verhaltensanderung.

Steuergeschenke fur Transportunternehmen gaukeln eine Wirtschaftlichkeit vor, die zu Lasten der ge-
samten Umwelt und auf Kosten der Allgemeinheit hinsichtlich Gesundheit und Finanzier ung geht. Das
Betreiben von Lohndumping wird dadurch ebenf al-lbaw.
Bearbeitungsschritte von Gitern am jeweils giinstigsten Sta ndort durchfiihren zu lassen.

Der Preis, den wir alle fir die Verkehrslawine zahlen, st hoch: jahrlich tausende Unfalltote und hun-
derttausende Verletzte, Atemwegserkrankungen, Stress, Larm und Feinstaubbelastung vor allem in
Stadten und Ballungsraumen, FI& chenverbrauch, Treibhauseffekt, Waldsterben, zerstorte Landschaf-
ten, aussterbende Ti er- und Pflanzenarten.

gef or



Kinftige MaRnahmen aufgrund der veréanderten Bedirfnisse der Menschen nach Mobilitat.

Die gerechte steuerliche Belastung fir den Verb rauch von Primarenergie und Rohstoffen sowie fir
die Verursachung von Umweltschaden verteuert Transport und Verkehr und begunstigt Verkehrsver-
meidung. Dies wird im Einzelnen:

1 die angewandte Forschung und Entwicklung von sparsameren, umweltvertraglicheren F ahr-
zeugen und Verkehrssystemen fordern,

1 Guterverkehr von der StralRe auf die Schiene oder Wasserwege verlagern, die mit einem ge-
ringeren Energieverbrauch verbunden sind,

1 im Personennahverkehr die Benutzung offentlicher Verkehrsmittel, des Fahrrads oder der ei-
genen FiURe beglnstigen.

Weitere notwendige MaRhahmen fir eine gelingende Verkehrsw ende:
1 Elektromobilitat in jeder Form, einschlieRlich des OPNV und der Fortbewegung auf zwei Ra-
dern, ist intensiv zu fordern. Dazu gehoren die Forderung von Forschung und Nu tzung von
Elektrofahrzeugen, auch im kommunalen Bereich und auch im Bereich des Car -Sharing. La-
destationen missen in gentigender Dichte verflgbar sein. Das Radwege -Netz ist auszubauen
und an den Kontaktstellen mit dem OPNV sind ausreichend Stellflachen einz urichten.

9 Die Mehrwertsteuer fir Bahn - und Busfahrkarten wird, méglichst EU -weit, ab geschafft.

1 Benzin und Diesel sind in gleichem Maf3e zu besteuern. Die KFZ  -Steuer ist weiter als Steuerungs-

mdglichkeit bei Einfilhrung neuer, umweltschonender Technologien zu nutzen (temporar, wie
bisher).
1 Der Anbau von Pflanzen zur Treibstoffgewinnung darf d ie fir die Weltbevolkerung erforderli-

che Nahrungsmittelproduktion nicht gefahrden oder verteuern, darf auch nicht zu Abholzun-

gen von (Regen -)Waldern fuhren, was derzeit abe r passiert. Deshalb ist ein Importverbot von
Pflanzentreibstoffen und ein Verbot der Beimischung von pflanzlichen Treibstoffen erforderlich.
Beim jetzigen EU -Recht werden Millionen Tonnen Agrosprit dem Super - und Dieselkraftstoff fur
den StralBenverkehr bei gemischt und verschlingen durch den Anbau der Agrospritpflanzen
riesige Landflachen auf Kosten der Regenwalder in tropischen Landern. Die gute Nahrungs-
mittelversorgung in den Anbauldndern hat Vorrang gegentiber der Nutzung von Autos in den
Industrielandern.

1 Die Abschreibung von Betriebsfahrzeugen ist auf die Kosten von Referenzfahrzeugen z u be-
schranken, die zur Erflllung des jeweiligen Betriebszwecks erforderlich sind. Die Besteuerung
des geldwerten Vorteils fur die Privatnutzung von Firmenfahrzeugen ist von 1% auf 2% des
Neuwagenpreises pro Monat zu erhéhen.

1 Kerosin fur den Flugverkehr ist im selben Umfang zu besteuern wie Benzin oder Diesel. Gleich-
zeitig sind alle Subventionen fir Flugverkehr und Flughéafen zu streichen.

1 Kein weiterer Aus -, Um- und Neubau vo n Grof¥flugh&fen. Aufgrund der Auswiichse beim Bau
von Regionalflughéfen sollte die Zu  standigkeit dafiir dem Bund Ubertragen werden.

Eine vollige Neuorientierung brauchen wir im Bereich des Schienenverkehrs. Das Schienennetz ist -
vergleichbar mit der Verwalt ung der Bundes -, Landes - und Staatsstralen - in staatliche Verwaltung
zuriickzufuihren , zumindest aber in einer von der DB AG unabhéngigen AG zu organisieren, die im
Eigentum des Bundes verbleiben muss. Nur so lassen sich Benachteiligungen der Wettbewerber d er
DB AG vermeiden und die Investitionen in das Schienennetz verbleiben in der Veran twortung der
offentlichen Hand.



Zum Schienennetz gehort auch die Verantwortung fur Bahnhofe und Haltestellen und fir deren bar-

rierefreien Ausbau. Ei meaehR{ckiéeétturdu meitnéer de&eBa |
kunstbuhne wirde die Attraktiv  itdt der Bahn ebenfalls starken. Der Wettbewerb zum Bahnhof des
Jahres (2014: Hinfeld) ist bereits eine hilfreiche MalBnahme.

Der Neubau von Hochgeschwindigkeitsstrecken bin det finanzielle Mittel und verbraucht Landschaft;

er sollte nur noch in Ausnahmeféall en erfolgen. Héhere Geschwindigkeiten und héheren Komfort er-
reichen wir auch mit verhéltnisméRig geringen Investitionen

91 durch die Beschleunigung vorhandener Strecken und ge eignete Zlge (z.B. mangelfreie Gleis-
anlagen),

1 durch besser koordinierte Fahrplane,

1 durch Stadteverbindungen auf den kirzesten Wegen.

Vom Verkehr ausgehende Gefahren und Beléstigungen sowie die Beseitigung der Folgen einer jahr-
zehntelang gegen das Gemeinwoh | gerichteten Verkehrspolitik erfordern auch hoheitliche MalR3nah-
men:

1 Abschaffungvon @ Beschl eu-nuinglunvlgsCnah megeset zeno, i e
prifungen und Blrgerbeteiligung aushebeln.

1 Verscharfung der Lkw -Kontrollen , insbesondere im Hinblick auf Ruhe - und Lenkzeiten der Fah-
rer, Ladung und Geschwindigkeitsiiberschreitungen.

91 Ausschlie3lich 6kologisch vertraglicher Ausbau der Schifffahrtswege als Konkurrenz zum Lkw.

f Rechtsanspruch auf angemessene OPNV  -Anbindung.

1 Erhdhung der Mittel fir Pr ojekte zur Verbesserung des Nutzungsgrades nach dem Gemeinde-
verkehrs-Finanzierungsgesetz (GVFG) .

1 Tempolimits auf allen Straf3en (120 km/h auf den Autobahnen, 80 auf3erorts, 30 innerortlich mit
Ausnahme einiger HauptstraRen mit Tempo 50  -60).

1 Anpassung der G ebote und Verbote in der Stral3enverkehrsordnung an die speziellen Bedurf-
nisse von Radfahrern, F ul3gangern, Omnibussen und Eisenbahnen, z.B. Vorschrift von Vorrang-
schaltungen fir diese Verkehrsmittel an Ampeln.

1 Verbot des Ferntransports von Gefahrgitern und Vieh auf der Stral3e.

1 Effektive Kontrolle der Tempo - und Larmgrenzwerte.

1 Trotz des schon laufend en Grof3versuchs bis 2017: Keine Zulassung von Gigatrucks (Lkw bis 60
t) - aus Grinden der Verkehrssicherheit und der Belastung der Infrastruktur.

1 Verscharfung de r Fahrverbote bei drohender oder bestehender Ozon -, Feinstaub - und Smog-
belastung.

1 generelle Nac htstart - und Landeverbote fir Flugzeuge zwischen 22 und 6 Uhr .

1 Larmschutz auch dann, wenn keine sonstigen baulichen Veranderungen vorgenommen wer-
den.

1 Vorrang de rVerkehrsvermeidung bei der Landesentwicklungsplanung, der Regional -planung

und dem Stadtebau.

mbi ss,
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1 Stopp des Neubaus weiterer BundesstrafRen, tberdimensionierter Ortsumfahrungen und Bun-
desautobahnen, wie im neuen Bundesverkehrswegeplan angedacht, und Verwendun g der
Gelder fur die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur und den Ausbau alternativer V er-
kehrswege, insbesondere im Bereich Schienenverkehr.

1 Behandlung der Fu? - und Radwege als eigenstandiges Verkehrsnetz.

1.6 Siedlungsstrukturen menschen - und umweltge recht gestalten

Durch die Automobilisierung verlor die rdumliche Nahe an Bedeutung. Die Entfern ungen zwischen
Wohnung, Arbeitsplatz, Versorgungs - und Freizeiteinrichtungen konnten immer gréRer werden, weil

sie sich bequem und schnell mit dem Auto zurtickleg en lassen. Gleichzeitig konzentriert sich die wirt-
schaftliche Entwicklung auf wenige Ballungsra ume und hinterlasst entleerte Randregionen. Der land-
liche Raum im Umfeld von Wirtschaftszentren wurde hingegen zunehmend zersiedelt, weil die indivi-
duellen Vorte ile fir Hausbesitzer, Unternehmen, Einkaufs - und Freizeitzentren gréRer sind als die indi-
viduel len Nachteile: Die Grundstucke und Immobilien sind billiger als im Stadtgebiet und kénnen ent-
sprechend grof3zugiger ausfallen; die hoheren Fahrkosten sind aufgrun d des geringen Benzinpreises
und der Pendlerpauschale akzeptabel.

Das ist jedoch aus 6kologisch er und sozialer Sicht eine Fehlentwicklung, denn der Flachenverbrauch

ist mit bundesweit Uber 70 ha/Tag weiterhin dramatisch hoch und der Verkehr ist heute fur r und 30
Prozent des Energieverbrauchs und CO 2-AusstoRRes verantwortlich. Statt den zunehmenden Au tover-
kehr durch neue und immer breitere Stra3en zu bewaltigen, sollten seine Ursachen minimiert werden.

Das lasst sich durch die Férderung von dezentralen Wirtsc haftsstrukturen, mit sinnvollen Bebauungs-
dichten und einer intelligenten Begrenzung des Neu -Flachen -Verbrauchs erreichen. Den Verbrauch
von fruchtbaren Boden und 6kologisch wertvollen Flachen wollen wir in unserem bereits dicht besie-

delten Land mittelfrist ig auf Null senken.

Nahversorgungszentren fir die taglichen Bedurfnisse mussen fuBlaufig erreic hbar sein. Sonstige Ver-
sorgungseinrichtungen, Arbeitsplatze, Bildungs - und Freizeiteinrichtungen missen sich mit dem OPNV
erreichen lassen 9 zeitlich und preisli ch konkurrenzfahig zu Fahrten mit dem Auto. Die Stadt - und Re-
gionalplanung muss eng mit der OPN  V-Planung verkniipft sein.

1.6.1 Politische und administrative MalRnahmen

Im Bereich der Siedlungstatigkeit und des Stadtebaus reichen rein marktwirtschaftliche Malinhahme n
zur Verbesserung der Situation nicht aus. Vielmehr spielen bei allen Bau - und Siedlungsvorhab en auch
politische Ziele, Vorgaben in Raumordnungs - und Entwicklungspléanen sowie Genehmigungsverfah-

ren eine wichtige Rolle.

91 Die Einfihrung von bundesweit handelbaren Flachenzertifikaten (&dhnlich der Idee eines Emis-
sionsrechtehandels) soll den Rickbau ungenutzter Siedlungs - und Verkehrsflachen férdern
und einen finanziellen Ausgleich fir momentan stark von Absiedlung betroffene Kommunen
schaffen. Die Uberplanung von landwirtschaftlich genutzten Flachen fur zuséatzliche Bauge-
biete und Verkehrs projekte wird durch die Kosten fiir die Flachenzertifikate gebremst.

1 Notwendiger Wohnraum wird durch SchlieRen von Bauliicken, Nutzung von ehe maligen mili-
tarischen Liegenschaften, Sanierung von leer stehendem Wohnraum, Altbausanierung und
Dachgeschossausbaut en gewonnen.

91 Die Sanierung von Altlastenflachen ist verstarkt zu férdern. Der Bund hat auf seinen Liegen-
schaften mit gutem Beispiel voranzug  ehen.

1 Die Verpflichtungen zu AusgleichsmalRnahmen missen streng kontrolliert werden. Die Aus-
gleichsflachen missen in  raumlichem Zusammenhang zu den Bauvorhaben stehen.



Mittelfristig wollen wir Wohn -, Arbeits - und Erholungsrdume im Rahmen von Entwicklungsplé-
nen zum 6kologischen Stadteumbau enger miteinander verzahnen, sodass Verkehr, Energie-
verbrauch und Umweltverschmutzu  ng vermieden werden. Davon werden nicht zuletzt Kinder
sowie altere und behinderte Menschen profitieren, deren Bedurfnisse wir verstarkt ber Ucksich-
tigen wollen.

Bevor Neubaugebiete ausgewiesen werden, sind bestehende Siedlungsgebiete zu sanieren

und nachzu verdichten. Dabei sind Malinahmen zur energetischen Modernisierung durchzu-
fuhren, die es ermdglichen, den kiinftigen Heizenergiebedarf komplet t mit regenerativen
Energien wie Sonnenenergie und Erdwarme zu decken.

Die Ausweisung neuer Baugebiete in den Raumor  dnungs - und Bauleitplanen wollen wir be-
schranken, um weitere Zersiedelung der Landschaft zu verhindern.

Kommunale und staatliche Neubauten s owie stadteplanerische Sanierungsgebiete wollen
wir von Anfang an als Okosiedlungen mit Niedrigenergiehausern unter Verwendung gesun-
der Bau - und Dammestoffe konzipieren und planen. Wo mdglich und sinnvoll sollen zudem die
Energieerzeugung aus erneuerbaren E  nergiequellen und die Regenwassernutzung integriert
werden.

Kompakte Gebaudegruppen sollen nahe liegende, zusammenha ngende Grinzonen, Be-
gegnungsorte, Spielflachen fur Kinder, Gaststéatten und Laden fur den taglichen Bedarf statt
vieler kleiner Grinflachen b  ekommen.

Das Baugesetzbuch (BauGB) wollen wir so gestalten, dass die Kommunen verpflichtet werden,
Vorrangflachen fi r Windenergie, dezentrale Energieversorgung mit Warme -Kraft-Kopplung
und Regenwassernutzung auszuweisen.

Wir fordern und férdern Intensive A uf kl 2rung ¢(ber gesunde Baustoffe u

Der Bau und die Modernisierung von Wohnungen brauchen die staatlic he Forderung. Zu for-
dern ist auch der Erwerb von Wohnungseigentum durch Familien. Die Forderung muss aber

an die Erfullung hoher 6kologische r und sozialer Standards geknipft sein. Das Bauen mit Bau-
materi alien aus nachwachsenden und CO 2-bindenden Rohstoffen st dabei besonders zu for-
dern, da

1. esim Vergleich zum Bauen mit Stahl, Beton und Ziegeln mit sehr wenig Energieaufwand
verknUpft ist,

2. nac hwachsende und CO 2-bindende Rohstoffe regional erzeugt werden kénnen und da-
mit die regionalen Wirtschaftsstrukturen  starken,

3. innachwachse nden Rohstoffen groRe Mengen CO 2 gespeichert sind, die ansonsten kurz -
und mittelfristig wieder freigesetzt wirden.

Eine fuRlaufige Erreichbarkeit von mdglichst vielen Einrichtungen wie Kindergarten, Schulen,
Laden, Sportstatten und E rholungsflachen ist anzustreben. Die nicht ful3laufig erreichbaren
Einrichtungen sind so anzusiedeln, dass sie sich bequem mit dem OPNV errei chen lassen. Da-
fur mussen die Siedlungsentwicklung und die OPNV  -Planung eng aufeinander abgestimmt
sein.

Gewerbegebi ete, Einkaufszentren und landwirtschaftliche Neubauten mitten in der griinen
Landschaft lehnen wir ab. Die Belange des gewachsenen Einzelhand els und die wohnort-
nahe Versorgung haben Vorrang.



1.6.2 Férderung des Denkmalschutzes

Bei den vielféltigen Veranderungeni  n Stadt und Land wollen wir den Belangen des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege Rechnung tragen. Die Aufgabe des Bewahrens gilt nicht nur der Umwelt und
Natur, sondern auch den Bau - und Bodendenkmalern als den Zeugnissen unserer Geschichte und
Kultur.

Die chronische personelle und finanzielle Unterversorgung fiihrt sehr oft zur ungeniigenden Erfassung

und Sicherung von Denkmaélern im Zusammenh  ang mit Um - und Neubauten. Die Baumaf3inahmen
werden dadurch vermeidbar verzdgert und verteuert oder aber die Denkmale r unwiederbringlich
zerstort.

1 Im Rahmen der Bauleitplanung wollen wir verstéarkt die Belange des Denkmalschutzes beach-
tet se hen.

1 Der Unterversorgung der Denkmalschutzbehérden ist seitens des Bundes durch neue Forder-
programme zu begegnen.

1.7 Landwirtschaft fur Mensch und Natur

Die Erndhrung der Menschen und die Art und Weise, wie wir zukilnftig Landwirtschaft betreiben wer-

den, ist weltweit ein zentrales Thema auf der politischen Agenda. Im September 2015 haben die
Vereinten Nationen im Rahmen der  Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung die Ziele fir eine nach-
haltige Entwicklung der Erde (Sustainable Development Goals 0 SDGs) bis 2030 beschlossen, die
gleichermal3en fur alle Lander gelten.

Die Bekdmpfung der Armut und des Hungers sind die beiden ersten der insgesamt 17 SDGs:
»  Weltweite Beendigung der Armut in allen ihren Formen.

» Beendigung von Hunger, Erreichung von Erndhrungssicherheit und verbesserter Erndhrung
und Foérderung nachhaltiger Landwi  rtschaft.

Deutschland gehort zu den Mitunterzeichnern. Die ODP fordert eine kohéarente, d.h. in allen Politik-
bereichen auf diese Ziele ausgerichtete, widerspruchsfreie Politik. Bei der Landwirtschaftspolitik sind
daher grundsétzl iche Anderungen erforderlich

Die Landwirtschaft hat 8 zusammen mit dem Gartenbau und der Forstwirtschaft - eine Sonderrolle in
unserem Wirtschaftssystem, da sie unmittelbar an und mit den Lebensgrundlagen Boden, Wasser und

Luft arbeitet. Dieser Teil unser es Wirtschaftssystems ist da her als einziger in der Lage, diese Lebens-
grundlagen bei entsprechender Sorgfalt zu verbessern. Alle anderen Beteiligten des Wirtschaftssys-

tems sind darauf angewiesen, diese Lebensgrundlagen mehr oder weniger stark in Anspruch n eh-
men zu kdnnen.

Erforderlic h ist eine verantwortungsvolle Wirtschaftsweise, die unsere Lebensgrundlagen erhalt bzw.
dort regeneriert und verbessert, wo durch eine falsche Bewirtschaftung Schaden entstanden sind.
Daher ist die Agrarpolitik verstarkt daran ~ auszurichten, dass die Landw irte die Aufgabe der Erhaltung
und Verbesserung unserer Lebensgrundlagen erfillen und dabei wirtschaftlich Uberleben kénnen.

Die bisherige Landwirtschaftspolitik und die Logik des EU  -Subventionssystems haben zu Uberschiissen
und Preisverfall bei landwirtsch aftlichen Produkten sowie einem fortschreitenden Hofesterben gefiihrt.

Die Landwirtschaftsbetriebe in Europa werden immer mehr in eine Abhangigkeit von Saatgut -, Futter-
und Dungemittelkonzernen getrieben. Es wird immer deutliche r, dass der eingeschlagene W eg ein
Irrweg ist, der schleunigst verlassen werden muss.

Bei dem so ausgeldsten Konkurrenzkampf bleiben vor allem kleinere traditionell wirtschaftende
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bauerliche Familienbetriebe auf der Strecke. Sie sind Opfer einer Landwirtsc haftspolitik, die auf
aWacéhs oder Weichend ausgerichtet ist, weil die heutig
tende und hochspezialisierte, weiter expandierende Betriebe beglnstigt, ja geradezu fordert.

Dadurch halt das Hofesterben seit Jahrzehnten ungebremst an.

Die GréRRe de r Betriebe allein ist jedoch kein MaRstab fiir die 6kologische Ausrichtung. Beispielsweise
haben einige ostdeutsche GroRRbetriebe vollstdndig oder teilweise auf 6kologischen Anbau umge-
stellt.

Die Abhangigkeit der Landwirtschaft vo n der chemischen Industrie, von Banken, von Ol - und Futter-
mitteleinfuhren steigt stetig. Der gesamte Bereich Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Ver-
marktung wird zunehmend zum Geschéft von wenigen global wirtschaftenden Grolikonzernen, wo-

bei die Einf ihrung gentechnisch verander ter Nutzpflanzen und -tiere diese Entwicklung weiter voran-
treibt.

Der Boden ist die Grundlage fir die Landwirtschaft und damit fir die Erndhrung der Menschen o}
weltweit. Er ist inzwischen in vielfacher Weise durch Eintrdage aus d  er Landwirtschaft (z.B. Pest izide,
Gulle, Kunstdiinger), Auswaschungen aus der Atmosphare (z.B. saurer Regen) und giftigen Klar-
schlamm belastet. Die Bodenfruchtbarkeit ist durch einseitige Bewirtschaftungsweisen gefahrdet, die

den Boden auslaugen, sodass da s Bodenleben verarmt.

Die Landwirtschaft kann einen entscheidenden Beitrag leisten, um den Klimawandel zu bremsen.

Dazu muss die Landwirtschaft hin zu regenerativen Sys
Landwirtschafto). Nur we n reibhausgase @ds ider gtingsphs aré Zu @édtferrem e T

und in der Humusschicht der Béden zu speichern, kdnnen die angestrebten Klimaziele erreicht und

lebenswichtige Ressourcen erhalten bleiben.

Die Instrumente der Politik miissen gezielt regenerative Bewirtschaftung smethoden unterstitzen. Das
betrifft vor allem Forschung und Ausbildung aber auch den Einsatz von Agrarférdermitteln. Falsche
Bewirtschaftung wie z.B. Uberdiingung und massenhafter Einsatz von Pestiziden gefahrden die na-
turliche Fruchtbarkeit der Boden, er  odieren den Mutterboden und wirken sich vor allem tber die
Belastung mit Nitrat verheerend auf Grund - und Oberflachenwasser aus.

J2hrlich Zehntausende von Tonnen ausgebrachte aPflanze
der Ackerkrume und reichern Gifts toffe in den Nahrungsketten, im Grundwasser und in der Atmo-

sphére an. Rickstéande von Pestiziden und Medikamenten finden sich im Trinkwasser und in Lebens-

mitteln wieder. Entwasserung von Feuchtgebieten, Begradigung von Bachlaufen und Rodung von

Hecken zerst 6ren natirliche Lebensgemein  schaften und Landschaften. Die Tier - und Pflanzenwelt

verarmt.

Das bestehende Agrarsystem mit seiner Ausrichtung auf den Weltmarkt ist ein 6konomisches und
Okologisches Desaster. Es offnet der Lebensmittelspekulation Tar und Tor . Statt dem energievergeu-
den den Import von sogenannten "Superfoods" ist der Anbau von Nutzhanf zu erméglichen und die
Nutzung zu erleichtern und auszuweiten. Dieser Hanf weist die Vorteile einer 6kologisch hochwertigen

und vielseitig verwendbaren Nutzpflan ~ ze auf, insbesondere auch zu  medizinischen Zwecken. Die be-
triebsgréRengebundene Anbauerlaubnis muss nach Abschnitt 217 ff. auf eine generelle Anbauer-
laubnis des Nutz -Hanfes ausgeweitet werden. Gezielte, staatliche Forderung der Forschung soll das
maogliche Einsatzspektrum fir die Zuku nft klaren.

Langfristiges Ziel der ODP ist eine nachhaltige Landwirtschaft. die weit tiber die heutigen Vorgaben

einer adordnungsgem2Cen Landwirtschafto hinausgeht. Sie
wirtschaftungsweise, d ie nicht ausschlieBlich auf ei ne ver meintlich aeffizientebo
und Tieren gerichtet ist. Der 6kologische Landbau ist die nachhaltigste Form bauerlicher Landwirt-

schaft, da diese Bewirtschaftungsweise mit der Natur und nicht gegen sie arbeitet. Diese bewahrte

Anbaumethode ist daher besonders férderungswirdig.

Sie ist im Sinne einer adaagrar°®°kologischen Intensivier:
rarokologische Konzepte griinden dabei auf traditionellem und lokalem Wissen und seinen Kultur en



und verbinden es mit Erke nntnissen und Methoden moderner Wissenschaft. lhre Starke liegt in der
Verbindung von Okologie, Biologie und Agrarwissenschaften, aber auch von Ernahrungskunde, Me-
dizin und Sozialwissenschaften. Agrardkologie setzt auf die Einbe ziehung des Wissens aller Be teiligten.

Zu einer 6kologischen Landwirtschaft gehdren eine nachhaltige Bodenbearbeitung, mafvolle orga-

nische Diingung, Verzicht auf Kunstdiinger und synthetische Biozide sowie zahlreiche weitere Mal3-
nahmen wie Auswahl der Pflanze narten und -sorten (nach Sta ndort), Untersaaten, Zwischenfriichte
und angepasste Fruchtfolgen. Wesentliches Merkmal einer 6kologischen Landwirtschaft sind die ge-
schlossenen Produktionskreislaufe, die bewirken, dass kein Abfall entsteht, sondern alles, was i m Be-
trieb erzeugt wird, auch  wieder im Betrieb verwertet wird.

Lebensmittel sollen dezentral erzeugt wie auch vermarktet werden, damit feste regionale Wirtschafts-
kreislaufe entstehen kdnnen und die Abhéangigkeit von Gro3konzernen abnimmt. Das Hofesterben
mu ss auch deshalb gestoppt wer  den, weil kleine und mittlere b&uerliche Familienbetriebe am ehes-
ten in der Lage sind, 6kologische und regionale Gesichtspunkte zu beriicksichtigen.

Der Staat hat die Aufgabe, die dkologische Ausrichtung von Landwirtschaftsschule n sowie der ag-
rarwissenschaf tlichen Fakultdten der Fachhochschulen und Universitaten und die Beratung zur 6ko-
logischen Lebensmittelproduktion zu férdern und zu unterstitzen.

Wir achten die Landwirte nicht nur als Lebensmittelproduzenten, sondern auch und v or allem als
Kulturtrager un d Landschaftspfleger. Dariiber  hinaus erkennen wir die Rolle der Landwirte als Ener-
gieproduzenten an, solange dies Okosysteme nicht auf unnachhaltige Weise beeintrachtigt und dies
weltweite Nahrungsmittelknappheiten und die wirts chaftliche Situation der Lan dwirtschaft in ande-
ren Landern weder direkt noch indirekt verschlimmert.

1 Auf- und Ausbau von Lehrstihlen fir den 6kologischen Landbau.
1 Ausreichende Bereitstellung von staatlichen Mitteln

o zur weiteren Erforschung en der Klimarelevanz der Landwirtschaft (z.B. Lachgasemis-
sion bei Stickstoffdiingung, Bindung von Kohlenstoff durch Humusanreicherung im Bo-
den)

o zur Erforschung der Phosphatproblematik (Endlichkeit der Phosphatlagerstatten, Uber-
dungung der Meere, Phosphatman  gel bei langjahrigem 6kologischen Anbau)

1 Handelsklassen haben nur einen geringen Informationsgehalt fir den Verbraucher. Sie diskri-
minieren zudem den naturgemafen Landbau. Sie missen durch 6kologische Qualitatssiegel
erganzt oder ersetzt werden.

1 BeilLebensmitteln sind klar ablesbare Herkunftsangaben sowohl zur Erzeuger - als auch zur Ver-
arbeiterregion, sowie zur Anbau - bzw. Haltungsmethode erforderlich. Ebenso miissen Nahr-
wert und Inhaltsstoffe klar ablesbar sein.

1 EinfUhrung einer Steuer auf Pflanzenschutzmit tel mit dem Ziel, deren Einsatzmengen zu mini-
mieren. Einbeziehung dieser Steuer in die Steuerreform flr Arbeit und Umwelt.

1 Verbot von Pflanzenschutzmitteln, die als Wirkstoff oder Metabolit im menschlichen Organis-
mus oder im Grundwasser wiederholt nachweis bar war en (z.B. Glyphosat).

T Verbot von sog. aBeizmittelno, die Zuchtbienen, Wi
sekten geféahrden.

1 Reform der intensiven Landwirtschaft zum Abbau der Bodenvergiftung, der Bodenverdich-
tung, der Bodenerosion und Uberdiingung. Ziel i¢ der Aufbau von gesundem, nahrendem,
lebendigem Boden.



! RegelmaRige Uberwachung des Bodens und des Grundwassers auf Gifte und Radioaktivitét,
insbesondere in der Nahe von Milldeponien und potentiellen Altlasten. Mulldeponien sind so
abzusichern, das s es nicht zu einer Umweltgefahrdung durch Sickerwasser kommen kann.

1.7.1 Tragfahiges Modell zur Forderung der Landwirtschatft 0 ein Existenz-
sicherungsprogramm

Grundsatzlich begriiRt die ODP die Produktionsrichtlinien der 6kologischen Anbauverbande. Wir wol-

len je doch au ch bisher konventionell wirtschaftenden Bauerinnen und Bauern den schrittweisen Ein-
stieg in eine ressourcenschonende, umweltvertragliche Bewirtschaftung erméglichen. Dazu sind Tei-
lumstellungen, wie z.B. die Grinlandbewirtschaftung ohne Kunstdiinger, der Get reideanbau ohne
synthetische Pflanzenschutzmittel oder die Milchviehhaltung mit Weidegang, zu férdern.

Die Landwirtschaft, als Inbegriff einer 6kologischen Kreislaufwirtschaft, funktioniert nicht nach den
Gesetzen industrieller Produktion. In der La  ndwirts chaft haben wir es mit Lebewesen zu tun, die na-
tirlichen GesetzmaRigkeiten und Grenzen unterliegen. Die Natur lehrt uns, dass es kein unendliches
Wachstum gibt. Die jetzige Agrarpolitik orientiert sich aber nicht an den Leitlinien einer umweltver-
traglichen bauerlichen Landwirtschaft, sondern an den Forderungen einer ausschlief3lich auf quanti-
tatives Wachstum fixierten Wirtschaftspolitik.

Bisher profitieren von den staatlichen Beihilfen vor allem grol3e Betriebe. Dem setzen wir ein Forde-
rungssystem mit Flachen pramien entgegen, die zwar ebenfalls von den erzeugten Nahrungsmitteln
unabhangig sind. In unserem Modell sind die Forderungspramien jedoch abhangig von der GrolRe

der Betriebe, der Zahl der dort beschéftigten Arbeitskréfte und der Art der Tierhaltun g. Die geringere
Forderung fur groRere Flachen und die Hochstgrenzen der Férderung beginstigen kleine und mittlere
bauerliche Familienbetriebe.

1 Im Sinne einer nachhaltigen Landwirtschaft sind folgende Forderungen umzusetzen:

1 Begrenzung des Viehbesatzes auf 2,0 GroRvieheinheiten pro Hektar. Dadurch wird auch die
Nitratbelastung der Boden und des Trinkwassers reduziert.

1 Es muss verstarkt auf vielfaltigen Fruchtwechsel und extensiven Landbau hingearbeitet wer-
den. Aul3erdem ist auf eine ausgegli ¢ hene Mischung von Viehzucht und Ackerbau zu achten.
In Regionen, in denen die (Intensiv  -)Tierhaltung aktuell dominiert, ist gezielt auf eine ausgegli-
chene Mischung hinzuarbeiten.

1 Verzicht auf gentechnische Methoden und genmanipulierte Futtermittel. Kein E insatz genma-
nipulierter Nutztiere, Pflanzen oder Organismen. Vollstandiges Verbot der Hormonbehand-
lung bei Nutztieren.

1 Wirksame Durchsetzung des bestehenden Verbotes, dass Antibiotika im Futter nicht als Leis-
tungsforderer in der Tiermast eingesetzt werden durfen.

1 Die Hohe der Flachenpramie ist nach 6kologischen und sozial -gesellschaftlichen Wertkriterien
zu ermitteln. Beim Anbau von (nicht gentechnisch veréanderten) Eiweil3pflanzen ist eine spezi-
elle Férderung anzubieten.

1 Fir standortbedingt benachteiligte Be  triebe (z.B. hoher Anteil schwer zu bewirtschaftender

Hanglagen mit entsprechenden Erosionsschutzauflagen) sind separate Ausgleichs -zahlungen
der EU erforderlich. Das bestehende Vergleichszahlensystem ist zu Uberarbeiten.

1.7.2 Naturnahe Landwirtschaft durch Ste uerreform fir Arbeit und



Umwelt o Landwirte als Energie - und Rohstoffproduzenten

Die von der ODP vorgeschlagene Steuerreform fiir Arbeit und Umwelt hat positive Auswirkungen fiir

eine naturnahe und 6kologische Landwirtschaft. Hohere Energiepreise verteuern d en Einkauf chemi-
scher Dunge -, Schéadlingsbekédmpfungs - und Unkrautvernichtungsmittel sowie die energieaufwan-
dige intensive Landwirtschaft. Kleinere landwirtschaftliche Betriebe und dezentrale Vermarktungs-
strukturen werden wieder rentabler, weil menschliche A rbeit durch Senkung der Lohnnebenkosten
billiger wird.

Die ODP setzt sich fiir eine naturvertragliche Biomassenutzung im Rahmen einer nachhaltigen Land-
wirtschaft ein. Insbesondere die Biogaserzeugung mit gezielt dafiir angebautem Mais hat jedoch

auch negativ e Auswirkungen auf Landschaftsbild und Biodiversitat. Im Erneuerbare -Energien -Gesetz
(EEG) wund in der aGuten Fachlichen Praxiso der Landwir
stédnde vorgegeben werden, so dass Mais hdchstens alle drei Jahre auf derselb en Flache angebaut

und so der aVermai sungo der Landschaft Einhalt geboten

Der Bonus beim Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen (Nawaro -Bonus) muss abgesenkt werden
und soll nur bei einer Fruchtfolge von mindestens vier verschiedenen Feldfricht en gewa hrt werden,
um die Verwertung von Reststoffen zu erhdhen. Gleichzeitig muss Biogas -GroRprojekten, die auf An-
baubiomasse statt auf Reststoffen basieren, ein Riegel vorgeschoben werden.

Die Nutzung von Reststoffen muss starker Uber das Erneuerbare  -Energien -Gesetz (EEG) belohnt wer-
den. Dies gilt auch fir den Einsatz von Gille aus béuerlichen Betrieben. Gllle aus Massentierhaltungs-
anlagen muss von der Forderung ausgeschlossen sein. Blockheizkraftwerke fir Biomasse und Biogas
auf der Basis von nachwachsen den Roh stoffen und Reststoffen sowie Hackschnitzel - und Schwach-
holzfeuerungen werden aufgrund ihrer Okobilanz im Vergleich zu fossilen Energietragern wirtschaft-

lich. Regional angepasste Bluhmischungen und alternative Energiepflanzen wie Schilfgraser oder
Durchwac hsene Silphie und andere innovative Entwicklungen verdienen besondere Aufmerksamkeit,
speziell in zlichterischer Bearbeitung und im Saatgutwesen.

Dies eroffnet Landwirten zusétzliche Absatzmdglichkeiten im regenerativen Energiebereich. Es fordert

zudem Biod iversitat (auch in der Begleitflora und im Schutz der heimischen Fauna) und generell die
Okologische Stabilitat in mdglichst naturnah bewirtschafteten Landschaften.

1.7.3 Forstwirtschaft fir den Schutz unserer Walder

Die Helsinki-Resolution von 1993 defin iertdie nachhal tige Wal dwirtschaft umf
lung und Nutzung von Waldern auf eine Weise und in einem Ausmal3, das deren biologische Vielfalt,

Produktivitat, Verjuingungsfahigkeit, Vitalitat sowie deren Fahigkeit, die relevanten dkologischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Funktionen gegenwartig und in der Zukunft auf lokaler, nationaler und glo-

baler Ebene zu erfg¢ll en, gew2hrl eistet, ohne anderen
Walder besitzen darliber hinaus ein wichtiges Speicherungspotenzial von Koh lendioxid, sodass auf

einen wirksamen Schutz des Klimas ohne Schutz von Waldern in nationalem wie internationalem Um-
fang nicht verzichtet werden kann.

Die Bewirtschaftung und Gestaltung der Walder ist entsprechend der Definition der Helsinki-Resolu-
tion vorzunehmen. Dies umfasst u.a.

1 den Verzicht auf Altersklassenwalder, die Anwendung des Dauerwaldprinzips, Einrichtung von
Naturwaldzellen.

1 Erhalt und Wiederaufforstung von Bergwaldern.

as



1 Ausweitung der naturnahen Waldwirtschaft, u.a. dur ch Anle gen standortgerechter Mischwal-
der, ggf. durch entsprechenden Waldumbau.

1 Bei der Jagdausg¢bung i st der Grundsatz awald vor W
dere der Schalenwildbestand ist so zu bejagen, dass naturverjiingter Mischwald ohne weitere
Schutzm aBnahmen gegen Verbiss aufwachsen kann.

1 Keine Personalkiirzungen im Forstbereich seitens des Bundes und der Lander.

1.8 Von der Abfallwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft

1.8.1 Die Natur kennt keinen Abfall

In der Natur dient alles als Nahrstoff fiir neues Leben. Sie bildet einen Kreislauf, in dem keine Ressour-
cen verloren gehen.

Die Orientierung der wirtschaftlichen Betéatigung an dieser Vorgabe ist in den letzten Generationen
weitgehend verloren gegangen. Stattdessen wurde das -Wachstum des BIP mehr und mehr Ziel aller
Wirtschaftspolitik.

In einer ehrlichen Gesamtrechnung muss aber die 6kologische Stabilitéat und das soziale Gemeinwohl
bewertet werden. Der Erfolg einer Volkswirtschaft muss kiinftig daran gemessen werden, ob sie sich
mit den natirlichen Kreislaufen im  Einklang befindet und ob sie sich am sozialen Gemeinwohl aus-
richtet. Ein stdndiges Wachstum der Mengen und Verbrauche ist weder erstrebenswert noch moglich.

Dieser Weg muss schon beim Produktdesign berlcksichtigt werden. Das fuhrt zu einer umfassenden
Produktqua litdt und ermdglicht eine nahezu hundertprozentige Riickgewinnung aller Rohstoffe.

Auch bei unseren Produkten und Dienstleistungen missen wir in Kreislaufen denken. Anders als in der

Natur brauchen wir aber zwei  Kreislaufe, einen biologisch en und einen technischen. Denn nicht alles
kann kompostiert werden. Deshalb muss alles, was wir gebrauchen (z.B. Autos, Gebaude, Elektroge-

rate, Fertigungsanlagen) als technischer Nahrstoff in Form von recycelten Rohstoffen wiede r zur Ver-
fligung stehen.

Alle s, was wir verbrauchen (wie Waschmittel, Verpackungsmaterial, Abrieb von Reifen), muss biolo-
gisch abbaubar sein - also geeignet fur den biologischen Kreislauf.

Alles, was wir bislang verbrennen oder deponieren d seien es nun ungif tige oder toxische Substan zen
- muss wieder in die Materialkreislaufe zurlckflie3en. Das verandert vollig das bisherige Abfall - und
Recycling -Konzept.

1.8.2 Abfallverwertung in der Kreislaufwirtschaft

Die Kehrseite der Energie und Rohstoffverschwendungin u nserer aWegwer f gdasdanhitl s c haf f
verbundene zunehmende Abfallaufkommen. Noch immer ist es meist billiger, neues Material einzu-

setzen, als altes wieder zu verwerten, denn die °kol og
chen weiterhin nichtin  den Produktkalkulationen und Pr  eisen auf. Wertvolle, in Jahrmillionen entstan-

dene Rohstoff - und Energiereserven werden von wenigen Generationen aufgebraucht. Die dabei

entstehenden Schadstoffe verseuchen Wasser, Luft und Boden.

Abfallvermeidung und der Ein  satz einer konsequent 6kologisc hen Abfallwirtschaft kénnten viele Ar-
beitsplatze schaffen. Trotzdem setzt die Politik weiter auf oftmals 6kologisch zweifelhafte Verwer-
tungspraktiken und auf die Millverbrennung. Ein zu lasches Kreislaufwirtschaftsgesetz lass t dem pro-
duzierenden Gewerbe zu viele Freiheiten, seine Abfalle - als Wertstoffe deklariert & zu geringeren



Okologischen Standards zu entsorgen oder ins Ausland zu exportieren.

Die mit der Millverbrennung verbundenen Emissionen von Kohlendioxid (CO 2) und i nsbesondere von
Ultragiften wie Dioxinen und Furanen, auch die Entsorgung der verbleibenden giftigen Schlacken

und Filterstdube sind nach wie vor problematisch. Wir streben eine selektive Abfallwirtschaft nach
folgenden Grundsatzen an:

1. Abfallvermeidung und  Wiederverwendung,

2. Abfallentgif tung,

3. Recycling und sonstige, vorranging stoffliche Abfallverwertung,
4. sichere Beseitigung der verbleibenden Restabfélle.

Die konsequente Anwendung dieses Konzepts ermdglicht eine signifikante weitere Verminderung
des Restmdill s und eine Bevorzugung 6kologis ch sinnvoller Verwertungsmaf3nahmen.

1 Ausweitung des Mehrweg -Gedankens von den Getrankeflaschen auf andere Bereiche
durch Einfihrung einheitlicher Mehrwegbehéltersatze auch fur andere Artikel des taglichen
Beda rfs.

1 Generelle Pfandpflicht fir ~ mehrwegféhige Verpackungsarten im Handel.

1 Erhdhung der Produktverantwortung durch Ausweitung der Ricknahme - bzw. Pfandpflicht
fur alle nicht mehrwegféahigen Behalter und fur weitere Gebrauchsgegenstande. Riickgabe
Uber Rucknah mesysteme und Geschafte an Hers teller oder Importeure, die fiir eine stoffliche
Wiederverwertung (keine Verbrennung und kein Export) zu sorgen haben.

1 Generelle Kennzeichnungspflicht fir alle Materialien zur Verbesserung der Wiederverwertbar-
keit. Die Art und Weise der Kennzeichnung ist f r komplexe Produkte, die aus mehreren Ma-
terialien bestehen und bei Verbundwerkstoffen gesondert festzulegen. Das Trennen der Ma-
terialien und Komponenten muss durch konstruktive Malinahmen erleichtert werden.

1 Mehrweggebot fira lle mehrwegfahigen Verpackungsa rten unter Vorrang von Systemen mit
hoher Umlaufzahl. Verpflichtung aller Einkaufsmarkte zum Angebot von Mehrwegsystemen.

1 Verbot besonders umweltschadlicher Substanzen, z.B. PVC. Umstellung oder Verbot von Pro-
duktionsverfahre n, die unverwertbaren Giftmall  erzeugen.

91 Ausrichtung der Abfallgesetzgebung nach 6kologischen Kriterien.

T aKalte Behandlungd des JRlechanistcheh Adagen (BMA.iDieseosipd s ¢ h
praktisch einsatzreif und haben deutliche wirtschaftliche wie 6ko logische Vorteile gegeniiber
der Mullverbrennung und den neueren Schwelbrennanlagen.

1 Forderung der Entwicklung und Erprobung von innovativen Methoden in der Abfallwirtschatft,
wie z.B. das Kryorecycling (Verfahren zur Stofftrennung mittels Tiefgefrieren) ode r die Nieder-
temperaturverélung  (Erzeugung von Dieselkraftstoff aus organischen Reststoffen der Abfall-
wirtschaft).

1 Kein weiterer Bau von Millverbrennungsanlagen. Die bestehenden Millverbrennungsanla-
gen sind laufend mit der besten Filtertechnik entsprechend dem Stand der Technik auszustat-
ten und zu betreiben. Eine hocheffiziente Energienutzung unter Einbeziehung der Kraft -
Waérme -Kopplung ist nachhaltig sicherzustellen.



1 Keine Mitverbrennung von Abféllen in Industrietfen, z.B. in Zementwerken, wenn diese nicht
mindestens den Umweltstandards v on Mullverbrennungsanlagen entsprechen.

1 Abfalliberwachungund  -kartierung auf deutscher und europaischer Ebene. Verbot von Miill-
exporten, insbesondere in Entwicklungslander. Klarere und strengere Abgrenzung der Begriff-
lichkeiten (Verwertung, Beseitigung) zu r Ver hi nderung der aréhidieNMerrgent s ol
schiebung von als Wirtschaftsgut getarntem Miill, wie dies z.B. bei Kunststoffen und bei Elekt-
ronikschrott der Fall ist.

f Initiative der Bundesregierung zur Uberarbeitung der EU  -Verpackungsrichtlinie mit dem  Ziel,
regionale und umweltvertragliche Vermarktung zu férdern.

1 Eine rohstoffsparende Abfallwirtschaft wird besonders durch die Steuerreform fur Arbeit und
Umwelt ermdglicht, weil  die steuerliche Belastung fur den Verbrauch von Primérenergie und
Rohstoffen sowie fir die Verursachung von  Schadsto ffemissionen weitreichende Auswirkun-
gen im Abfallbereich hat:

1 Die Wiederverwendung und  -verwertung von Materialien wird wirtschaftlicher als ihre Neuan-
fertigung aus neuen Rohstoffen mit zusatzlichem Energieaufwand. M ehrwegprodukte und
verpackungen werdeni  m Vergleich billiger.

I Technische und wirtschaftliche Innovationen unter 6kologischem Vorzeichen werden voran-
getrieben (z.B. Kryorecycling, Niedertemperaturverdlung).

1 Produkte werden wegen ihres hoheren Preises eher r  epariert als weggeworfen; sie werden
vom Hersteller entsprechend langlebiger und leichter reparierbar produziert. Dem Vorrang
der Wiederverwendung wird damit entsprechend der abfallrechtlichen Hierarchiefolge Gel-
tung verschafft.

1 Verpackungsmaterialien werd  en vom Hersteller vereinheitlicht, geken  nzeichnet und auf Wie-
derverwendung, zumindest aber auf Wiederverwertung ausgelegt.

1! Lange Transportwege werden unwirtschaftlich, was zu Anderungen der Wirtschaftsstruktur
und damit z.B. auch zur Vermeidung von Transportverpackungsmuill fuhrt.

1 Der Verkauf von Gebrauchtwaren und Teilen davon wird interessanter und die bei einer Reihe
von Kommunen bereits eingefihrten Gebrauchtwarenmarkte weiten sich aus.

1.8.3 Erdolfrei wirtschaften

Die Transformation unserer ganzen Wirt schafts weise von einem fossilen auf ein postfossiles System ist
die menschheitsgeschichtlich einzigartige Herausforderung der gegenwartigen Zeit. Wir sehen das

und machen die Augen nicht zu und geben uns auch nicht der Verdrangung hin. Eine Musterlésung

haben wir nicht, aber wir sind mit sehr vielen Menschen und Nichtregierungsorganisation auf der
Suche nach gangbaren Wegen. Mehr dazu unter 1.1und 1.2.



1.9 Tiere sind unsere Mitg eschopfe

Tiere sind Mitgeschopfe und keine seelenlosen Waren; daher gibt es keine ethische Rechtfertigung,
Tiere einfachzu aver brauchenodo, zu aproduziereno, gentechnisch
Der Mensch hat kein Recht, die Arg - und Wehrlosigkei t seiner Mitgeschopfe auszunutzen.

i Tiere haben einen eigenen Rechtsstatus als Lebewesen. Als Konsequenz d araus sind Tierqua-
lerei und Tierdiebstahl als Straftatbestande neu zu fassen und scharfer als bisher zu bestrafen.

1 Verbot aller physis ch oder psychisch qualerischen und leidvollen Experimente an und mit Tie-
ren.

1 Verbot der qualerischen Massentierhaltung. FI ~ dchengebundene Nutztierhaltung unter artge-
mafen und verhaltensgerechten Bedingungen, d.h. ohne gentechnische Manipulationen zur
Steige rung der Leistung oder Veranderung der Arten.

1 Wesentlich wirksamere Kontrolle von Tierhaltung, Tierzucht und Tierhandel. V erbot von Qual-
zlichtungen, der Pelztierzucht, des  Handels mit Tieren, die physisch oder psychisch quéleri-
schen und leidvollen Experimen ten unterzogen wurden oder werden sollen, sowie artwidriger
und qualvoller Veranstaltungen mit Tieren. Verbot der Haltung von Wildtieren im Zirkus.

1 Einfuhr- und Handelsverbot fiir Pelze und Reptilleder sowie fir Produkte von Tieren, die unter
das aWasrharmngArot enschutzabkommeno fallen, z.B. EIfen
paweites Einfuhr - und Handelsverbot flr Produkte , die auf tierquélerische Art und Weise ge-
wonnen werden, wie z.B. Gansestopfleber, Froschschenkel, Schildkrétenfleisch, Haifischflos-
sen u.a.

9 Schlachtviehtransporte nur vom Erzeuger zu einem nahe gelegenen Schlachthof. Kein Transit
von Schlachttieren durch  die Bundesrepublik.

1 Ausnahmsloses Verbot der Schlachtung ohne Betdubung und strengere Kontrollen der
Schlachtmethoden in Schlachthdfen und bei Hausschlachtungen.

1 Verbot der Intensivhaltung und quélerischen Totung von zum Verzehr bestimmter Tiere in Ge-
schéf ten und Gaststétten (z.B. Hummer).

1 Verbot tierquélerischer Jagdmethoden, der quélerischen Fallenjagd sowie Verbot von Her-
stellung, Verk auf wund Besitz von entsprechenden Fangger2te

1 Wesentlich bessere finanzielle und materielle Unters  titzung von Tierheimen.

1 Scharfere Strafverfolgung des Aussetzens von Haustieren als bisher.

T Uberall bei Bund, Lander und Kommunen qual ifizierte und unabhangige Tierschutzbeauf-
tragte bzw. Tierschutzbeiréte, die tUber entsprechende rechtlich verbindliche Kompetenzen

verfugen, fur die Interessenvertretung von Tieren.

1 Verbandsklagerecht fir die anerkannten Tierschutzverbande in allen Bundesl andern und auf
Bundesebene.



Die ODP zur industriellen Intensiv -Tierhaltung:

Viele Fleischprodukte in unserer Gesellschaft, die angeboten werden, kommen aus industrieller In-
tensiv-Tierhaltung. Deshalb sind sie so billig und deshalb essen die meisten Mensc hen so viel Fleisch.
Hier ist ein Umdenken notwendig.

Quaélerische Massentierhaltung ist unethisch und sie ist zudem auf vielféltige Weise schadlich und
gefahrlich:

Industrielle Intensiv -Ti er hal tung &

é ist Raubbau an der Natur , vezerstort und Wrnwalder uiswieder- L and s c

bringlich vernichtet werden.

é ist s ¢ h 2 d | mwelt) wefl Boden dnid &rundwasser durch Giille und Gifte belastet
werden.
é ist nachteilig f¢r das KIi ma, wei l ein erhebli

schad lichen Gase (CO 2, Methan, Lachgas usw.) Folge der intensiven Tierhaltung in der Land-
wirtschatft ist.

é ist qualvoll f¢er die Tiere, weil diese in engen
é ist gef@hrlich fg¢gr unser e Ge s (Fleischkensum,verfilng wdr-  wii

den.

é birgt gesundhei tl i che RildektiorserregermediSéucheniist. Br ut st 2t t

éf¢hrt zum Mi ssbrauch von Antibiotika und damit
Keime.

Deshalb lehnt die ODP Massentierha Itung strikt ab. Sie tritt fir eine zukunftsfahige und nachhaltige
Nutztierhaltung a uf bauerlichen Betrieben ein und somit gegen Agrarfabriken. Die ODP schlieR3t sich

den Forderungen des Netzwerks &adaBauernh°fe statt Agrarf

Agrarsubventionen misse n strikt an Leistungen fir den Tier - und Umweltschutz gekoppelt werden.
Die Tierschutzstandards sind anzuheben. Die Tierhaltungsformen missen auf allen Lebensmitteln gut
sichtbar angegeben werden entsprechend dem Vorbild der Eierkennzeichnung. Die regional e Fut-
termittelerzeugung muss gestarkt und heimische Futtermittel missen ohne Gentech nik produziert
werden. Importierte tierische Lebensmittel, die mit gentechnisch veranderten Futtermitteln erzeugt

wurden, sind verbindlich zu kennzeichnen.



1.10 Lebensquell Wa sser schitzen

Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Auch in Landwirtschaft und Ind ustrie ist es unentbehrlich. Ob-
wohl die Vorkommen an Trinkwasser begrenzt sind und daher &uf3erst behutsam genutzt werden
mussten, bringt der Mensch auch in Deutschland durc h groben Leichtsinn diese wichtige Lebens-
grundlage in Gefahr:

il

Trotz Auflagen und Gre nzwerten werden von der Industrie groBe Mengen an Schadstoffen
legal in die Gewasser eingeleitet. Anstatt in Technik zu investieren, die Schadstoffe vermeidet,
missen Schad stoffe mit groRem technischem Aufwand aus dem Trinkwasser entfernt werden.

Von den landwirtschaftlich genutzten Flachen gelangen immer noch zu grof3e Mengen an
Giulle und Kunstdiinger in die Gewasser, wo sie zu Uberdiingung und Sauerstoffmangel fiihren.

Statt G ewasser rein zu halten, damit sie auch fiir die Wasserversorgung genutzt werden kén-
nen, werden auch in Deutschland Grundwasserreserven angegriffen, die sich erst in Jahrtau-
senden erneuern. Das fuhrt zur Absenkung der Grundwasserpegel und zu grof3flachigen 6k o-

logischen Schaden.

Die Begradigung und Kanalisierung der Fliisse erhght die Hoc hwassergefahr, da die gleiche
Wassermenge ein kleineres Flussbett zur Verfugung hat.

Auwaélder und andere natiirliche Uberschwemmungsflachen (Retentionsflachen) schiitzen
die Mensc hen entlang der Fliisse vor Hochwasser. Die ungehemmte Zerstérung der Auwalder
sowie die Bebauung von Retentionsflachen mit Wohnsiedlungen und Gewerbegebieten ha-

ben die Hochwassergefahr zus?2tzlich dramatisch er h

derthochwa s ser 0 an Rhein, Donau, Mosel , Oder SOoOWi

Vor unser en Kisten drohen Gefahren durch Mullentsorgung im Meer sowie durch Unfélle mit
Tankschiffen und Schiffen mit gefahrlicher Ladung wie z.B. chemischen Stoffen.

En umfassender Gewasserschutz beinhaltet den Schutz des Trinkwassers, des Abwass ers, der
Flisse und der Meere vor der Verunreinigung mit Giftstoffen. Daher sind folgende Maf3nah-
men unabdingbar:

Sofortige EU-weite Einstellung der Verklappung von Mull (z.B. DU nnséure, Klarschlamm, Bau-
schutt) und der Giftmullverbrennung auf See. Meere sin d keine Mullkippen. Die in Nord - und
Ostsee versenkte Munition ist zu bergen und fachgerecht zu entsorgen, dies gilt auch fir die

an Land agelagertend chemischen Waffen.

Strenge Kontrolle von Schiffen auf meeresverschmutzende Praktiken wie Tankreinigung au f
hoher See. Griindung einer EU -Kistenwache, welche den Schutz der gesamten EU -Klste ge-
wabhrleisten kann.

Sammlung und Behandlung der Abwasser von Binnenschiffen.
Einfiihrung weltw eiter Normen zum Bau von Tankschiffen zur Vermeidung einer Olpest.

Schéarfere Schut zbesti mmungen f¢r den aNational park
gen Eindeichungen, keine Industrieansiedlungen und keine touristischen Grol3projekte.

Minimierung des Sch adstoffeintrages in Bache und Flisse durch Abbau der intensiven Land-
wirtschaft (Reduzierung UberméaRiger Gulleausbringung), durch ausreichend breite Ufer-
schutzstreifen (mindestens 15 Meter), durch strengere Uberwachung und Veréffentlichung
des Zustandes der Abwasser aus Industriebetrieben. Weitestgehender Ausstieg aus der Chlor-
chemie. Produktionsverbot fir besonders umweltschadliche Substanzen.

e an
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Verbot der Einfuhrung neuer, das Wasser belastender Stoffe, solange nicht ein Rickhalt in
den Klaranlagen gewahrlei  stet ist.

Beseitigung von Vollzugsdefiziten bei der Anfiigung der dritten Reinig ungsstufe an Klarwerke
zur Rickhaltung von Phosphaten und Nitraten. Vor allem in den neuen Bundeslandern Forde-

rung dezentraler und ginstiger Alternativkonzepte (z.B. Pflanzenkla ranlagen).

Krankenhauser und a&hnliche Einrichtungen sind mit auf die jeweiligen Schadstoffe ausgeleg-

ten Reinigungsstufen auszustatten.

Ausweisung neuer und grof3zugiger Wasserschutzgebiete mit strengen Auflagen. Betroffenen
Landwirten ist ein Ausgleich fur  Ertragsminderungen zu zahlen, der Uber den Wasserpreis fi-
nanziert wird. Der Zug riff auf Tiefengrundwasser durch tiefere Brunnen ist mdglichst zu verhin-
dern.

Unverzigliche Einstellung des Torfabstichs in allen Mooren.

Anlage und Ausbau von Brauchwasser -Kreislaufsystemen und Regenwassersammelanlagen
in Betrieben und privaten Haushalten und, wo moéglich und sinnvoll, separate Brauchwasser
und Trinkwassernetze.

Schaffung des gesetzlichen Rahmens fir eine starker verbrauchsbezogene Staffelung der
Wasser- und Abw assergebihren. Sparsamer Wasserverbrauch muss sich lohnen.

Erhalt und Wiederauf bau dezentraler Wasserversorgungssysteme. Fernwasserleitungen nur in
Ausnahmeféllen. Uberpriifung und Sanierung kommunaler Abwasserrohrnetze.

Sofortige Einstellung der Verpressun g von Giftstoffen und Salzen in das Grundwasser.

Beseitigung von Altlasten auf  alten Industriestandorten, Millkippen der Chemieindustrie, ehe-
maligen militarischen Liegenschaften oder von Munition aus den Weltkriegen.

Anreize zur Regenwasserversickerung auf  privaten Grundstiicken, sodass im Falle eines Hoch-
wassers die Wassermenge, die Uber Klaranlage und Kanal in die Fliisse eingeleitet wird, redu-
ziert werden kann.

Ruckverlegung von Deichen und Renaturierung von Bachen und Fliissen. Es missen so wieder
Flachen geschaffen werden, die im Falle eines Hochwassers Uberflutet werden durfen, z.B.
Auwaélder.

Aufforstung und Erhalt von Waldflachen, insbesondere des Bergwaldes. Waldflachen kénnen
bei Regen grole Wassermengen aufnehmen und verhindern so den Abfluss Gibermafi g gro-
Rer Wassermengen ins Tal.

Keine Staustufen in Saale und Elbe. A uch die Weser ist in ihrem naturnahen Flussverlauf zu
erhalten. Daher darf sie fir GroBmotorschiffe nicht ausgebaut werden.



1.11 Luft zum Atmen

Die Belastung der Luft durch Schadstoffe ist f  0r das Waldsterben verantwortlich und bewirkt zahlrei-
che Krankheiten bei Mensch und Tier. Hauptverantwortlich fur die Luftverschmutzung bis hin zum
Sommer - und Wintersmog sind der Kraftfahrzeug - und Flugverkehr, Industrieanlagen, Kraftwerke, Muill-
verbrennun gs- und private Kleinfeuerungsanlagen.

1 Kraftfahrzeug - und Flugverkehr missen reduziert und auf weniger belastende Verkehrstrager
verlagert werden.

1 Regionale Fahrverbote bei einer Ozonkonzentration von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft
fur alle brennstoffgetriebenen Kraftfahrzeuge (auBer OPNV un d Versorgungsfahrzeuge).
Schadstoffmessungen an Luftmessstationen auch in Bodennahe.

1 Die Luftbelastung durch Schadstoffe aus Kraftwerken und Industriebetrieben ist entsprechend
dem Stand der Technik kontinuierlich zur reduzieren. Dazu mussen die Genehmigun gsbehor-
den die vorhandenen rechtlichen Moglichkeiten besser nutzen.

1 Bei der Genehmigung neuer Anlagen ist nicht nur die Einhaltung von Abgasgrenzwerten der
neuen Anlage zu beachten, sondern auch die regionale Gesamtbelastung mit Luftschad-
stoffen. Die hierf Ur erforderlichen Gutachten mussen, auf Kosten des Antragstellers, von der
Genehmigungsbehorde selbst erstellt werden, nicht vom Antragsteller.

1 Strengere Grenzwerte flr private Kleinfeuerungsanlagen; starkere Nutzung der Fernwarme,
der Kraft -Warme -Kopplung und regenerativer Energiequellen.

9 Die flammenlose Verbrennung und Stromerzeugung mittels Brennstoffzellen ist zur Serienreife
zu entwickeln. Der Einsatz dieser Technik muss finanziell geférdert werd en.

1 Strengere Grenzwerte zum Schutz der Menschen vor Wohn giften, z.B. aus Baustoffen, Boden-
beldgen, Holzschutzmitteln etc.; Aufklarungskampagnen zum Schutz vor dem Zwangsmitrau-
chen, insbesondere von Kindern.



1.12 Boden schiitzen o Flachenverbrauch stoppen

Der fruchtbare Boden ist die Lebensgrundlage aller landgebunden en Lebewesen dieser Erde. Es
braucht unter ungestérten Bedingungen 100 Jahre um 1 mm Boden entstehen zu lassen. Der weltweit
praktizierte Umgang mit dieser Lebensgrundlage ignoriert aber seine Bedeut ung: Bodenerosion
durch Wind und Wasser, Versiegelung imm  er neuer Flachen und die Vergiftung von Flachen durch
unsere Wirtschaftstatigkeit reduzieren Tag fiir Tag unsere fruchtbaren Boden.

Diese Entwicklung muss dringend gestoppt werden. Fruchtbarer Boden i st ein sensibles Gut, dass sich
nicht vermehren lasstund bei Schadigung, wenn Gberhaupt nur sehr langsam wiederhergestellt wer-
den kann. Es ist ein Umdenken bei unserer Bodennutzung als land - und forstwirtschaftliche Produkti-
onsstatte, als Rohstofflager, a Is Standort fur Industrie - und Gewerbebetriebe aber auch bei der Nut-
zung fur Siedlungs - und Verkehrsflachen sowie zur Miillentsorgung erforderlich. Die Funktion als Archiv

der Natur - und Kulturgeschichte ist aufzuwerten und besser zu schitzen.

Zentrales Instrument um den ausufernden Flachenbedarf zu bremsen bzw. zu steuern ist die Einfuh-
rung von handelbaren Flachenzertifikaten. Die Ausweisung neuer Baugebiete und die Errichtung zu-
satzlicher Verkehrsinfrastruktur sowie die Errichtung neuer De  ponien wird zukinftig an den Ruickbau
von Altbebauung bzw.  die Aufhebung von Bauflachenausweisungen gekoppelt. Werden neue Fla-

chen Uberbaut muss an anderer Stelle flr Ausgleich gesorgt werden.

Wer an Flachen, die baulich genutzt oder fir eine solche Nutzung in den Flachennutzungsplanen
vorgesehen sind, rechtswirk sam diese Nutzungsmadglichkeit aufgibt, erhalt dafir entsprechend der
Flache handelbare Zertifikate. In jedem Bundesland sollen Handelshorsen fir diese Flachenzertifikate
eingerichtet werden, um den V. orhabenstragern von Neubauprojekten auf der griinen Wiese die
Madglichkeit zu geben den entsprechenden Ausgleich fir den verursachten Flachenverbrauch nach-
zuweisen.

Bdden mit hoher Ertragskraft sollen bei Neuplanungen zunéachst mit erhéhten Transaktionsgebihr en
belastet werden und mittelfristig nicht mehr zur Auswe isung von Baugebieten zur Verfligung stehen.
Die Gebuhreniuberschiisse der Handelsbérse sollen Projekten zur Altlastensanierung und zur Renatu-
rierung von Uberschwemmungsgefahrdeten Flachen zuflieBen. Vo raussetzung fur den Erwerb von
Flachenzertifikaten durch  Kommunen soll die Aufstellung eines Innenentwicklungsplanes sein, der die
Notwendigkeit zur Ortsentwicklung im AufRenbereich nachweisen muss.

Die Gewerbesteuer, die Ursache dafir ist, dass Gemeinden m Oglichst viele Gewerbegebiete aus-
weisen, wird abgeschafft und durch eine geeignetere Form der Kommunalfinanzierung ersetzt

Zusétzlich fordern wir zum Schutz unserer Béden:
1 Reduzierung der Gulleausbringung in der Landwirtschaft
1 Einbeziehung der ausgebrachte n Biogassubstrate in die Diingebedarfsrechnung
1 Bindung der Agrarférderung an Auflagen zum Bodenschutz
1 Schneller Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klarschlammverwertung
1 Strengere Zulassungsbhestimmungen fir potentiell umweltgefahrdende Chemikalien

1 Forderung der Erforschung und Ma rkteinfiihrung von umweltfreundlicheren Ersatzstoffen



1.13 Forschen und Entwickeln fur Mensch und Natur

Forschung und Technik sind immer noch hauptséachlich daran orientiert, vereint mit der Wirtschaft

deren harten Weg deénsmerdhdherpsehnellemenhd , wei t er 0 zu verfolgen.
unsere Krafte sind darauf konzentriert, Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Konsum zu mehren. Da-

bei wird die Umsetzung der Resultate von Forschungsarbeiten immer komplizierter und weniger be-

herrschbar. Menschliches Versag en darf nicht mehr vorkommen und kann doch nicht ausgeschlos-

sen werden. Manche Technologien haben einen Stand erreicht, auf dem jede Weiterentwicklung

eine Bedrohung fir die Menschheit darstellt.

Neben dieser einseitigen technologi  schen und an Wirtschaftsi nteressen orientierten Forschung gibt
es zu wenige Forschungsansatze zur Untersuchung der Auswirkungen staatlicher und nichtstaatlicher
MafRnahmen auf die Lebensbedingungen von Mensch und Natur. So werden z.B. die von der Sozial-

gese tzgebung ausgehenden Umve rteilungswirkungen zwischen verschiedenen Bevolkerungsgrup-
pen kaum untersucht, obwohl hiervon die soziale Stabilitdt der Zukunft abhé&ngt.

In der Forschung und Ausbildung dirfen die Anstrengungen nicht l&anger einseitig auf gro3indus trielle
Produktion und Technologieentwicklung ausgerichtet sein. Weit mehr Forschung als bisher ist nétig,

um die aufgetretenen dkologischen und sozialen Probleme zu I6sen und eine umwelt - und sozialver-
tragliche wie arbeitsplatzschaffende Wirtschaftsweise aufzubau en. Die Folgenabschétzung von
Technologie und staatlicher Gesetzgebung muss fester Bestandteil der Forschung und verstéarkt ge-
setzlich verankert werden.

Im Bereich der Technik gibt es zwei grof3e Problemfelder, die zu I6sen sind:

9 Die Atomtechnologie belastet die Erde tber Jahrtausende mit Radioaktivitat. Nach der West -
Ost-Entspannung ist die von der Existenz der Atomwaffen ausgehende Gefahr noch lange
ni cht gebannt . I n Form der sogenannten afriedliche
unsere Umwelt immer me hr, bedroht uns mit Reaktorunfallen und unsere Nachkommen auf
Jahrtausende mit Atommdill. Die sichere Endlagerung von Atommiuill ist weltweit nach wie vor
ungeldst.

1 Die Gentechnologie beschwort mit ihrer Méglichkeit, direkt an der Wurzel des Lebens, d em
Erbgut, zu manipulieren, eine Vielzahl von Problemen herauf. Durch die Freisetzung genma-
nipulierter Organismen und deren nur schwer kontrollierbare Wechselwirkungen mit der Natur
kénnen enorme Gefahren entstehen. Die Gentechnik kann genmanipulierte Kamp forganis-
men und den agl&sernen Menscheno zur Folge haben.
nik neue Arzneimittel und Therapiemdglichkeiten.

Unsere technische Intelligenz und Kreativitdt muss umgelenkt werden, hin zu Lésungen, die nicht mehr

der Zerstérun g, sonde rn weit mehr als bisher der Rettung unserer Lebensgrundlagen dienen. Uberle-
bensforschung und Uberlebenstechnik sind die Aufgaben der Zukunft. Zahlreiche grundlegende Ge-

biete im 6kologischen Bereich sind noch weitgehend unerforscht. Die Einfuhrung | eder neu en Tech-
nologie muss im Notfall umkehrbar und gegeniber unseren Nachkommen ethisch verantwortbar

sein.

Auch im Bereich Forschung und Entwicklung wird die Steuerreform fur Arbeit und Umwelt dabei deut-
liche Auswirkungen haben, weil alle am Markt betei ligten K rafte aufgrund der geénderten wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen viel starker daran interessiert sein werden, Grundlagen und Verfahren

zur Einsparung von Energie und Rohstoffen sowie zur Vermeidung schadlicher Emissionen zu entwi-
ckeln.



Intensivierte Férderung 6kologisch orientierter Wissenschaftsbereiche und angepasster wie
umweltfreundlicher Technologien durch das Bundesministerium fur Forschung und Technolo-

gie, insbesondere fir mittelstandische Unternehmen. Keine Subventionen mehr fur risikkoreiche
und teure Grol3technologien.

Foérderung der interdisziplinaren Forschung und Lehre; mehr Allgemeinwissen und 6kologische
Ausrichtung der Wissensinhalte an den Universitéten.

Beschrankung der Forschung zur Atomenergie auf den Ausstieg (neue Energieq uellen) und
die Entsorgung von Atommdill.

Striktes Verbot der Forschung an Embryonen und der genetischen Veranderung der mensch-
lichen Keimbahn aus grundsatzlichen ethischen Uberlegungen. Ebenso ist die Erstellung von

personenbezogenen Gendatenbanken zu unte rbinden, da die Gefahren des Missbrauchs
den moéglichen Nutzen bei weitem Ubersteigen (vgl. 3).
Verfassungsrechtliches Verbot des Klonens von Menschen und menschlich en Embryonen.

Einsatz der Gentechnik in der Medizin bei  der Produktion von Pharmazeutika und zum Ersatz
von belastenden Behandlungsmethoden unter strengen Sicherheitsauflagen (eine Minder-

heit in der ODP lehnt die Gentechnologie und jede Forschung daran aus grundséatzlichen
ethischen Bedenken vollstéandig ab).

Keine Akzeptanz der Freisetzung gentechnisch manipulierter Lebewesen, weil die damit ver-
bundenen Risiken fiir die Okosysteme nicht abschéatzbar sind. Gentechnisch veranderte Or-
ganismen dirfen auch  zu Forschungszwecken nicht freigesetzt werden.

Ablehnung der Pa tentierung von Lebewesen und der Verédnderungen an Tieren, Pflanzen so-
wie von Genen.

Forderung soziologischer Forschung zu den Umverteilungswirkungen staatlicher Gesetz -ge-
bung zwischen verschie denen Bevoélkerungsgruppen.

Verfassungsmalliger Schutz vor den Fol gen und Auswirkungen neuer Technologien, da sie
gewaltige AusmalRe annehmen kénnen. Dieser ist, ebenso wie der besondere Schutz der Na-
tur, im Grundgesetz und in einer Verfassung der Européische n Union zu verankern.
heit von For schun gdouimrd Grenzdn fingleh, wanesie technische Entwick-
lungen Existenz und Grundrechte von Mensch oder Natur bedrohen.

Sorge des Staates fur die Unabhangigkeit von Lehre und Forschung an 6ffent lichen Einrich-
tungen, wie Universitaten, durch den Staat.






Ein gerecht organisiertes und stabiles Sozialsystem setzt  Leistungsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit und
sozialen Ausgleich voraus. Weil diese Grundsatze jahrzehntelang missachtet wurden, beginnen nu n
die gesetzlichen Sicherungssysteme fur Jugend, Alter und Krankheit zu versagen. Hierfur sind alle Par-

teien mitverantw ortlich, die seit den 1950er Jahren Regierungsverantwortung getragen haben. Sie
kénnen bis heute keine schliissigen Lésungen vorweisen.

2.1 Familien - und Rentenpolitik & Sorge fir Kindheit, Jugend und
Alter

Ein Umlageverfahren bei der Alterssicherung ist nur in gleichem Umfang zu rechtfertigen, wie es ein
Umlageverfahren zugunsten der Kindererziehung gibt.

Von allen im Bundestag vertretenen Part  eien wird der Eindruck erweckt, unsere Gesetzliche Renten-
versicherung beruhe aufenem &da Gener ati onenvertrago. Das ist falsch.
reflihrenden Missbrauch dieses Begriffs wird die Sicht auf die grundlegenden Konstruktionsfehler un-

seres Alterssicherungssystems verstellt.

Der Begriff &@aGener at i one nv Hrid Schrailie) deglesh ein Koneeptemés saiu f Wi

alen Sicherungssystems fur Jugend und Alter entwarf, das jedoch nicht verwirklicht wurde. Er verwen-

dete dafir die Formuli er ung aSol i darvertrag zwischen den Generat.i
kommliche Fam ilie: Eltern sorgen fir die Kinder und werden als Gegenleistung im Alter wieder von

ihnen versorgt. Wer damals keine Kinder hatte, musste die gesparten Kinderkosten fir die eigene
Alterssicherung aufwenden, wenn er wie die Eltern vergleichbar gesichert sei n wollte. Nach den PIa-

nen Schreibers sollten aber Kinderlose in den Vertrag zwischen den Generationen einbezogen wer-

den, indem sie zusammen mi tdheisceuné&l Jegandbent edndi a KKnnd
finanzieren und damit ebenfalls einen Ansp ruch auf Altersrente gegeniiber den Kindern erwerben

sollten wie die Eltern.

In Wirklichkeit wurde mit der Rentenreform 1957 der Rentenanspruch ausschliel3lich an Erwerbs -arbeit

gebunden. Die Voraussetzungen fir die Auszahlung von Renten werden aber nach wie vor allein

durch das GroR3ziehen einer Nachwuchsgeneration geschaffen. Damit wurde den Eltern der Gegen-

wert flr die Kindererziehung entzogen. Das kommt einer schleichend en Enteignung der Htern gleich.

Die als Gegenleistung fur die dynamische Altersrente v orgesehene dynami sendd&- aKi nd!|
gendrented wurde nicht verwirklicht.

Diese Enteignung der Eltern durch die Rentenreform 1957 und Folgegesetze hat die wirtschaftl iche
Grundlage der Institution Familie zerstort und verursachte eine relative Verarmung der Eltern mit meh-
reren Kindern gegeniber der restlichen Gesellschaft. Die Folge ist, dass der Wunsch nach Kindern

und nach Familie immer mehr in den Hintergrund tritt. Es entwickelte sich schrittweise eine familien-
feindliche Gesellschaft, die nur durch E  rwerbsarbeit persdnlichen Erfolg moglich macht, wahrend die
Kindererziehung zu einer Arbeit ohne wirtschaftliche Gegenleistung abgewertet wurde, was die wirt-
schaftliche Lebensfahigkeit der Familien untergraben hat.

Damit wird auch dem Anliegen der Gleichbe rechtigung der Geschlechter kein guter Dienst erwiesen.
Das im Patriarchat wurzelnde Denken, nach dem die mannlich gepragte Erwerbsarbeit h6herwerti-

ger sei als die weibl ich gepragte Erziehungsarbeit, wird zur nicht weniger patriarchalischen Vorstel-
lung, da ss Gleichberechtigung nur durch gleiche Beteiligung am Erwerbsleben zu erreichen sei. Die
Geringschatzung der Erziehungsarbeit bleibt dabei unverandert, bzw. wird sogar verfestigt.

Eine tatsachliche Gleichberechtigung der Geschlechter wird erst moglich, we nn herkdbmmliche Er-
werbsarbeit und familidre Erziehungsarbeit als gleichwertig betrachtet und entsprechend honoriert
werden. Das bietet dann auch die besten Voraussetzung en fUr eine partnerschaftliche, d.h. einver-
nehmliche Aufteilung der beiden Arbeitsberei che in der Partnerschaft.

Vor diesem Hintergrund sind die  Ublichen Lippenbekenntnisse zu r Familie wertlos und unglaubwiirdig,
solange sie nicht die durch den Gesetzgeber erzwu ngene Abwertung der elterlichen Erziehungsleis-
tung in den Fokus stellen. Die Leben sfahigkeit der Familie kann nur dann wiederhergestellt werden,



wenn die Erziehungsleistung der Eltern auch in wirtschaftlicher Hinsicht den Eltern wieder zugute-
kommt, wi e es vor dem Eingriff des Gesetzgebers grundsétzlich der Fall war. Angesichts der Verge-
sellschaftung der gesetzlichen Altersversorgung kann das am besten durch die Zahlung eines Erzie-
hungsgehalts geschehen. Die erforderliche Umformung unseres Sozialsystems kann mit Hilfe eines
Stichtags geschehen, ab dem alle Biirger nur noch zusatzliche Anspr Uche nach dem neuen leistungs-
gerechten System erwerben, wobei die bisherigen Anspriiche nach altem Recht nicht erléschen. Da

bei einer solchen Stichtagsregelung der gesam te Umstellungsprozess ca. 40 Jahre dauert, sollten zu-
satzlich grobe Méangel im alten Sys tem schon friher behoben werden.

Solange die gesetzlichen Renten auf dem Umlageverfahren beruhen, d.h. die Renten einer Genera-
tion von den Kindern diese r Generation bezahlt werden, muss es ein gleichwertiges Umlageverfahren
zur Bestreitung der Kinderkosten geben. Die Umlageverfahren fir Kinder und Rentner sind gleichwer-
tige und sich gegenseitig bedingende Teile des Generationenvertrages.

Kinder - und Jugen dsicherung

9 Einfihrung einer Grundsicherung fur alle Kinder und Jugendlichen bei Wegfall des bisherigen
Systems aus Kindergeld, Kinderfreibetragen und ALG Il -Leistungen fiir Kinder.

1 Gewahrung eines Erziehungsgehalts (EZG) fir die erstendreiL  ebensjahre eine s Kindes in Héhe
der bisherigen staatlichen Subventionierung ein es Krippenpl atzes, um Gleichberechtigung
unter den Eltern zu erreichen. Dies ist als erster Schritt zu verstehen, um der Leistung gerecht
zu werden, die Eltern heute fir die Gesamtgesellschaft erbringen. Das Erziehungsgehalt ist
Entgelt fur Kindererziehung und keine L  ohnersatzleistung. Die Inanspruchnahme eines Krip-
penplatzes ist von den Eltern aus dem EZG zu bezahlen.

1 Wahl- und Entscheidungsfreiheit fir Eltern, ob sie ihre Kinder selbst betreu en oder das Geld
zur Finanzierung einer Fremdbetreuung ihrer Wahl verwenden wollen. Erst wenn die Eltern
Uber das fir die Kindererziehung vorgesehene Geld selbst verfigen kdnnen, entsteht die tat-
sachliche Wahlfreiheit, ihre Kinder nach eigenen Vorstellunge n zu erziehen, wie es das Grund-
gesetz fordert. Die Qualitat der elterlichen Kindererziehung wird dann erhéht, weil Geld -und
Zeitmangel entfallen oder gemindert werden. Auch die Qualitat von Kinderkrippen wird sich
erhdhen, wenn Eltern selbst als Auftragge  ber darauf Einfluss nehmen kénnen.

1 Im Gegenzug Wegfall des Elterngeldes und der staatlichen Krippenfinanzierung sowie von
Hartz IV-Leistungen, sofern diese durch die Betreuung von Kleinkindern bedingt sind.

1 Besteuerung des Erziehungsgehalts wie bei anderen Erwerbseinkommen auch. Familien mit
geringem sonstigen Einkommen werden dad urch starker entlastet.

91 Entrichtung von Beitragen fiir Kranken - und Pflegeversicherung. Beitrdge zur Rentenversiche-
rung sind nicht erforderlich, weil Kindererziehung selbst Beitrag ist und den Rentenanspruch
erhoht (siehe unten).

1 Beitrdge zur Arbeitslosenve rsicherung, sodass nach der Erziehungsphase bei Arbeitslosigkeit
keine Benachteiligung entsteht.

1 Angebot von Fortbildung wahrend der Erziehungsphase (z.B. zur Kinderbetreuung, im b isheri-
gen Beruf, Sprachférderung bei Migranten).

§ Offentliche Férderung von K indergérten, deren Besuch ab dem 4. Lebensjahr aus padagogi-
schen Griinden allgemein zu beflrworten ist.

1 Wegdgfall oder Minderung des Erziehungsgehalts, wenn der Staat im Rahmen seiner awdchter -
funktiond nach Art. 6, Absatz 2, SrduhgzdesXindeswohtsd g e s e t :
die Betreuung und Erziehung eines Kindes ganz oder teilweise tbernehmen oder organisieren
muss.



Alterssicherung

1 Reduzierung der bisherigen Anspriiche aus Erwer bsarbeit zugunsten einer kinderzahl -bezoge-
nen Zusatzrente fur Eltern durch E rweiterung der heutigen Erziehungsjahre, um die beste-
hende Benachteiligung der Eltern beim Rentenanspruch abzubauen.

1 Eine verpflichtende Zusatzrente fiir Kinderlose und Eltern mit e inem Kind auf Kapitalbasis, die
wahrend des Erwerbslebens durch die gesparte n Kinderkosten finanziert wird.

1 Beitrdge zur Kapitalversicherung, solange Erwerbstétige keine Kinder haben und Unterbre-
chung der Zahlungen bei Geburt eines ersten Kindes, solange d as Kind von den Eltern unter-
halten wird.

1 Auszahlung der angesparten Kapitalbeitrdge bei Geburt eines zweiten Kindes, da die Alters-
sicherung auch ohne Kapitalrente gesichert ist. Auf diese Weise verfiigen Eltern dann tber
mehr Geld, wenn sie es benétigen.

1 Auszahlung von Rentenanspriichen, die sich aufgrund eines d ritten oder weiteren Kindes er-
geben, bereits zur Zeit der Kindererziehung, weil sie zur Alterssicherung nicht mehr erforderlich
sind. Auf diese Weise kdnnen kinderreiche Eltern deutlich entlastet werd en.

Grundsatzliches

1 Einbeziehung aller Bevolkerungsgrupp en in die gesetzliche Jugend - und Alterssicherung auf
der Grundlage des Umlageverfahrens (gesellschaftlicher Generationenvertrag). Eine ge-
trennte Alterssicherung von Arbeitnehmern, Freiberuflern, Selb sténdigen und Beamten ist
nicht systemgerecht, weil Elte rn und Kinder oft nicht zur gleichen Berufsgruppe gehdoren.

1 Gestaltung des Gesamtsystems aus Kinder -, Jugend - und Alterssicherung in einer Weise, dass
das Armutsrisiko weder durch Kinder noch durch Kinderlosigkeit erhoht wird. Ebenso sollen
weder Kinder noc h Kinderlosigkeit zu wirtschaftlichen Vorteilen auf Kosten anderer fiihren.



2.2 Leistungsgerechtigkeit gegenuber kinftigen Generationen -
Nachhaltigkeit in der Sozialpolitik

Keine Generation darf insgesa mt im Alter von der nachfolgenden Generation mehr zuriickfordern,
als sie selbst fir deren Erziehung geleistet hat.

Das Prinzip Nachhaltigkeit ist ahnlich wie im 6kologischen Bereich auch im Sozialsystem zu beachten.

Wenn aufgrund eines Geburtenriickgangs di e nachfolgende Generation auf zwei Drittel der vor an-
gegangenen sinkt, wie es gegenwartig in Deutschland der Fall ist, dann darf von der zahlenmafRig
kleineren nachfolgenden Generation auch nur die Ubernahme von etwa zwei Dritteln der Altersver-

sorgung fur di e vorangegangene Generation gefordert werden. Das restliche Drittel ist mit Hilfe der
gesparten Kinderkosten Uber Kapitalbildung von der vorangegangenen Generation selbst direkt zu
finanzieren.

Erfolgt hier keine Anderung, muss das nicht nur die Familien, sondern die gesamte nachfolgende
Generation Uberfo rdern. Dann wird neben der Familienarmut auch Altersarmut und Armut wegen
Krankheit wieder haufiger werden, wie sich das heute bereits abzeichnet. Die auf breiter Front an-
steigenden sozialen Probleme werden auch das Bewusstsein flr die groRen 6kologischen Gefahren
wieder verdréngen, sodass selbst die bereits erreichten 6kologischen Standards in Gefahr geraten.

Der 2005 im Rentenrecht eingef¢sghrte aNachhaltigkeitsfa
fuh rt mittelfristig zu einer drastischen Senkung der  Renten. Er ist kein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit,

da er an den Konstruktionsfehlern unseres Rentenrechts nichts andert, sondern lediglich die Renten

kirzt.

91 Die durch den Geburtenriickgang eingesparten Kinderkosten sind fir die Alterssiche  rung an-
zulegen, sodass die zahlenmaRig kleinere nachfolgende Generation durch die Versorgung
der Alten nicht starker belastet wird, als es ohne Geburtenrtickgang der Fall ware.

9 Das erforderliche Kapital ist von denen aufzubringen, die Kinderkosten sparen. D as hangt da-
von ab, wie die Kinderkosten finanziert werden.

1 Im Falle eines vollstandigen Kinderkostenausgleichs ist die erforderliche Kapitalbildung von
Eltern und Kinderlosen in gleichem Umfang zu leisten.

1 Im Falle eines fehlenden Kinderkostenausgleichs is t die Kapitalbildung allein von den Kinder-
losen aufzubringen (z. T. auch von Eltern mit einem Kind).

f Bei Verwirklichung des in Kapitel 2.1 vorgeschlagenen ODP -Konzepts (halftige r Kinder- und
hélftiger Rentenkostenausgleich) ist das Kapital Uberwiegend von den Kinderlosen zu bilden.
Eltern sind aber in dem Umfang zu beteiligen, in dem sie durch den Kinderkostenausgleich
entlastet werden.

Zielvorstellung ist in jedem F all eine ausg eglichene Bilanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ge-
nerationen. Das gesamte soziale Sicherungssystem hat dem Ausgleich individueller Risiken zu dienen,
aber eine Umverteilung zu Lasten der jeweils nachfolgenden Generation zu vermeiden.



2.3 Solidaritat mit Kr anken und Pflegebedirftigen

Die gesetzliche Kranken - und Pflegeversicherung hat die Elemente Versicherung, sozialer Ausgleich
und Generationengerechtigkeit zu verbinden.

Das System der gesetzlichen Kranken - und Pflegeversicherung gilt fir etwa 90 % der Bev dlkerung. Die
Anspriche im Krankheits - und Pflegefall sind dabei fir alle Mitglieder gleich. Die Beitrdge hingegen
steigen linear mit dem Einkommen als einheitlicher Prozentsatz bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Fir
Einkommen Uber der Versiche rungspflichtg renze, die seit 2003 deutlich Gber der Beitragsbemessungs-
grenze liegt, besteht keine Versicherungspflicht.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und die Soziale Pflegeversicherung (SPV) enthalten drei
sich Uberlagernde Elemente. Es handelt  sich einmal um eine Versicherung herkémmlicher Art (einer
fur alle, alle fiir einen), zum zweiten um ein System sozialen Ausgleichs (Bezieher héherer Einkommen
tragen die Krankheitskosten von Beziehern niedriger Einkommen mit) und zum dritten um ein Umla-

ge verfahren (Er werbstétige zahlen fur Kinder und Rentner). Alle drei Elemente sind vom Gesetzgeber
gewollt und nach unserer Auffassung grundsatzlich auch zu rechtfertigen.

Das Prinzip des sozialen Ausgleichs wird aber nur unvollkommen erfullt. Es wird in zwe ifacher Hinsi cht
verletzt. Einmal erfolgt der Ausgleich nur zwischen mittleren und unteren Einkommen, da hohe Ein-
kommen uber der Versicherungspflichtgrenze liegen. Zum anderen wird bei der Beitragsbemessung

nicht beriicksichtigt, dass die wirtschaftliche Le istungsfahigk eit auch davon abhangt, ob und wie
viele Kinder zu unterhalten sind.

Die daraus resultierende Benachteiligung von Eltern wurde 2001 vom Bundesverfassungsgericht fur

die Pflegeversicherung als verfassungswidrig gekennzeichnet und fir die Kranke nversicherung eine
Uberprifung angemahnt. Eine Korrektur bei der Pflegeversicherung erfolgte nur ansatzweise. Der
Prifauftrag fur die Krankenversicherung wurde bis heute nicht sachgerecht erfullt.

Besonderer Beachtung bedarf das Umlageverfahren innerhalb d er GKV, da di eser Anteil hauptver-
antwortlich fur deren gegenwartige und vor allem die kinftig zu erwartenden Finanzierungsschwie-
rigkeiten ist. Zwar werden Kinder und Rentner formal gleich behandelt, d. h. deren Krankheitskosten
werden von den Beitragen der Erwerbstéatig en mitgetragen. Allerdings betragen die durchschnittli-
chen Krankheitskosten im Alter etwa das 5  -fache gegenliber den Krankheitskosten im Kindesalter.

So ergibt sich auch fur die gesetzliche Krankenversicherung (wie fur die Renten - und Pflegeversiche-
rung) au fgrund des Geburtenriickgangs eine Deckungsliicke. Immer weniger Erwerbstatige kbnnen
nicht fir den gesamten Krankheitskostenbedarf von immer mehr Rentnerinnen und Rentnern auf-
kommen. Kostendeckende Krankenkassenbeitrage im Rentenalter sind aber nicht zumutb ar.

Als Ausweg bietet sich eine Lésung an, wie sie von den privaten Krankenversicherungen praktiziert
wird. Dort werden die hoheren Krankheitskosten im Alter durch Rucklagen finanziert, die bereits in
jungeren Lebensjahren gebildet wu  rden.

Ahnliche Riicklag en sollten auch in der gesetzlichen Krankenversicherung von Versicherten ohne
Kinder (und in geringerem Umfang auch von Versicherten mit einem Kind) verlangt und angespart

werden. Das entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesverfa ssungsgerichts, das fi r die Pfle-
geversicherung bereits eine solche Lésung empfohlen hat.

Der ab 2009 eingefihrte Gesundheitsfonds dient zwar dem Risikoausgleich zwischen den Kranken-
kassen. Er l6st aber nicht die Kernprobleme der Gesetzlichen Krankenversich erung. Er leistet kein en
Beitrag zu einem besseren sozialen Ausgleich, da er hohe Einkommen weiter nicht einbezieht und die
Einschrénkung der finanziellen Leistungsfahigkeit durch Kinder weiterhin nicht berticksichtigt. Er zeigt

auch keinen Weg, wie die inf  olge des Geburtenriickg angs in Zukunft noch zunehmende Deckungs-
lucke fur die hohen Krankheitskosten im Alter geschlossen werden kann. Damit ist der Gesundheits-

fonds einschlieRlich der 2015 eingefiihrten flexiblen Beitrage der Kassen kein Beitrag zu mehr Nach-
haltigkeit bei der GKV



Die gesetzliche Kranken - und Pflegeversicherung ist auf alle Einkommensbezieher auszudeh-
nen (Beamte, Freiberufler, Unternehmer u. a.). Die Krankenkassenbeitrage sind als einheitli-
cher Prozentsatz des Einkommens zu erheben.

Es sind alle Enkommensarten einzubeziehen (z.B. auch Miet - und Kapitaleinkinfte).

Die gesetzlichen Krankenkassen werden in der Anzahl stark reduziert. Das erspart erhebliche
Verwaltungskosten. Die verwaltungsaufwéandigen, immer wiede r anzupassenden Ausgleichs-
zahlungen z wischen den Kassen wegen unterschiedlicher Mitgliederstruktur (Alter, Einkom-
men, Gesundheitszustand) werden dann vermindert. Auch Werbeetats der Kassen werden
geringer.

Versicherungspflichtgrenze und Beitragsbemessungsg renze der Gesetzlichen Kranken -versi-
¢ herung werden aufgehoben, so dass auch Besserverdienende pflichtversichert sind. Private
Zusatzversicherungen fiir Sonderleistungen (z.B. Einbettzimmer, medizinische Leistungen au-
Berhalb der Regelversorgung) bleiben mégl ich. Die Altersriuickstellungen der pri  vaten Kran-
kenversicherungen bleiben den Versicherten erhalten.

Wabhlfreiheit fir die Art der Pflege alter Menschen

il

Weder die Gewahrung noch die Hohe von Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung sind
von der Art der Bet reuung (hausliche Betreuung oder Heim  unterbringung) abhangig zu ma-
chen. Maf3stab fur Leistungen darf nur das Ausmalf? der Pflegebedurftigkeit sein.

Die Einflussnahme des Staates hat sich auf die Verhinderung von Missstanden zu beschranken
(z.B. Ahndung von Mi sshandlung und Vernachlassigung von P flegebediirftigen in Familien o-
der Betreuungseinrichtungen, Vermeidung der Verwahrlosung allein stehender alter Men-
schen, Heimaufsicht). Dabei ist neben den kdrperlichen Fahigkeiten insbesondere auch die
geistige und see lische Beeintrachtigung zu beriicksich  tigen.

Die Anspriche fur den Krankheits - und Pflegefall bleiben fiir alle Mitglieder der Gesetzlichen
Krankenversicherung gleich, wie das auch heute fur die Pflichtversicherten gilt.

Die sich aufgrund des Geburtenriickgan gs ergebende Deckungsliicke fur die Kr  ankheitskos-
ten im Alter ist durch anzusparende Kapitalbeitrage zu schlieRen. Sie sind zumindest teilweise

von den Beitragszahlern ohne Kinder (zum geringeren Teil auch von Eltern mit einem Kind) als
Bestandteil der eige nen Alterssicherung Uber die Bildung  eines Kapitalstocks aufzubringen,
um die nachfolgende Generation zu entlasten. lhre Finanzierung ist in Ubereinstimmung mit

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wegen der fehlenden (bzw. geringeren)
Kinderko sten zumutbar.

Solange es keine Grund sicherung fur Kinder gibt (vergl. Kap.  2.1), ist das Existenzminimum der
Kinder von der Belastung durch Beitrage zur Kranken - und Pflegeversicherung freizustellen.
Der heutige Sonderbeitrag fiir Kinderlose in der Sozialen Pflege versicherung kann dann ent-
fallen.



2.4 Integration von Jung und Alt

Gerade in Zeiten des demografischen Wandels darf sich die Sorge fur Jung und Alt nicht in de ren
wirtschaftlicher Absicherung erschépfen. Genauso wie eine Umweltvertraglichkeitsprifung fir alle
politischen Vorhaben zu fordern ist, muss in allen Bereichen bei politischen Entscheidungen auch die
Vertraglichkeit von Vorhaben in Hinblick auf die Bedur fnisse von Kindern, Jugendlichen und Senioren
beriicksichtigt werden.

Von groBer Bedeutung fir die Zuk unft unserer Gesellschaft sind ein verstandnisvoller Umgang der
Generationen untereinander und eine Atmosphare gegenseitiger Wertschatzung. Deshalb sollen sie
sich nicht in der Familie, sondern auch in der Arbeit und Freizeit begegnen, um soweit vorhanden
unterschiedliche Einstellungen kennen zu lernen und das Miteinanderleben erfolgreich und zum

Wohle aller zu meistern.

91 Politik fur Kinder, Jugend und Senioren ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen, d.h. in allen
politischen Bereichen sin d die jeweiligen Bedirfnisse besonders zu berticksichtigen.

1 Z.B. sind in Wohngebieten gentigend Aufenthalt -, Spiel- und Ruhezonen vorzuschreiben, in
denen si e sich und die Betreuenden entfalten und wohl fihlen kénnen.

1 Projekte fir gemeinsames Wohnen und Wohn  en im Alter sind zu férdern.

1 Bei der Verkehrsgestaltung ist darauf zu achten, dass Kinder und Alte nicht ausgegrenzt wer-
den, sondern sich sicher in ihrem A lltagsleben bewegen kdnnen.

1 Mitbestimmungsmadglichkeiten, Arbeit in Verbanden und andere Eigeninitiati ven von Jungen
und Alten sind inshesondere auf kommunaler Ebene zu fordern (z.B. durch Jugend - und Seni-
orenbeirate).

1 Freiwilligendienste aller Generationen zur Entfaltung des birgerschaftlichen Engagements
(z.B. Aktiv im Alter, freiwillige Aktivitaten von  Jugendlichen) und zu gegenseitiger Unterstit-
zung und Vernetzung missen weiterentwickelt werden.

2.5 Gesundheit ist keine Ware

Gesundheitspolitik hat die Grunds  atze der Eigenverantwortung und der Solidaritéat zu verbinden.

Noch in den 90er Jahren des letzten Jah  rhunderts war das deutsche Gesundheitssystem im interna-
tionalen Vergleich in der Spitzengruppe. Derzeit ist es auf einen Platz im mittleren Bereich abgefal len.

In Deutschland wurden einst auch viele nitzliche Medikamente entdeckt und produziert. Jetzt sind
wirkliche Neuentwicklungen selten. Dafur bringt die Pharmaindustrie derzeit viele Medikamente mit

nur unerheblichen Wirkstoffanderungen als Neuentwicklungen mit einem wesentlich tGberhdhten
Preis auf den Markt. Auch tatséchliche Neuentwicklungen missen zu einem wirtschaftlich vertretba-
ren Preis abgegeben werden.

Von den Absolventen des Medizinstudiums nimmt heute ein zu kleiner Teil die tatséach liche medizini-
sche Versorgung der Bevélkerung in Deutschland auf. Ein grol3er Teil geht ins Ausland, in die For-
schun g oder in die pharmazeutische Industrie, weil die arztliche Tétigkeit in Deutschland in den letz-

ten Jahrzehnten immer weniger attraktiv gewor den ist.

Die Struktur des Medizinstudiums muss sich mehr am ganzheitlichen Menschenbild statt ausschlieflich
an der Behebung von Krankheiten ausrichten. Beim Zugangsverfahren muss neben den Schulnoten
auch auf menschliche Eignung zum Beruf geachtet werden.



Die Krankenh&user im Besitz der kommunalen Trager kampfen um ihr Uberleben. Zahlreiche Hauser,
auch die der Basisv ersorgung im landlichen Raum, werden geschlossen oder privatisiert.

Die freiberuflich tatigen Fach - und Hausarzte suchen vergeblich nach Praxisnachfolgern. Das Durch-
schnittsalter der Hausérzte in Deutschland liegt heute bei Uber 55 Jahren. Die Behandlung d er ge-
setzlich Versicherten wird inzwischen so schlecht bezahlt, dass eine wirtschaftliche Praxisfiihrung
durch Behandlung dieser Patienten  gruppe, die den Grof3teil ausmacht, immer weniger gewahrleistet

ist.

Die Beitrage der Berufstatigen zur Krankenversicher  ung sind in den letzten Jahren weiter angestiegen.

Der Staat kassiert den vollen Mehrwertsteuersatz auf Medikamente. Die letzte Erhéhung des Beitrags-
satzes erfolgte durch die Einfihrung des Gesundheitsfonds. Die Patienten missen immer mehr zu Me-
dikamenten, physikalischer Therapie und Ahnlichem zuzahlen. Brillen, Zahnersatz und pflanzliche Me-
dikamente missen weitgehend von den Patienten alle ine bezahlt werden. Gleichzeitig steigert die
pharmazeutische Industrie ihre Umsatze weit starker als der Durchschnitt aller anderen Waren und
Dienstleistungen steigt.

Bei der Entwicklung der Krankheitskosten wird bisher zu wenig beachtet, dass sie zu ca. 50% erst im
Rentenalter anfallen. Die Krankenkassen sind demnach zumindest zur Halfte ein Altersversorgungs-
system. Dami t ergeben sich auch fir sie aus dem Geburtenrtickgang ganz &hnliche Probleme wie

fur die gesetzliche Rentenversicherung. Auf die sozialpol itischen Aspekte des Krankenkassenrechts
wird in Kapitel 2.1 naher eingegangen.

Die Existenz von derzeit etwa 100 Krankenkassen verursacht hohe Verwaltungskosten. H inzu kommen
Wer beetats f¢r gegenseitige Abwerbung dage¢nstiger
zwischen den Kassen.

Ein besonders krasses Beispiel unsinniger Mittelverwe ndung ist das neu eingefuihrte Verfahren, die
Anzahl der chronisch kranken  Patienten der einzelnen Kassen zu ermitteln, um daran die Zuteilung
von Geldern zu orientieren. Das hat zu einem aufgeblahten Verwaltungsaufwand bei den Kassen
gefuhrt. Schlimmer noc h: Damit wurde ein neues Tor fur Manipulationen getffnet, das sich kosten-
treibend auswirken wird.

Die Transparenz der Mittelverwendung bei Kassen und Kassenéarztlichen Vereinigungen ist unzu-
reichend.

Jéhrlich werden mehr als 200 Milliarden Euro allein an Kr  ankenkassenbeitrédgen der gesetzlich Versi-
cherten ausgegeben. Der gesamte G esundheitsmarkt wird auf einen Umsatz von tber 300 Milliarden
Euro geschatzt. Versicherungsriesen aus den USA und Klinikkonzerne dringen in den Gesundheits-
markt ein, um Profit zu mac hen.

Die Klinikkonzerne versuchen, Arztpraxen in fir sie interessanten Ber  eichen aufzukaufen, um sie als
Schleusen in die von ihnen betriebenen Kliniken zu verwenden. Eine Betreuung der Patienten in kon-
zerneigenen rein profitorientierten medizinischen Vers orgungssystemen erscheint als duRerst proble-
matisch.

Als Nachstes soll mit Hilfe der bereits eingefiihrten elektronischen Gesundheitskarte eine zentrale Er-
fassung von Patientendaten gegen die Bedenken von Datenschiitzern und Arzteverbanden einge-
fuhrt werden.

Die Gesunderhaltung ist nicht nur eine Aufgabe jedes Einzelnen, sondern a uch des Staates. Gesund-
heitsschadliches Konsumverhalten wird heute durch massiven Werbeaufwand geférdert und damit

die Gesundheit dem Profit geopfert. Der Staat muss sich wieder mehr um die Gesundheit seiner Bir-
ger kimmern.
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Medizinische Ve rsorgung ist keine Ware, sondern ein Recht der Birger. Dieses Prinzip muss
erhalten bleiben.

Impfen ist solidarisch. Eine mdglichst hohe Impfrate schitzt auch jene, die wegen Gegenan-
zeigen nicht geimpft werden kénnen. Damit Impfungen grundsétzlich freiwill ig bleiben koén-
nen, bedarf es Aufklarung zu Risiken und Notwendigkeit. Die Einfiihrung einer Impfpflicht in
Deutschland ist abzulehnen.

Der freiberuflich tatige Arzt muss Vertrauensper  son des Patienten bleiben. Dies gelingt nur,
wenn die Behandlung der geset  zlich Versicherten angemessen bezahlt wird.

Der Gebietsschutz fiir Arzte ist aufrecht zu erhalten, damit Gesundheitskonzernen der Zugriff
auf die ambulante Versorgung der gesetzlich V ersicherten verwehrt bleibt.

Zur erforderlichen Krankenkassenreform wird a  uch auf Kapitel 2.3 verwiesen.

Diagnosen sind nicht der Krankenkasse, sondern nur dem Medizinischen Dienst der gesetzli-
chen Krankenkassen bekannt zu gebe  n.

Die Mit telverwendung der gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenérztlichen Vereinigung
(z.B. Anteil von Sonderprogrammen, Verwaltung) sind zeitnah offenzulegen.

Die in den letzten Jahren immer weiter vorangetriebene kostspielige Bulrokratisierung ein-
schlieBlich Uberzogener Vorschriften, die die Qualitdt der medizinischen Versorgung nur
scheinbar erhéhen, ist auf ein sachorientiertes Maf3 zurtickzufihren. Das Kontrollorgan Ge-
meinsamer Bundesausschuss (GBA) muss besser demokratisch legitimiert und mit kompe ten-
ten Men schen besetzt werden.

Die Abrechnung der arztlichen Leistung muss auch bei der gesetzlichen Krankenkasse uber-
sichtlich und tGberprufbar und fur den Patienten einsehbar sein.

Einsparungen konnen auch im Bereich der pharmazeutischen Industrie erreic ht werden. Es
geht nicht an, dass Milliardengewinne in diesem Bereich erzielt und auf der anderen Seite
unverhaltnismafig hohe Werbeetats durch Krankenkassenbeitrage finanziert werden. Dazu
gehoéren auch kostspielige Scheininnovationen der pharmazeutischen Ind ustrie, die ohne
medizinischen Gewinn lediglich der Gewinnmaximierung durch Umgehung patent -rechtli-
cher Regelungen dienen.

Die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel wird 0 wie in fast allen anderen européischen Landern -
auf einen ermafigten Steuersatz  gesenkt. Die bewirkt einerseits eine Senkung der Kranken-
kassenausgaben fur Arzneimittel, andererseits verbilligt es fur die Bevolkerung den Preis jener
Arzneimittel, die sie selbst bezahlen mussen.

Naturmedizin, die haufig wesentlich weniger Nebenwirkungen erzeugt als chemisch herge-
stellte Arzneimittel, soll immer dann auch von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden,
wenn sie eine mit chemisch hergestellten Medikamenten vergleichbare Wirkung aufweist.

Die Heilpraktikerausbildung ist deutlich zu verbes  sern und einheitlich zu regeln.

Nachweislich gesundheitsschadliche Substanzen (Tabak, Alkohol, Fabrikzucker u.a.) sind mit
héheren Steuern zu belasten. Die eingenommenen Mittel sind zur Suchtpravention und Be-
handlung suchtbedingter Krankheiten der Krankenk asse zur Verfigung zu stellen. Dadurch
wird erreicht, dass die Folgen gesundheitsgefdhrdenden Verhaltens von den Betroffenen
selbst (mit)finanziert werden.

Der seit einigen Jahren zunehmend und erfolgreich betriebene Nichtraucherschutz ist beizu-
behalten un d weit er auszubauen.



Der gesetzlich vorgeschriebene Jugendschutz (Zugang zu Alkohol, Tabakwaren, Computer-
spielen u.a.) muss besser durchgesetzt werden. Dazu kommen auch MalBnahmen bis zum
Lizenzentzug (z.B. bei Gaststatten) in Betracht.

Deutschland soll wie der ei n gefragter und innovativer Forschungsstandort werden. Es sind un-
ter Einbeziehung alternativer Methoden besonders solche Forschungen zu fordern, die mog-
lichst nebenwirkungsarme Medikamente und Behandlungsmethoden betreffen. Bei For-
schung und Produkti on mus sen ethische und dkologische Grenzen gesetzt werden.

Die dezentrale, wohnortnahe Krankenhausversorgung ist vorzugsweise in der Hand kommu-
naler Trager sicherzustellen. Durch Kooperation und Koordination von Einrichtungen unterei-
nander und mit niederge  lassenen Arzten sind qualitative Verbesserungen und wirtschaftliche
Effizienz gleichermal3en zu erzielen. Die SchlieBung zahlreicher patientennaher Krankenhé&u-
ser zugunsten von Grof3kliniken muss verhindert werden.

Die Finanzierung der stationaren Versorgung aussch lieBBlich Uber Diagnosenverschliisselung
(DRGs) ist zu burokratisch und nicht menschengerecht.

Die Erfassung von Krankheitsdaten zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen ist sinnvoll,

soll aber in der Hand der behandelnden Arzte und des Patienten bleibe n. Patientenakten
zum Mitnehmen oder ahnliche Dokumentationen erfiillen diesen Zweck, ohne das Risiko des
Datenmissbrauchs unvertretbar zu erhéhen.

Hospizstationen und ambulante Hospizdienste zur menschenwurdigen Betreuung Todkranker
sind auszubauen und mit ausreichenden finanziellen Mitteln auszustatten.

Die toxische Gesamtbelastung des Menschen und die Beseitigung schadlicher Umweltein-
flusse sind verstarkt zu erforschen. Die Einhaltung von MAK  -Werten (Maximale Arbeitsplatz -
Konzentration) bei Giftstoffen is t verlasslich zu kontrollieren.

Alle Bevdlkerungskreise sind, beginnend in Kindergarten und Schulen, Uber aktive Gesunder-
haltung durch sinnvolle Erndhrung und Lebensfiihrung aufzuklaren.

Die Erméglichung einer ausgewogenen Ernahrung (u. a. Vollwerternédhrung ) in allen o6ffentli-
chen Einrichtungen mit Kiichen, Kantinen oder Mensen, insbesondere in Krankenhausern, ist
sicherzustellen.



2.6 Menschen mit Behinderung

Integration und Inklusion gestalten

In Deutschland leben Millionen Menschen mit Behinderung (nur ca. 4% davon haben ihre Behinde-
rung bereits seit der Geburt) mit denselben Rechten und Pflichten wie alle Burgerinnen und Birger.

In unserer Leistungsgesellschaft sind sie oft von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht, weil ihre Fa-
higkeiten und Bedirfnisse nicht geniig end ernstgenommen werden.

Dem soll das Schwerbehindertenrecht entgegenwirken, und zwar nicht nur durch pauschale finanzi-
elle Vergiinstigungen, sondern auch durch gezielte Erleichterung der Integration und Inklusion im All-
tags - und Erwerbsleben.

Der Ge setzge ber soll insbesondere darauf hinwirken, dass Menschen mit Behinderung ihre Arbeits-
kraft optimal einsetzen kdnnen. Das starkt den Lebens - und Arbeitswillen und ist auch volkswirtschaft-
lich verniinftig. Es miissen Méglichkeiten gefunden werden, die den i ndivid uellen Erfordernissen der
unterschiedlichen Behinderungen gerecht werden.

Daneben ist es gerade heute eine vordringliche Aufgabe, in der Gesellschaft eine Atmosphéare zu
schaffen, in der Menschen mit Behinderung nicht diskriminiert werden, sondern ein gleic hberechtig-
tes Leben fuhren kénnen.

9 Statt der Isolation in abgelegenen Einrichtungen muss das Wohnen mit und neben pflegebe-
d¢rftigen und behinderten Menschen durch Rahmenri ch
ten Wohneno b wsgdba stwerdebh. a

9 Die Frihférderung von Kindern mit Behinderung ist zu gewahrleisten, um langfristige Folge-
schaden zu verringern.

1 In Kindergarten, Schulen und Bildungseinrichtungen sollen behinderte und nicht behinderte
Menschen soweit mdglich gemeinsam erz ~ ogen w erden und mit - sowie voneinander lernen
(Inklusion).

1 Die gleichberechtigte Teilnahme von Kindern mit Behinderung am Unterricht in Integrations-
klassen ist, soweit es im Einzelfall sinnvoll ist, sicherzustellen. Unterstitzt werden soll dies durch
ein gro3ere s Schulungsangebot fir Padagogen und Padagoginnen.

1 Die Barrierefreiheit ist bei Bau - und Umbaumafnahmen, der Ausgestaltung von Verkehrsfla-
chen, Verkehrsmitteln und 6ffentlichen Gebauden sicherzustellen (Aufziige, Rampen, abge-
senkte Bordsteine, Si gnalanlagen fiir Sehbehinderte u.a.).

91 Der offentliche Personenverkehr ist barrierefrei auszugestalten.

9 Die Anzahl gemeinsamer Arbeitsplatze behinderter und nicht behinderter Menschen ist durch
Anreize bedarfsgerecht zu erhéhen. Abgaben fiir Betriebe, die zu wenig Mensc hen mit Be-
hinderung beschéftigen, sind daher gerechtfertigt.

1 Menschen mit Behinderungen ist der Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Unser Ziel ist beruf-
liche Integration statt Aussonderung. Finanzielle Unterstiitzungen sind an die Person des Men-
schen m it Behinderung und nicht an eine Institution zu koppeln. Dies ermdglicht Hilfestellun-
gen genau dort, wo sie dieser Personenkreis selbst mdchte.



2.7 Schutz vor Armut

Die leistungsgerechte Bewertung von Arbeit ist der wirksamste Schutz gegen Armut.

Die wichtigst e Ursache fur Armut in Deutschland ist heute ein falsches Versténdnis des Arbeitsbegriffs,

der auf herkdmmliche Erwerbsarbeit eingeengt wird. Die in jeder Gesellschaft entscheidende Arbeit

der Betreuung, Versorgung und Erziehung von Kindern erfa hrt durch u nser Sozialsystem eine gefahr-
liche Geringschétzung.

Der durch Kindererziehung erarbeitete wirtschaftliche
bunden (vgl. Kapitel 2.1). Das hat zwangslaufig zu der heute im Vordergrund stehenden Familienar-

mut gefihrt, die bei Familien mit drei oder mehr Kindern und bei Alleinerziehenden besonders aus-

gepragt ist. Auch die Altersarmut betrifft in erster Linie Miitter und Vater mehrerer Kinder.

Hinzu kommt, dass Eltern wegen ihrer Kinder be i der Suche nach besser bezahlter Erwerbsarbeit we-
niger mobil sind. Weiterhin reicht das im Rahmen von ALG Il gezahlte Sozialgeld fir Kinder nicht aus,
um deren Existenzminimum zu sichern. Die bestehende und weiter zunehmende Armut von Eltern und
Kindern b ehindert die korperliche und psychische Entwicklung der betroffenen Kinder und beein-
trachtigt ihre spatere Bereitschaft zu Leistung und sozialem und 6kologischem Verhalten.

Eine funktionsféahige Gesellschaft erfordert eine leistungsgerechte Bewertung sowohl herkémmlicher
Erwerbsarbeit als auch familiarer Erziehungsarbeit. Bei Beibehaltung des Umlageverfahrens im Ren-
tensystem (vgl. Kapitel 2.1) ist das nur durch eine Bezahlung der Erziehungsarbeit moglich.

Auch der gesetzliche Min  destlohn von 8,50 Euro/Stunde fiir Erwerbsarbeit kann weder Familien mit
drei oder mehr Kindern noch halbtags erwe rbstatigen Alleinerziehenden helfen, da aufgrund der
Erziehungsarbeit auch mit dem Mindestlohn kein Einkommen in Héhe des Anspruchs erzielt wer den
kann, der nach dem ALG Il ohnehin besteht. Erst die Honorierung der Erziehungsarbeit fiihrt dazu,

dass auch di ese Personengruppen vom Mindestlohn profitieren.

Ein Mindestlohn kann nur dann einen wesentlichen Beitrag zur Armutsbekampfung leisten, wenn
au ch die familiare Erziehungsarbeit entlohnt wird. Eine Honorierung der Erziehungsarbeit wird die Mo-
tivation zu wei terer Erwerbsarbeit nicht beeintrachtigen, da keine Kiirzung erfolgt wie beim ALG II.

Eine angemessene Honorierung ist auch fur die Pflege pfleg ebeddrftiger Angehdriger zu fordern.
Nach den bestehenden Regelungen der Sozialen Pflegeversicherung betragt das gewahrte Pflege-
geld weit weniger, als es dem gesetzlichen Mindestlohn entspricht.

1 Kurzfristig ist ein an den staatlichen Koste n eines Krippenplatze s orientiertes Erziehungsgehalt
/ Betreuungsgeld fur Kleinkinder (U3) einzufuhren, das auch zur Finanzierung einer Fremdbe-
treuung verwendet werden kann (Kinderkrippe, Tagesmutter u.a.). Es ersetzt das Elterngeld,
die offentliche Krippe nfinanzierung und das bisherige Betreuungsgeld.

I Bei Kirzung von Leistungen des ALG Il wegen unzureichender Nachwe ise Uber die Arbeits-
platzsuche (832 SGB Il) mussen zumindest Nahrung, zuzahlungsfreie medizinische Versorgung,
Wohnung und ein Mindestmaf3 an KI  eidung garantiert sein; 831 SGB Il ist hierzu von einer Kann -
Vorschrift in eine Muss -Vorschrift zu andern.

1 Das von der Sozialen Pflegeversicherung gezahlte Pflegegeld fir hausliche Pflege hat sich
am durch d en Pflege grad definierten Arbeitsaufwand zu orien  tieren.

91 Die Honorierung der familidren Erziehungs - und Pflegearbeit wird die Arbeitslosigkeit deutlich
verringern , weil dann Mutter, Vater und pflegende Angehdrige wegen bezahlter Erziehungs -

und Pflegearbeit von ihnen besetzte Stellen in der Wirtschaft fr eimachen. Auch wird das den
Wiedereinstieg in den alten Beruf oder den Umstieg zu anderen Beschaftigungen nach de r
Erziehungs- oder Pflegephase erleichtern. Die durch Erziehungs - und Pflegearbeit erworbenen

Erfahrungen sind dabei zu bertcksichtigen und dur ch FortbildungsmafRnahmen weiter auszu-
bauen. Auch das wird zur Minderung von Familienarmut beitragen.



91 Die leistung sgerechte Honorierung von Arbeit einschlielich der hauslichen Erziehungs - und

Pflegearbeit wird zusammen mit einer Grundsicherung fir Kinder ( vgl. ODP -Konzept bei 2.1)
Familienar mut wirksam und | ei stungsgerecht ver hind
werbstatigkeit, deren Lohn nicht ausreicht, um eine Familie zu erndhren) werden dann ver-

schwinden.

2.8 Sozial ausgewo gene Besteuerung

Die Besteuerung ist leistungsger echt und sozial ausgewogen zu gestalten.

Das Steuersystem soll sich an der Leistungsfahigkeit der Blrger/innen orientieren: Bei einem hohen
Einkommen ist ein héherer Steueranteil gerechtfertigt als bei einem niedrigen Einkommen. Das Exis-
tenzminimum aller F amilienmitglieder muss steuerfrei bleiben.

Dieser Grundsatz der progressiven Besteuerung ist nur bei Erwerbseinkommen verwirklicht. Kapitalein-
kommen werden dagegen durch die Abgeltungssteuer (25 %) meist deu tlich niedriger besteuert als
Erwerbseinkommen. B ei den Verbrauchsteuern (Mehrwertsteuer, Stromsteuer) ist es jedoch umge-
kehrt. Das heif3t, je niedriger das Einkommen, desto héher ist der Anteil der Steuerlast, weil ein hdherer
Anteil des Einkommens verbrau cht werden muss.

Besonders seit der Jahrtausendwende sind eine Reihe von steuerrechtlichen MaRnahmen erfolgt, die

einseitig oder bevorzugt Hochverdienern und Vermégenden zugutekamen. Dazu gehéren die Ab-

schaffung der Vermdgenssteuer 1997, die Absenkung des Spitzensteuersatzes von 53% (1999) a uf 42%

(2005) und die Einfihrung der Abgeltungssteuer als erméafRigtem Steuersatz fur Kapitaleinkiinfte ab

20009. Die ab 2007 geltende Besteuerung mit 45% von Ei
Reichensteuer) hat dage gen eher symbolische Bedeutung.

Ande rerseits wurden Geringverdiener und Familien durch hdéhere Verbrauchssteuern zusatzlich Gber-
proportional belastet (z.B. Einflhrung der Stromsteuer 1999, Erhéhung der Mehrwertsteuer von 16 auf
19 % ab 2007).

Geringere Steuern fur Reichere und héhere Steu  erbe lastung fiir Armere stehen in einem urséchlichen
Zusammenhang, da die Entlastung der Reicheren die Staatsverschuldung férdert, die durch héhere
Verbrauchssteuern der Armeren finanziert werden muss.

Diese steuerrechtlich verursachte Umverteilung hat inzw ischen zu einem immer starkeren Auseinan-
derklaffen von Arm und Reich gefiihrt. Damit besteht neben der Benachteiligung der Familien im
Sozialrecht auch im Steuerrecht eine wichtige Ursache fur die zunehmende Armut, die auch unab-
hangig vom Familienstand best  eht.

9 Die Belastung durch Einkommens - und Verbrauchssteuern ist im Zusammenhang zu sehen
und hat sich an der individuellen Leistungsfahigkeit der Blrger/innen zu orientieren. Ziel der
Besteuerung muss es sein, dass sich die Schere zwischen ~ Arm und Reich nicht weiter 6ffnet,
sondern wieder enger wird.

1 Kapitaleinkommen sind ebenso hoch zu besteuern wie Arbeitseinkommen.

1 Eine verfassungsgerechte Vermdgenssteuer ist wieder zu erheben.



2.9 Gleichberechtigung und Solidaritat

Mit viel Mut und Ausdauer hat die Frauenbewegung seit ihnren Anfangen in der franzésischen Revo-
lution und Aufklarung grof3e Erfolge in der Gleichberechtigung von Mannern und Frauen erstritten.

Einerseits haben die rechtliche Gleichstellung und die Teilhabe an Erwerbsleben, in Politik und Wirt-
schaft fur Frauen in unserem Lande zu einer gréReren Freiheit und Selbstbestimmung gefuhrt. Ande-
rerseits wurde die Uberwiegend von Frauen geleistete familidre Sorgearbeit durch die Sozialgesetz-

gebung massiv abgewertet und damit die Wabhlfreiheit ei nges chrankt.

Nach wie vor gibt es aber Defizite, was gleichen Lohn fur gleiche Arbeit, angemessene Bezahlung

fur besonders von Frauen ausgefiihrte Tatigkeiten und eine ausgewogene Aufteilung von Verant-
wortlichkeiten zwischen Mannern und Frauen in Politik un d Ge sellschaft, in Wirtschaft und Familien
betrifft. Diese zu beseitigen erfordert erhebliche Anstrengungen und das nétige Augenmal3 um ide-
ologisch beeinflusste Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Alle Versuche, Frauen, Manner und Familien bei der Wahl ihres Le bens modells zu bevormunden und
zu diskriminieren, lehnen wir ab.

Im Hinblick auf die Zukunftsfahigkeit unserer Gesellschaft ist es alarmierend und unbegreiflich, dass

die Vorstellungen von einer Gleichberechtigung der Frauen in einem besonders wichtigen Be reich
noch kaum Eingang in Denkprozesse und Gesetzgebung gefunden haben. Die Wichtigkeit und der

Wert der familiaren Sorgearbeit bleiben weiterhin unbeachtet, obwohl Stromungen im Feminismus

sich immer wieder Gedanken gemacht haben, wie man sie in die Mitt e de r Gesellschaft bringen
kann.

Die angestrebte Einbeziehung der Manner in diese Aufgabenfelder erscheint immer noch unrealis-
tisch und wird scheitern, solange hausliche Kindererziehung und die Pflege hilfsbedtirftiger Menschen
nicht den Stellenwert haben,  der ihnen auf Grund ihrer Bedeutung zusteht.

So bleiben diese fir die Gesellschaft unersetzlichen, aber bisher nicht oder kaum bezahlten Arbeiten
Uberwiegend an den Frauen héangen und fihren zu gravierenden wirtschaftlichen Benachteiligun-
gen sowohl wahrend der Zeit der Erwerbstétigkeit als auch im Alter.

Die Verkirzung des Anspruchs auf Gleichberechtigung auf eine Gleichstellung im Erwerbsarbeitsle-
ben beseitigt Ungleichheiten keineswegs, sondern verschleiert diese noch mehr. Durch einseitige
Subventionierung fur von der Politik gewtinschte Betreuungsmodelle gangelt der Staat Eltern und
verhindert die Gleichberechtigung alternativer Lebensentwirfe.

Hier sieht die ODP den wichtigsten Ansatzpunkt fiir die Verwirklichung von Gleichstellung im eigentli-
chen Sinn von Gleichberechtigung.

I m Grundgesetz Art. 3 Abs. 2 ist festgelegt: aM@nner u
dert die tatsachliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mannern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender Nachteile hin . 0

Unter dem im Grundgesetz nicht erw2hnten Begriff AGIeic
auf dem die geforderte Gleichberechtigung erreicht werden soll (vgl. z.B. Aussagen des Familienmi-

ni steriums): aGeschl echt er ger egesklischaitliclen und polgisthen Yoe t bei
haben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Mannern zu berick-

sichtigen. o

Mafnahmen und politische Vorgaben der Gleichstellungspolitik miissen sich also immer daran mes-
sen lassen, ob sie die Lebenssituationen, Begabungen und Interessen wirklich aller Frauen und Man-
ner im Blick haben.

Die gleichstellende Vorgabe einer 50:50  -Verteilung von Frauen und Mé&nnern in allen Arbeitsberei-
chen & von Unternehmen dber Politik und Erziehung bis hin zur f  amiliaren Sorgearbeit & wird diesem



Ziel nicht gerecht. Die Forderung nach maximaler Flexibilitdt und Mobilitat in der Arbeitswelt diskrimi-
niert alle & Manner wie Frauen &, die familidre Sorgearbeit leisten.

Wiinschenswert ist vielmehr als Ziel eine Partner scha ftlichkeit, die zwischen den Beteiligten auf Au-
genhdhe verhandelt wird und die Aufteilung wahlt, die im konkreten Fall als optimal empfunden wird.

Familiare Sorgearbeit, ehrenamtliches Engagement aber auch eine entschleunigte Lebensweise
entsprechen ha ufig dem Wunsch nach einem sinnerfiillten Leben und sind fir die Existenzfahigkeit

der Gesellschaft unersetzlich. Deshalb muss eine Reduzierung der (Regel -)Arbeitszeit ermdglicht wer-
den ohne dass dadurch der Sozialversicherungsschutz zusammenbricht. Das Rec ht a uf Teilzeit hilft
nicht weiter, wenn daraus Altersarmut folgt.

In der aktuellen Politik werden grof3e Anstrengungen unternommen, um die Situation von Frauen in
der Erwerbsarbeit zu verbessern.

Erklartes Ziel ist dabei die/der aer wer bst @t i ge ErJedercMerssehrsal dber deh.gdsam-
ten Lebenslauf fir sich selber sorgen und seine Alterssicherung aufbauen. Vertretbar und mit dem
Gedanken der Gleichberechtigung vereinbar ist dieses Ziel nur dann, wenn die familiare Sorgear beit
der herkdmmlichen Erwerbsa rbeit gleichgestellt wird. Dadurch entfallt der Zwang zur Vereinbarkeit

von Familie und Beruf, Familiare Sorgearbeit ist dann selbst Beruf.

Durch die ungleiche Bewertung von (bezahlter) Erwerbsarbeit einerseits und (unbezahlt er) Familien-
arbeit andererseits kommt es allerdings zu einer zunehmenden Uberforderung von Eltern, Familienar-

mut, Verhaltensauffalligkeiten bei Kindern, prekdren Umstanden fur Alleinerziehende sowie zur frei-
willigen oder unfreiwilligen Rickkehr zu traditio  nellen Aufgabenverteilungen, so  bald in einer Partner-
schaft(mehrere) Kinder geboren werden.

Auch fur Pflegende sind die Anforderungen von Pflege UND Beruf kaum zu meistern.

Das Dilemma der Entgeltlicke muss analysiert und angepackt werden, darf aber nicht d urch biro-

kratische Mammutvorsch riften in Gangelung ausarten. Ohne adaquate Honorierung der familiaren

Sorgearbeit, die bisher unentgeltlich geleistet wurde, wird es kaum zu l6sen sein. Bemuhungen, die
atraditionelle Rollenverteabfimgbrachideno P asderGiicheemh Bf £ 88
rechtigung untauglich, solange es dabei nur darum geht, jetzt den Vatern den unbezahlten Part

aufzuhalsen, der bisher den Muttern vorbehalten war.

Eine Politik, die als Hauptaufgabe der Gleichstellung die Schaffun g von mehr Betreuungs -einrichtu n-
gen sieht und vornehmlich den Wunsch hat, Frauen fur klassische Mannerberufe und umgekehrt zu
begeistern, ist kurzsichtig. Vielmehr muss sie darauf hinwirken, dass durch bessere Bezahlung und aus-
sichtsreichere Aufstiegschanc en wirkungsvolle Anreize fir di e Wahl sozialer Berufe gesetzt werden. Es
wirft ein bezeichnendes Bild auf eine Gesellschaft, wenn sie bereit ist fir die Verwaltung ihres Geldes

weit mehr zu bezahlen als fur alle Arten von Betreuungsarbeit.

Dass Frauen in Fuhrungspositionen in Wirtschaft und Politik zahlenm&Rig deutlich unterrepréasentiert
sind und Familienverantwortliche es sich immer weniger leisten kénnen und wollen, den Hamsterrad-
lebensstil von Managern anzustreben, bedeutet, dass wichtige Erfahrungen in den TOP-Etagen feh-
len.

Verpflic htende Quoten kdnnen aber das Problem der unterschiedlichen Wertschatzung nicht I16sen
und widersprechen 9 nicht zuletzt in politischen Gremien - dem demokratischen Grundsatz der Wahl-
freiheit.

Vor allem das Leitmotiv der  Solidaritat und Gemeinwohlorientieru  ng erfordert es schliellich, dass die
Politik auch international die Anliegen von Gleichberechtigung im Blick behalt und die haufig kata-

strophale Benachteiligung von Frauen in vielen Landern bei wirtschaftlicher und poli tischer Zusam-
menarbeit mit entsprech  enden Staaten beriicksichtigt und thematisiert.



MafRnahmen und politische Vorgaben der Gleichstellungspolitik missen die Lebens -situatio-
nen, Begabungen und Interessen aller Frauen und Manner und nicht nur die Interessen be-
stimmter Personen - bzw. Lobbygruppen im Blick haben.

Wir setzen uns fiir echte Wabhlfreiheit ein, weil Staat und Gesellschaft nicht das Recht haben,
Lebensentwiirfe vorzuschreiben oder zu bewerten.

Sowohl ein Arbeitsleben mit Uberwiegender/te ilweiser Erwerbsarbeit als auch ein  Arbeitsle-
ben mit tberwiegender familiérer Sorgearbeit muss wirtschaftliche Unabhé&ngigkeit Giber den
ganzen Lebenslauf hinweg (Einkommen und Rente) erméglichen.

Ein sozialversicherungspflichtiges Erziehungs - und Pflegegeha It muss Menschen, die familiare
Sorgearbeit leisten, diese Wabhlfreiheit und Unabhangigkeit sichern.

In der Familie geleistete familidre Sorgearbeit ist ins Bruttoinlandsprodukt aufzunehmen.

Politischer, gesellschaftlicher oder finanzieller Druck, Kleinkind er oder Betagte in eine Betreu-
ungsei nrichtung zu geben, um erwerbstatig sein zu kénnen, ist als Beeintrachtigung der Wahl-
freiheit abzulehnen.

Mehr Vielfalt und Durchlassigkeit fr berufliche Werdegange und Karrieren ist zu erméglichen.
Teilzeitarbeit, beso nders in Fihrungspositionen, ist zu férdern.

Eine gewiinschte Rickkehr ins Erwerbsleben ist durch Wiedereinstiegsprogramme zu erleich-
tern.

Der Anteil von Frauen in Fuhrungspositionen und Politik muss durch Abbau struktureller Hinder-
nisse und Schaffung famil ienfreundlicher Anreize gesteigertw  erden.

Bei internationalen Beziehungen und Verhandlungen sind die Interessen von Frauen und
Mé&nnern ausgewogen zu berucksichtigen. Bevormundung muss vermieden und das Selbst-
bestimmungsrecht geachtet werden.

Bei Entwicklu ngspartnerschaften muss die Situatio n von Frauen in prekaren Verhaltnissen (z.B.
Ausbeutung und Gewalt, Hauptverantwortung fir die Ernédhrung der Kinder, ungeschitzte
Arbeitsverhéaltnisse, schlechtere Bezahlung bis hin zur Versklavung, Frauen - und Kinderhand el,
Zwangsprostitution) thematisiert und Verbesserungen durchgesetzt werden.



2.10 Schutz von Familie und Ehe 1

Der Schutz der Ehe hat vor allem der Starkung der Familie zu dienen.

Die Ehe war von alters her Ausdruck einer auf Dauer angelegten Partnerschaft als Grundlage einer
Familie. Sie schuf d ie wirtschaftlichen und emotionalen Voraussetzungen fur die Erziehung von Kin-
dern, fur Solidaritat der Ehegatten im Krankheitsfall und fiir Versorgung im Alter durch die erwachsen
gewordenen Kinder (unve rfélschter Generationenvertrag). Ehe, Sexualitat und F amilie bildeten eine
Einheit, die der sozialen Stabilisierung der Gesellschaft zugutekam.

Die Sozialgesetzgebung und die medizinische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten haben tief in
die lange untre nnbare Einheit von Ehe, Sexualitat und Familie eingegr iffen und vorher fest gefligte
Wertvorstellungen in Frage gestellt.

Die Sozialgesetzgebung hat mit der Einfiihrung umlagefinanzierter Solidarsysteme (gesetzliche Ren-

ten -, Kranken - und Pflegeversicherung) den wirtschaftlichen Nutzen der Kinder vergesellschaft et, die
Kinderkosten aber grof3tenteils bei den Eltern belassen. Damit kam es zu einer massiven wirtschaftli-

chen Degradierung der Familie mit allen sich daraus ergebenden ideellen Folgen. Der im Grundge-

setz verankerte Schutz der Familie wurde faktisch ausge hebelt und bis heute nicht wieder hergestellt.

Die wirtschaftliche Abwertung der Familie und gleichzeitige Aufwertung der Erwerbstatigkeit durch
die Sozialgesetzgebung gefahrden die Qualitat der Kindere rziehung mit ihren langfristigen Auswir-
kungen und sind eine schwere Belastung fir die Zukunft der Gesellschaft.

Besonders ist zu beachten, dass die Forderung der Ehe heute nicht mehr unbedingt der Familie als
Gemeinschaft von Eltern und Kindern zugutekommt , da Ehe auch ohne Kinder moglich ist und auch
zunehme nd bewusst praktiziert wird.

Eine auf Nachhaltigkeit zielende Gesellschaftspolitik muss die Besserung der familidren Erziehungsbe-
dingungen anstreben und darf sich folglich nicht mehr in erster Linie an der wie auch immer gearte-
ten Partnerschaft orientieren , sondern am Vorhandensein von Kindern. Wenn aber Familie wieder
attraktiver wird, dann wird auch die Ehe als deren Grundlage wieder gestarkt.

1 Die bestehende Benachteiligung der Eltern im Sozialrecht ist konsequent abzubauen, wie es
das Gr undgesetz fordert (vgl. Kapitel ~ 2.1). Eine besondere Férderung von Familien gegentber
Kinderlosen ist nicht e rforderlich.

9 Die Ehe ist weiter gemaR dem Auftrag des Grundgesetzes zu schitzen. Allerdings ist die be-
stehende Forderu ng der Ehe im Sozial - und Steuerrecht so umzugestalten, dass sie schwer-
punktmafig dem Schutz der Familie dient, also vor allem dann wirksa m wird, wenn Kinder
vorhanden sind oder waren. .

9 Die Zivilehe ist fur uns ein Bund zwischen zwei Menschen, die flreinander Verantwortung
Ubernehmen. D.h. eine  Zivilehe kénnen sowohl zwei verschieden geschlechtliche als auch
zwei gleichgeschlechtliche Partner/innen eingehen. Dabei orientiere n wir uns an Artikel 6 (1)
des deutschen Grundgesetzes: &aEhe und Familie
staatlichen Or d n u Bg dedFrage von Adoptionen muss das Kindeswohl in jedem Fall Vor-
rang vor den Interessen der Erwachsenen haben.

1 Die Bundesprogrammkommission arbeitet derzeit an einer Vorlage zur Neufassung des Kapitels 2.10.
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3.1 Gentechnologie und Medizin 8 ihre Chancen und Gefahren

Der wissenschaftliche Fortschritt hat neue Chancen eréffnet und zugleich immer neue ethische Fra-

gen aufgeworfen. Nie aber brachte die Entwicklung der Te chnik zugleich ei ne so grof3e Hoffnung,
menschliches Leid zu lindern, wie ebenso grol3e Gefahren mit sich wie einige Methoden der Gen-
technik.

Der gesunde, nach Plan konstruierte Mensch, der an seinen vorbestimmten Platz gesetzt wird, riickt
immer mehr in den Bereich des Machb aren. Damit zeichnet sich eine véllig neue Dimension der
Machtausiibung von Menschen ber andere Menschen ab, der wir ethisch bei weitem nicht ge-
wachsen sind.

Jeder Fortschritt der Medizin und der Biologie ist deshalb daran zu messen, ob er mit den humanis-
tisch-christlichen Werten, der Menschenwirde und den rechtsstaatlichen Grundlagen unserer de-
mokratischen Gesellschaft vereinbar ist.

So wie die Menschheit in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ohne echte Debatte und
bewusste gese lIschaftliche Ent scheidung in das lebensgeféhrliche Abenteuer Atomkraft geschlittert
ist, so sind wir heute ohne wirkliches Problembewusstsein in eine weitreichende Veranderung unserer
biologischen Existenzbedingungen hineingeraten.

Die Forderungen nach ei ner Aufweichung heute noch bestehender Gesetze zum Schutz des Lebens,
z.B. in der Diskussion tUber Embryonenforschung oder Sterbehilfe, werden stets mit dem Ziel der Ver-
meidung schweren menschlichen Leids begrindet.

Zwar ist das Ziel zu begrifien, aber auch  hier heiligt der gute Zweck nicht jedes Mittel. Vielmehr ge-
raten wie in allen ethischen Fragen auch in der Bioethik unterschiedliche Werte in Konflikt miteinander:

Die Vermeidung von Leid auf der einen Seite - Wiirde und Lebensschutz fir Menschen von Anfang
bis Ende auf der anderen.

Dies zeichnet sich auch fur den Bereich des Klonens menschlichen Lebens (s.u.) und der Praimplan-
tationsdiagnostik ab: Am Anfang geht es um die Vermeidung schwerster Krankheiten, am Ende steht
vielleicht dEasbyad ewa macheem jeweiligen Zeitgeschmack entworfene Mensch-
heit.

Wir sehen fur den Bereich der Genforschung massive Interessen: Krankenversicherungen werden bei
Vertragsabschlissen versuchen, individuelle Krankheitsrisiken zu erfassen, auszuschlieRen oder mit h o-
hen Zusatzpramien zu belegen. Auch Arbeitgeber kénnten ein Interesse daran haben, die biologi-

sche Konstitution von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kennen.

1 Die ODP tritt dafiir ein, alle Verfassungen bis hin zu einer kiinftigen EU -Verfa ssung mit klar ein-
grenzenden Aussagen zur Bioethik auszustatten.

9 Die verfassungsrechtliche Rahmensetzung fir die Entwicklung der Medizin und Biotechnolo-
gie ist eine der wichtigsten politisch  -gesellschaftlichen Aufgaben am Anfang des 21. Jahrhun-
derts. Neben der aW¢r de des Menschen von Anfang anbod,
menschlichen Lebens und das Verbot der Keimbahnmanipulation Verfassungsrang bekom-
men.

1 Moglichkeiten der modernen medizinischen Verfahren, die gegen die Wirde einzelner Men-
schen versto3en, dirfen nicht zugelassen werden. Das gilt fur die gesamte Lebenszeit von der
Zeugung bis zum nattrlichen Tod.

mus s



3.2 Die Bedrohung des Erbguts

Die Forschung am tierischen und menschlichen Erbgut hat einen enormen Fortschritt gemacht, als
erkannt wurde, dass besti mmte Eigenschaften auf bestimmten Gen  -Bausteinen angesiedelt sind. Es
steht zu erwarten, dass die Forderungen nach gezielten Eingriffen in das Erbgut zur Korrektur krank-
hafter oder einfach nur unerwiinschter Anlagen in der Keimzelle immer lauter werden.

Bereitsj et zt wird in einigen L@ndern die aSelektiondo prak
unerwiinschten Eigenschaften abgetttet werden.

Beim reproduktiven Klonen erzeugt man durch Ubertragung von Zellkernen Embryonen und l4sst sie

zu genetisch iden tischen Individuen heranwachsen. Um erfolgreich einen Klon herzustellen, werden
Hunderte von Fehlschlagen und ein hoher Prozentsatz von Fehlgeburten und Missbildungen in Kauf
genommen. So lange es um Tierversuche geht, ist diese Quéalerei ein Problem des Ti erschutzes. Die
kiinstliche Herstellung menschlicher Embryonen und deren Verbrauch versto3en jedoch gegen die
Menschenwiirde.

Beim therapeutisches Klonen werden Stammzellen gewonnen, indem durch Ubertragung von Zell-

kernen (d.h. eigene Zellkerne werden gegen Zellkerne potenzieller Gewebe - und Organempféan-
ger/innen ausgetauscht) menschliche Embryonen erzeugt
dzur gesamten menschlichen Entwicklung geeigneteno) Ze

Ziel, Ersatzgewebe und g anze Organe zu ziichten, die nach der Ubertragung auf den/die Empfan-
ger/in keine oder nur geringe Abstolungsreaktionen hervorrufen. Fir die erzeugten Embryonen be-
deutet dies den Tod.

Bei der Forschung mit nicht -e mbr yonal en (daadul t everden z.BS i menzKedcher- n

mar k erwachsener (aadultero) Menschen oder aus dem Nat
zellen gewonnen, um damit (wie aus embryonalen Stammzellen) Gewebe und Organe zu therapeu-

tischen Zwecken herzustellen. Auch von diesem Zweig der moderne n me dizinischen Forschung sind

ahnliche (nach Ansicht vieler Forschender sogar bessere) Ergebnisse fur die Therapie heute unheil-

barer Erkrankungen zu erwarten, wie von der verbrauchenden Forschung mit embryonalen Stamm-

zellen.

Wenn durch vorgeburtliche Sele  ktion und Manipulation des Erbgutes der Wille heute lebender Men-
schen den kommenden Generationen aufgezwungen wird, ist dies ein schwerer Verstol3 gegen die
Grundwerte unserer Zivilisation. Unser Wissen Uber das komplexe Zusammenspiel unserer Gene und
Uber ihre Wechselwirkungen mit der heutigen und kiinftigen Mitwelt ist gering. Deshalb ist jede Mani-
pulation am Erbgut von Menschen, Tieren und Pflanzen gefahrlich und nicht zu verantworten.

Eine Untersuchung des Erbguts eroffnet die Moglichkeit, bestimmte Erbkrankheiten bzw. die Wahr-
scheinlichkeit fur bestimmte Erkrankungen eines Menschen vorherzusagen. Jeder Mensch hat aber

ein Recht auf die Selbstbestimmung tber Informationen, die nur ihn betreffen. Jedes Wissen uber
seine erblichen Anlagen bleibt in alle  n Phasen seiner Existenz sein besonderes Eigentum. Aus diesem
Wissen darf niemandem ein Nachteil erwachsen. In Bezug auf seine genetische Situation hat jeder
Mensch auch ein R&Bseaof aNicht

1 Die Aussicht, vielleicht in Zukunft sch were Krankheiten heilen und mildern zu kénnen, rechtfer-
tigt nicht das Abtdten lebensféahiger menschlicher Embryonen. Auch die massiven materiel-
len Interessen von Versicherungen und Pharmaindustrie dirfen nicht dazu fuhren, diesen ele-
mentaren Grundsatz aufzu geben . Ebenso inakzeptabel ist das Argument, Deutschland misse
nachziehen, wenn in anderen Landern bereits Embryonen zum bloR3en Material degradiert
werden.

1 Das Klonen von Menschen ist als eine neue und besonders gravierende Form der Fremdbe-
stimmung mit der Menschenwirde unvereinbar und daher zu verbieten.



91 Das strenge deutsche Embryonenschutzgesetz wurde durch eine Stichtagsregelung und die
schon einmal erfolgte Verschiebung aufgeweicht. Es ist in seinen Grundziigen wiederherzu-
stellen und fiir die gesamte EU e ine & hnliche Gesetzeslage zu schaffen.

1 Die Herstellung (Zeugung) menschlicher Embryonen einzig fiir die Verwendung in der For-
schung oder in der Medizin ist grundsatzlich abzulehnen. Der Import von Embryonen und
embryonalen Stammzellen ist zu weiterhin verbi  eten.

1 Die Forschung mit adulten Stammzellen, die von zustimmungsfahigen, erwachsenen Men-
schen zur Verfigung gestellt werden, ist zu verstérken. Die freiwillige Konservierung der Nabel-
schnur ist zu erméglichen, um hocheffektive Therapien zu fordern.

1 Einstenger Schutz genetischer Daten muss durch weitreichende Gesetze garantiert werden.
Dies gilt insbesondere fur das Arbeits - und Versicherungsrecht. Alle Giber eine Person - gleich
zu welchem Zeitpunkt und auf welche Weise - gewonnenen genetischen Daten gehor endie-
ser Person. Ausnahmen sind nur zur Verfolgung und Aufklarung schwerer Straftaten oder zur
Klarung wichtiger familienrechtlicher Fragen zulassig. Solche Ausnahmen bedurfen der ge-
setzlichen Regelung.

1 Die Beachtung des Grundsatzes der freien Einwiligun gnach vor heriger Aufkl 2ru
mierte Zusti mmungo) betroffener ielogsanenélandlingeh bei al
sicherzustellen. Forschung an entmindigten oder nicht einwilligungsfahigen Personen ist nur
dann zuldssig, wenn diese einen einde utige n individuellen Nutzen erwarten kdnnen oder
wenn es sich um die Auswertung ohnehin anfallender Daten handelt.

1 Genetisch bedingte Krankheiten durfen nicht vom Versicherungsschutz ausgeschlossen wer-
den.

3.3 Praimplantationsdiagnostik (PID)

Bei diesem Verfah ren w erden auBerhalb des Mutterleibs (in vitro) gezeugte Embryonen auf Erbkrank-
heiten oder andere Defekte getestet. Dazu entnimmt man dem Embryo eine Zelle, die sich in diesem

frihen Lebensstadium zu einem eigenstandigen Menschen entwickeln kann, obwohl si e von dem
Embryo getrennt wird (Totipotenz). Durch die Untersuchung wird die Zelle jedoch zerstort.

Zi el der PID ist es, der Mutter nur daeinwandfreied Emb
wer feno. Bei der Sel ekti on iyaen atbo gewollt.cUnvermeidlich istkdassn k't er E
bei der Untersuchung auch Uber den dann ausgewéhlten Embryo umfangreiche genetische Daten

gewonnen werden.

Die PID bedeutet also einen Schritt hin zum agl®sernen
eine s nicht vorgepriften Kindes als immer weniger normal und akzeptabel empfunden werden

konnte. Ein behindertes Kind zu bekommen, wird moéglicherweise als fahrlassig -asoziales Verhalten

bewertet und kann dazu fihren, die Betroffenen aus der gesellschaftlichen Solidaritat auszuschliel3en.

Das oft gehorte Argument, durch PID liel3en sich Spétabtreibungen wegen Behinderung des Kindes
vermeiden, trifft nur in extrem eingeschranktem Maf3 zu, weil PID nur bei der In -vitro -Fertilisation mog-
lich ist und aulRerdem die meist en Spéatabtreibungen nicht wegen einer genetisch bedingten Behin-
derung des Fétus vorgenommen werden.

Eine Erlaubnis zur PID kénnte den gesellschaftlichen Zwang férdern, die natirliche Befruchtung mehr

und mehr durch die In  -vitro -Fertilisation zu ersetzen un d den Gentest des Embryos von Eltern als Rou-
tine -Untersuchung zu verlangen. Eine umfassende Gefahrdung der gesellschaftlichen Position von
Menschen mit Behinderung ware die ebenso fatale wie zwangsléaufige Folge dieser Entwicklung.



1 Im mensc hlich en Embryo ist von Anfang an, das heif3t mit der Verschmelzung von Eizelle und
Samenzelle, der gesamte Mensch angelegt. Deshalb ist der menschliche Embryo von Anfang
an als Subjekt zu verstehen und darf niemals zum bloRen Material erniedrigt werden.

1 Die Praimplantationsdiagnostik zur Selektion genetisch erwiinschter Embryonen ist mit der
Wirde des Menschen und mit dem grundsétzlichen Lebensrecht, das auch Menschen mit
Behinderung einschlief3t, nicht vereinbar und daher zu verbieten.

1 Die Entnahme von Stammz ellen aus dem Embryo muss verboten bleiben, ebenso der Import
solcher Zellen aus dem Ausland und die Forschung damit.

3.4 Schutz der Ungeborenen

Leben zu schitzen ist fiir uns Okologische Demokraten oberstes politisches Ziel. Lebensschutz ist nicht
teilbar. Des halb setzen wir uns entschieden fiir den Schutz auch des ungeborenen Lebens ein.

Das Bundesverfassungsgericht hat Mindestforderungen fur den Lebensschutz festgelegt. Der Staat

wird verpflichtet, den realen Lebensbedingungen entgegenzuwirken, die zu Schwangerscha  ftskon-
flikten fuhren: materielle Not, Ausbildungsnachteile, Wohnungsnot, Mietvertragskindigung usw. Das
Nebeneinander von Erziehungs - und Berufstatigkeit muss erleichtert werden; auch 6ffentliche und
private Einrichtun gen wie Schulen, Rundfunk und Fernsehe n haben eine Schutzaufgabe fir das un-
geborene Leben. Vater missen in die Pflichtberatungen miteinbezogen werden. Es ist fur Dritte straf-

bar, Schwangeren in Konfliktsituationen den nétigen Beistand zu versagen oder sie zur Abtreibung zu
drangen.
§219(1)St GB sagt: abDie Beratung €é hat sich von dem Bemg¢gher

zung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven fir ein Leben mit dem Kind zu er6ffnen ...
Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem St adium der Schwangerschaft
auch i hr gegen¢ber ein eigenes Recht auf Leben hat. o

Die Grenzen des Strafrechtes werden dadurch deutlich, dass eine Abtreibung im Konfliktfall fur die
Schwangere nach Pflichtberatung trotz Re chtswidrigkeit straffrei bleibt, denn  die Frau ist neben dem
abgetriebenen Kind oft selbst das Opfer, wenn sie von ihrem Partner und der Gesellschaft im Stich
gelassen wird. Unter den Folgen der Abtreibung hat sie mdglicherweise lebenslang zu leiden.

Kinder zu haben ist zum Armutsrisiko Nummer eins geworden. So erfolgen die meisten Abtreibungen
heute aus Angst vor einem bevorstehenden sozialen Abstieg. Diese Angst wird dann oft aus medizi-
nischer Sicht als Gesundheitsgefahrdung der Mutter gewertet.

Dem im Gr undgesetz garantierten besonderen Schu tz der Familie steht allerdings eine die Familie
benachteiligende Sozial - und Steuergesetzgebung gegenuber. Diese ist dringend zu korrigieren,
nicht zuletzt, um die hohe Zahl der Abtreibungen aus sozialer Not zu verrin gern. Dabei spielt das starke
Wohlistan dsgefalle zwischen Eltern und Kinderlosen eine erhebliche Rolle. Es senkt die Bereitschaft,
ein ungeplantes Kind anzunehmen. Hier ist auf folgende Zusammenhénge noch einmal hinzuweisen:

Kindererziehung ist eine Leistun g, von der die Gesamtgesellschaft, auc h die Gruppe der Kinderlosen,
profitiert. Somit besteht ein Anspruch auf Gegenleistung, in Form einer angemessenen finanziellen
Anerkennung der Kindererziehung. Familienpolitische Rahmenbedingungen, die Kindererziehung ih-
rem gesellschaftlichen Wert entspre  chend behandeln und honorieren, sind der beste Weg, Abtrei-
bungen zu verhindern. Dann entsteht weder wirtschaftliche Not noch ein wirtschaftliches Gefélle ge-

geniber Kinderlosen.

1 Schwangeren in Konflikts ituationen ist umfangreiche soziale, s eelische und finanzielle Hilfe im
Rahmen differenzierter Hilfsmodelle zu gewéhren.



Die ODP vertritt als neue konkrete MalRnahmen: Erziehungsgehalt, Kindergrundsicherung (Na-
heres in Kap. 2.1).

Das Pflichtberatungsgesetz ist so au szugestalten, dass Beratungen wirksam auf den Schutz
des ungeborenen Lebens zielen und Schwangeren in Konfliktsituationen entsprechende Al-
ternativen er6f fnet werden.

Uber die Erkenntnisse der modernen Embryologie und mdgliche Komplikationen und Spétfol-
gen von Abtreibungen (Post -Abortion -Syndrom) ist konkret zu informieren.

Uber VerhiitungsmaRnahmen muss aufgeklart werden. Dabei darf sich Aufklarung an Schul en
nicht nur auf biologische Vorgange beschrénken, sondern muss auch zwischenmenschliche
Beziehungen un d das Ja zum Kind thematisieren.

Wie es das Embryonen -Schutzgesetz bereits festschreibt, dirfen bei in  -vitro -Fertilisationen nur
so viele Eizellen befruc htet werden, wie tatséachlich in die Gebarmutter eingebracht werden
soll en. Ei nen gr ° Qfegerer ist uiziMassigr Mehsohliceei Emiaryonen sind auch

in der Petri -Schale uneingeschrankt zu schiitzen.

Adoptionen und Annahme von Pflegekindern solle n auch durch wirtschaftliche Hilfen besser
gefordert werden.

Die pranatale Diagnose (PND) zur Feststelung einer Behinderung darf nur mit intensiver Bera-
tung der Eltern und ausschlief3lich mit dem Ziel einer préanatalen (d.h. der Geburt vorausge-
henden) oder perinatalen (d.h. die Geburt des Kindes begleitenden) Therapie erfolgen.

Nach vorgeburtlicher Vorsorgeu ntersuchung darf wegen einer festgestellten Behinderung

des Kindes auch kein Druck auf Schwangere zur Abtreibung ausgetibt werden. Kosten -Nut-
zen-Analysen z.B. von Krankenkassen lehnen wir entschieden ab. Ebenso verbietet sich eine
Abtreibung auf Grund des G eschlechts eines Kindes.

Die Arzteschaft ist juristisch von einem zunehmenden Zwang zu entlasten, der von ihnen even-
tuel | unter Schadeniser6Gatamaniser tgh é&dn gesundes Ki
pranatale Diagnose zur Routine macht.

Spatabtreibun gen, bei denen & nach pranataler Diagnose & behinderte Kinder bis zum 9. Mo-
nat abgetrieben werden, lehnen wir ab. Die embryopathische Indikation (bei Beh inderung
des Kindes) wurde zu Recht abgeschafft, weil sie grundsétzlich eine Diskriminierung behinder-

ten Lebens bedeutete. In der Praxis wurde nun allerdings diese abgeschaffte embryopathi-

sche Indikation in die medizinische integriert, der zu Folge die una bweisliche Gefahrdung des
Lebens der Mutter eine Abtdtung des Fotus in jedem Entwicklungsstadium rechtf ertige. Die
Erklarung der Mutter, das erwartete behinderte Kind bedeute fir sie eine unzumutbare Belas-

tung im Sinne einer existenziellen Bedrohung von Le  ib und Leben, ist als unzuldssige Auswei-
tung der medizinischen Indikation zu werten.

Ei zell spe8dei anhdF@aeezingo sollen verboten bl eiben.

Leihmutterschaft, bei der Frauen als "Gebarmaschinen" benutzt werden, um fremde Kinder
auszutragen, darf nicht  zugelassen werden.



3.5 Naturliche und selbstbestimmte Geburt

Der Schutz des Lebens umfasst origindr den  Bereich Geburt und ist untrennbar auch mit dem Berufs-
stand der freien Hebamme verbunden. Gerade hier unterstreicht die ODP ihre Grundeinstellung der
Acht ung und Wertschatzung gegeniber allem Leben, insbesondere von Mutter und Kind. Dies zu
gewdhrleisten, i st ureigene Aufgabe der Hebamme. Diese bietet Frauen und Familien eine gute me-

dizinische, soziale und achtsame Betreuung vom Beginn der Schwangerschaft b is zum Ende der Still-
zeit an.
Durch kompetente und einflihlsame Beratung in allen Fragen hinsichtlich Sc hwangerschaft und Ge-

burt weist die Hebamme die von ihr betreuten Familien in das Geburtsgeschehen ein und schafft

somit die Grundlage fiir eine von der Fr  au selbst bestimmte Geburt. Die Bestarkung der Frau hinsicht-

lich ihrer Gebarfahigkeit und die einfihlsa me Betreuung durch &ai hred Hebamme
raussetzung fiir einen komplikationslosen, sicheren Geburtsablauf fir Mutter und Kind.

Einsel bstbesti mmt erl|l ebtes Geburtsgeschehen, das so0 gene
sich umfassend positiv auf die Mutter -Eltern-Kind-Bindung und die Bildung der Familie als kleinste Ein-

heit unserer Gesellschaft aubsar earEswdarsde md c(hMi celgall , Odvd ret
Um dies allen Muttern und ihren Kindern zu ermdglichen, ist eine Betreuungsintensitét von 1:1 (eine

Hebamme betreut eine Frau) anzustreben (Cochrane -Analyse), wie sie derzeit nur in der auf3erklini-

schen Geburtshilfe geleistetw  ird. Gegentiber der normalen Geburt stellt der Kaiserschnitt in der Regel
das groRRere gesundheitliche Risiko fur Mut  ter und Kind dar. Die steigende Kaiserschnittrate ist oft auf
Wirtschaftlichkeitsberechnungen von konzerngefuhrten Kliniken zurtickzufiihren.

Die ODP setzt sich fiir eine langfristige Losung der Haftpflichtproblematik ein, um den Berufsstand der
Hebamme dauerhaft zu sichern. Deren Leistungen sind ein gesellschaftlich relevanter Beitrag zur
Frauen -und Familiengesundheit.

Wir forder n Rahmenbedingungen, die die Mdglichkeit der naturlichen und selbstbestimmten Geburt
unterstitzen:

1 Zeitund Transpa renz im Umgang mit den Frauen wéahrend der Geburt, sodass ihre Wirde und
ihr Recht auf Selbstbestimmung in jeglicher Weise respektiert werden kann.

1 Umstrukturierung der Honorarordnungen dahingehend, dass Kaiserschnitte und andere inva-
sive geburtshilfliche M aRnahmen gegeniber der natirlichen Geburtshilfe nicht unverhaltnis-
mafig hoch vergitet werden.

1 Kalkulation der Leistungen von Hebammen durch d ie Krankenkassen (GKV) nach Kosten und
Verantwortungskompetenz und entsprechende Anhebung der Vergitungen.

91 Sicherstellung der gesetzlich geregelten Wabhlfreiheit (SGB V, 8§ 24 f.) des Geburtsortes (woh-
nortnah) sowie die flaichendeckende Versorgung mit Hebamme nhilfe.

1 Schaffung von alternativen Haftpflichtstrukturen:

o Einrichtung eines staatlichen Haftungsfonds mit/ohne Defi nition einer Haftungsober-
grenze oder

o Neuordnung der gesamten Berufshaftpflichtstrukturen im Gesundheitsbereich (DGUV)



3.6 Umgang mit Schwerstkr anken und Sterbenden

Die Diskussion dariber, ab welchem Zeitpunkt das menschliche Leben beginnt, sowie die Frage na ch
der Wiirde dieses Lebens findet seine Parallele in der Debatte um die Sterbehilfe. Auch hier hat der
technische und medizinische Fortschrit  t sehr viel Positives bewirken kénnen.

Allerdings sehen wir heute auch die Kehrseiten. So ist die Grenze des Lebens heute nicht mehr in jeder
Situation eindeutig festlegbar. Ein Rahmen ist deshalb erforderlich, der in rechtlicher und ethischer
Hinsicht das Feld absteckt fur das, was erlaubt sein soll. Dazu ist weiterhin eine breite Diskussion not-
wendig, die das Sterben von Menschen enttabuisiert und als das wahrnehmen hilft, was es tatsach-

lich ist: eine gesellschaftliche Realitat, die wir nicht &ndern kénne n.

Angesichts von Leid und Schmerz erscheint das Leben manchem auf bestimmten Wegen verkirzbar
und verklrzenswiirdig , und es fallt schwer, auf Grund der Individualitat der Situationen verbindliche
Vorgaben zu formulieren, die auch von den Betroffenen akzeptiert werden kdnnen, die den negati-
ven und bitteren Erfahrungen innerhalb eines Menschenlebens jeglichen Sinn abspre chen.

Gerade die Betreuung Sterbender findet in unserem Gesundheitswesen nicht ausreichend Beriick-
sichtigung; Zeit fir indiv iduelle Zuwendung fehlt oft. Einsamkeit und finanzielle Néte lassen Angste
aufkommen. Das demographische Ungleichgewicht tut ein Ubri ges, dass alten und kranken Men-
schen das Gef ¢hl vermittelt wird, sie k°nnten der

I Toten auf Verlangen ist eine Straftat und muss es bleiben.

1 Alle Bemihungen, unheilbar Kranke durch lindernde Malinahmen in ihre m Sterben zu beglei-
ten, sind zu férdern.

9 Differenzierte Patientenverfligungen oder eine Generalvollmacht in den Handen von A nge-
horigen oder anderer Personen des Vertrauens, die einen Verzicht auf den massiven Einsatz
kinstlich lebensverlangernder MalRhahmen zum Ausdruck bringen, sind zu beachten. Die Zwi-
schenschaltung eines zweiten arztlichen Gutachtens kann erforderlich sein, u m dem Miss-
brauch von Stellvertreterentscheidungen vorzubeugen, besonders, wenn keine Patientenver-
figung vorhanden ist.

1 Die Ausstellun g einer Patientenverfugung darf nicht zur Pflicht gemacht werden oder mit Vor-
teilen oder Nachteilen z.B. in Pflegeheimen od er bei Versicherungen verknupft sein.

1 Ambulante, auch ehrenamtliche Hospizdienste und Hospize missen flichendeckend ausge-
baut werden und fir ihre Tatigkeit ausreichende 6ffentliche Férderung durch Bund und Lan-
der erhalten.

9 Die Mdglichkeiten der Palliativme  dizin (Symptomkontrolle, Schmerzlinderung) sind optimal zu
nutzen.

9 Die Kompetenz im Bereich Palliativmedizin muss in Krankenhdusern u nd bei Hausarztinnen
und Hausarzten sowie beim Pflegepersonal wesentlich verbessert werden.

Gese
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Verantwortlich wirtschaften mit der Okologisch -Sozialen Mark twirtschaft

Die bisherige Wirtschaftspolitik zerstért unsere natirliche und soziale Umwelt. Klimawandel, Flachen-
versiegelung und Bodenerosion, Schadstoff - und Larmemissionen, Artens chwund, Uberfischte Meere,
Land grabbing, aber auch die zunehmende Einkommen s und Vermé gensspreizung, die weltweiten
Fluchtbewegungen, die zunehmenden Ressourcenkriege halten es uns tagtaglich vor Augen.

Wer das Leben auf diesem Planeten erhalten will, muss bei wirtschaftlichen Entscheidungen 6kologi-
schen und sozialen Erfordernis sen den Vorr ang geben und immer bedenken, ob es unseren Kindern
und Enkeln gut tut.

Nur eine Wirtschaftsweise, die zu einer 6kologischen Gleichgewichts - und Kreislaufwirtschaft fuhrt und
sich in die Kreislaufe der Natur einfigt, kann auf Dauer bestehen. De shalb streit en wir fir eine Wirt-
schaftspolitik, die nicht kurzsichtiges Gewinnstreben, sondern Nachhaltigkeit zum Ziel hat.

Eine bestandsfahige 6kologische Wirtschaft setzt die nicht erneuerbaren Rohstoffe mdglichst so ein,
dass sie wiederverwendet werden kdnnen; von erneuerbaren Ressourcen verbraucht sie nicht mehr,
als sich erneuern kénnen.

Besonderes Augenmerk ist diesbeziiglich auf die Nutzung der Gemeingiter (Grund und Boden, Was-
ser, Luft, Bodenschatze, Funkfrequenzen) zu legen. Sodann auf die Rahmenbed ingungen men schli-
cher Arbeit und nicht zuletzt auf die Finanz - und Kapitalmarktordnung.

Das Wachstumsdogma hat in Deutschland und Europa eine bisher nie dagewesene wirtschaftliche

Ent wicklung gebracht, aber es hat uns auhndusgeflhetrdiedi e &G
der Club of Rome schon 1972 angemahnt hat. Das Bild des a°kologischen FucCa
anschaulich, dass wir ab etwa 1980 mehr als eine Erde fir unseren Lebensstil verbrauchen, bis 2050

brauchten wir etwa 3 davon.

Die Dekarbonisier ung, also di e Abkehr von der Energiegewinnung aus Kohle, Erdél und Erdgas, sowie

der Verzicht auf den hemmungslosen Zugriff auf viele knappe Ressourcen (z.B. Sand oder das lebens-
notwendige Wasser) und die Ruckkehr zu einer globalen und generationenibergrei fenden Kreis lauf-
wirtschaft, die die Begrenztheit der natirlichen Ressourcen des Planeten Erde ernstnimmt, bedeutet

einen epochalen Transformationsprozess, der unsere Gesellschaft ahnlich tiefgreifend verandern

wird, wie es der Prozess der Industrialisierun g und der Ok onomisierung aller Lebensbereiche in den
vergangenen hundert Jahren gewesen ist.

Die ODP steht dem gegenwartigen kapitalistischen Wirtschaftssystem kritisch gegeniiber. Eine groRe
Zahl von Vertrdgen hat Deutschland als Staat und als Teil der EU wirtschaftliche Vorteile gebracht,
aber gleichzeitig zur weiteren Verarmung vieler weniger entwickelter Staaten gefiihrt. Lander, die
solche Vertrage nicht unterschreiben wollten, wurden ausgegrenzt und so an den Rand des Ruins
getrieben.

Vormachtbestrebung en und neokolonialistisches Vorgehen der USA und der an ihr hdngenden west-
lichen Welt haben wirtschaftliche Vorteile gebracht, die AuRerungen der GroRRbanken und Rating -
Agenturen haben mehr Gewicht als Uberlegungen zur Befriedung der Welt.

Aus diesen Griinde n will die ODP die negativen Auswirkungen unseres Wirtschaftens verhindern und

die Wirtschaft zu ihrem eigentlichen gemeinwohlorientierten und lebensdienlichen Sinn bringen.
Nachhaltige und soziale Kriterien kdnnen nicht mehr berticksichtigt werden, wenn de m Markt abso-
lute Freiheit zugesprochen wird.

Okologie und Gerechtigkeit gehéren zusammen: Die Schere zwischen Arm und Reich 6ffnet sich im-
mer weiter. 2016 besalen 62 Superreiche zusammen soviel wie die armere Halfte der Menschheit
insgesamt. Dies ist absol ut skandalés o und wird doch stillschweigend hingenommen.

Die Kehrseite davon ist die zunehmende Verarmung Uberall auf diesem Globus. Sie fiihrt zu sozialen
Spannungen, (Birger -)Kriegen und Migration.



Daher streben wir auch eine faire Gestaltung des Steuerr echts an. Kleine und mittlere Erwerbsein-
kommen missen von Steuern und Abgaben entlastet werden. Im Gegenzug missen hohe Einkom-

men, Kapitalertrage, groRe Vermdgen und Erbschaften héher besteuert werden. Und Produkte mus-

sen entsprechend ihrem Rohstoffverbrau  ch und ihrer Umweltbelastung besteuert werden. Wir brau-
chen Preise, die die 6kologische und soziale Wahrheit sagen.

Die Erderwarmung schreitet voran. Die Pariser Weltklimakonferenz vom Dezember 2015 einigte sich
auf eine Obergrenze von 1,5 °C fir den Tempe raturanstieg, weil sonst irreversible und hochgefahrli-
che Kipp -Prozesse angestol3en werden (Polareis, Permafrostbdden), aber wirklich konkrete Schritte,
um dieses Ziel zu erreichen, sind noch nicht in Sicht.

Ein Patentrezept dafur hat niemand. Viele Anséatze werden diskutiert. Postwachstumsokonomie, Ge-
meinwohlékonomie oder solidarische Okonomie liegen uns besonders nahe. Wir suchen eine Uber-
setzung in politische Schritte. Das erfordert viel Mut, Offenheit und Lernbereitschaft.

4.1 Menschenfreundliche Wirtschaftss trukturen

Menschen miissen und wollen wirtschaften, um zu leben, sich zu entfalten und die Welt zu gestalten.
Das heif3t: die Wirtschaft hat dem Menschen zu dienen.

Das derzeitig marktradikale Wirtschaftssystem tendiert dazu, unter Lobbyeinfluss der Profit -maximie-
rung fur wenige zu dienen. Wirtschaftswachstum wird zum Dogma, die Wirtschaft zum Moloch. Diese
Eigendynamik ist aufzubrechen.

4.1.1 Neue Bewertungsmal3stabe fur wirtschaftlichen Erfolg

Da das Bruttoinlandsprodukt (BIP) die sozialenund  6kologischen Aspek te nicht hinreichend abbildet,
brauchen wir andere, aussagekraftigere Wohlstands - und Fortschrittsindikatoren.

Die Grundfrage lautet: Wie kdnnen gesellschaftlicher Wohlstand, individuelles Wohlergehen und
nachhaltige Entwicklung in einer  Gesellschaft angem essen definiert und abgebildet werden. Hierbei
sollen auch die planetaren Grenzen geachtet werden, die ein grenzenloses Wachstum nicht erlau-

ben.

Beispielsweise sollen der Index fur die nationale Vielfalt von Vogelarten oder die im Land em ittierten

Treibhau sgase in die Berechnungen einflie3en. Sogenannte Warnlampen sollten Fehlentwicklungen
bei Vermogensverteilung oder Immobilienpreisen anzeigen.

1 Eine breite gesellschaftliche Wertediskussion ist zu fiihren: Wie wollen wir gut leben?

1 Nationa le Nachhaltigkeitsindikatoren sind zu erarbeiten. Die Orientierung an diesen Nachhal-
tigkeitsindikatoren ist als ein Staatsziel in das Grundgesetz aufzunehmen.

1 Folgende Indikatoren sind regelmafig zu erheben. lhre stete Optimierung ist als Staatsziel fest-
zuschreiben:

o Materieller Wohlstand (Bruttoinlandsprodukt, Gini  -Koeffizient zur Einkommens - und
Vermogensverteilung, Staatsschulden)

o0 Soziale Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe (Beschéftigung, Bildung, Gesundheit,
Freiheit)

o Okologie (R essourcenverbrauch , Treibhausgase, Stickstoff, Artenvielfalt)
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Bereits vorhandene Konzepte, an die angeknupft werden kann:

o der Happy Planet Index (HPI), der subjektives Wohlbefinden, die Lebenserwartung
und den Okologischer FuRabdruck vereint

o die Entwicklung einer gesamtstaa tlichen Gemeinwohlbilanz

Erganzung der Wirtschaftsordnung um die 6kologische Dimension

schaftswachst um, das auf Kosten von Mensch wund

aAuf schwungo. F ohertSieelistdie Entwicklun ngd viendProdulgtén sDienstleistun-
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Neue Arbeitsplatze entstehen aus neuen Ideen mit sinnhaftem Einsatz der eigenen kérperlichen und
geistigen Kréafte

dAStetiges und antgemeasfstenvweasc WS tr u dedf ke(n SthatsHeal raehrGein.
Es ist eine qualitative Wirtschaftsentwicklung anzustreben, die mit weniger Ressourcenver-
brauch und geringeren Emissionen zu héherer Lebensqualitat fuhrt.

Rationalisierung muss kunftig darin best ehen, Energie und Rohstoffe  einzusparen, wobei
gleichzeitig weniger Schadstoffe, Abgase, Abwasser und Abfall produziert werden.

Mehr und besser qualifizierte Arbeitsplatze werden entstehen, weil langlebige Guiter in den
meisten Féllen arbeitsintensiv sind, weil Energiesparen, Erhaltun gs- und Reparatur -maf3nah-
men, Wiederverwendung und Umweltschutzmaf3nahmen Arbeit schaffen.

Umweltpolitische Instrumente sind zu entwickeln und einzufuhren wie z.B. Garantie -verlange-
rung fur Gebrauchsgiter, Ausdehnung der Geféahrdun gshaftung, Verpflichtung zur  Ruck-
nahme von Einwegverpackungen in Verbindung mit einer Pfandpflicht, Mithaftung der Auf-
traggeber bei Giftstoffen und - wie in Japan bereits Ublich - statistischer (nicht nur naturwis-
senschaftlicher) Kausalitdtsnachweis bei Sc  hadensersatzklagen gegen Sch adstoffverursa-
cher.

Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist um eine 6kologische Komponente zu erweitern.
Wirtschaft und Staat sind zu entflechten (siehe Kapitel 0).

Deutschland soll zu einem Motor fiir 6kologisches und sozia les Wirtschaften werden.

Nat

ni er

|l aut «



4.1.3 Erganzung der Wirtschaftsordnung um die soziale Dimension

Eine Wirtschaft, die die besonderen Bediirfnisse von Kindern, Kranken, Alten und Geringverdienern
unbeachtet lasst, ist menschenfeindlich. Insbesondere kann es kein Gemeinwo hl geben, solange das
Kindeswohl missachtet wird. Eine Gesellschaft, die sich bevorzugt an den aktuell leistungsféahigen Biir-

gern ori entiert, kann nicht menschengerecht sein. Phasen der Hilfsbedirftigkeit gehdren zum Leben.

Heute finanzieren die Erwerbstéatig en uber lohnbasierte Beitrage die Altersversorgung der Rentner im
gesetzlich geregelten Umlageverfahren zwischen den Generationen. Die Voraussetzung fur die Al-
terssicherung der eigenen Generation wird aber durch Kindererziehung erarbeitet, ohne dass es fir

deren Kosten ein vergleichbares Umlageverfahren gibt. Das musste zu einer fortschreitenden Verar-

mung von Familien fihren (siehe Ka p. 2.1). Folgen waren Geburtenriickgang, Aushéhlung des Sozi-
alsystems und vor allem eine Vernachl  assigung des Kindeswohls.

Heute wird Arbeit im industriellen Sektor  vergleichsweise gut bezahlt, obwohl dieser Sektor wegen
Rationalisierung immer weniger Menschen Arbeit bietet. Gleichzeitig wird soziale Arbeit innerhalb
und aulRerhalb der Familien gar nic  ht oder unzureichend honoriert. Es fehlt nicht am Umfang von
Arbeit, sondern an ihrer sachgerechten finanziellen Bewertung. So hat die profitorientierte Wachs-
tumsideologie soziale Belange verdrangt und Lebensqualitat gemindert.

1 Solange die Alterssicherung einer Generation von deren Kindern zu finanzieren i st, sind auch
die Kinderkosten gemeinsam zu tragen. Die gesetzlichen Umlagesysteme fiir Kinder und fir
Alte missen im Gleichgewicht stehen.

1! Die Ubernahme der Kinderkosten darf die Entscheid ungsfreiheit der Eltern Gber die Verwen-
dung der Mittel und der Art d er Betreuung nicht beeintrachtigen, solange das Kindeswohl
nicht gefahrdet ist.

9 Familiare Fursorgearbeit (Betreuung und Erziehung von Kindern, Pflege von Angehdrigen) ist
mit bisheriger Er werbsarbeit finanziell gleichzustellen.

1 Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist um die Familienarbeit zu erganzen.

4.1.4 Regionalisierung

Auf der ganzen Welt ist es zur Desintegration von Gemeinschaften gekommen, und Menschen seh-
nen sich nach einer Rickkehr  zu regionalen Wirtschaftskreislaufen, bei de  nen wir diejenigen, von de-
nen wir abhangig sind, personlich kennen.

Dartber hinaus setzt die globale Warenproduktion die Regionen in einen Wettbewerb, der eine Ab-
wartsspirale der Léhne und der Umweltauflagen erze ugt. Wenn die Produktion und der  wirtschatftli-
che Austausch regional sind, dann werden auch die Auswirkungen unserer Handlungen auf die Ge-
sellschaft und die Umwelt viel klarer ersichtlich, und das verstéarkt unser angeborenes Mitgefuhl.

Die Internalisierung der Kosten langer Transportwege s tarkt die Wetthewerbsfahigkeit regional er-
zeugter Produkte.

Die vor Ort vorhandenen Gemeing¢ter ( Wasser
ben und missen daher besonderen Schutz und Wertschatzung erfahren.

, Bodensch:



Héhere Energie - und Transportkosten férdern die regionalen Wirtschaftsbeziehungen.

Stadten und Gemeinden, Landkreisen und Bezirken wird wieder erlaubt, mit ihrer Vergabe-
praxis die regionalen Wirtschaftskreislaufe zu starken.

Werden Sozial - und Umweltstandards als elementare Bestandteile von zwischenstaatlichen
Fair-Handelsabkommen ernstgenommen, dann wird das dazu fuhren, dass viele Industrien,

die in den letzten Jahrzehnten in sogenannte Billiglohnlander verlagert wurden, auch an ihren
Absatz méarkten wieder profitabel arbeite n kénnen. Das gilt ebenso fur Landwirtschaft und
Viehzucht.

Nahversorgung mit Gutern und Dienstleistungen aller Art erhoht nicht zuletzt die Krisenfestig-
keit (Resilienz), die in einer Welt mit zunehmenden Unsicherheiten st& rker gefordert sein muss.

4.1.5 Postwac hstumsdkonomie von unten

Staatliche Regulierung und ein Anreizsystem, das 6kologisches Wirtschaften belohnt, sind das eine.
Das andere ist der Bewusstseinswandel bei den Menschen und das Fordern der 6kologischen Bewe-
gung. U ber viele kleine Initiativen vera  nkert sich 6kologisches Bewusstsein und Handeln in einer wach-
senden Bevdlkerungsschicht.

Deshalb unterstiitzen wir bewusst 6kologische und soziale Lebensstile:

f
f

Orientierung an einem fir die Erde tragféahigen persénlichen kol ogischen FufRabdruck
Vermeidung vo n Flugreisen

Leben mdglichst ohne Auto, kleinere Strecken mit dem Fahrrad oder zu Ful3 zurticklegen
Verklrzung der eigenen Erwerbs -Arbeitszeit zu Gunsten ehrenamtlicher Téatigkeit

Konsum von weniger tierischen Produkten, eher regional, saisonal

Produkte mit a nderen teilen, langlebige Produkte bevorzugen

Gebrauchsguter achtsam nutzen und so weit moéglich selbsttatig pflegen und reparieren (Re-
pairCafe)

Nahrungsmittel selbst oder mit anderen anbauen und zubereiten (Transition Town-Bewegung)
Zu einer Bank mit guten  Oko - und Sozialstandards wechseln und Regionalgeld nutzen
Einwegverpackungen meiden

Nicht jedem kurzlebigen Modetrend folgen

Widerstand gegen die Verlockungen der Werbung entwickeln

Politischen Widerstand gegen die Kohle -, Flug- und Agrarindustrie etc. organisieren oder un-
terstltzen



4.2 Wirksame Wirtschaftssteuerung

Jede Marktwirtschaft lebt in dem Ordnungsrahmen, den die Politik ihr setzt. Die politische Steuerung
der Marktwirtschaft geschieht durch die Veranderung dieses Ord nungsrahmens (Kontextsteuerung).

Méchtige Lobbyverbénde und Einzelunternehmen beeinflussen die Regelsetzung auf allen Ebenen.
Es wird Einfluss auf die scheinbar unabhéngige Wissenschaft genommen, die Presse mit Lobbyarbeit
und Druck bearbeitet, die Poli  tik ebenso und nicht zuletzt werden juristische Mittel eingesetzt.

Die Politik muss sich dem auf nationaler wie internationaler Ebene zur Wehr setzen. Unternehmen
kénnen dem ausweichen und dort produzieren lassen, wo Umwelt und Sozialstandards niedrig sin d.
Letztlich missen hohe 6kosoziale Standards weltweit durchgesetzt werden.

Der Ubergang von der bisherigen zu einer enkeltauglichen Wirtschaftsweise muss langfristig so ange-
legt sein, dass er nicht von entsprechenden MaRnhahmen in anderen Landern abhangig ist. Deutsch-
land hat aufgrund seiner Wirtschaftskraft eine besondere Verantwortung.

Die Verfechter einer radikalen Marktwirtschaft dominieren heute Wirtschaftswissenschaft und -politik.
aD&Regulierungo | autet ihre Ker nf otiodatund eingkultur@lerd&ick-di e i s
schritt. Ein besseres Wirtschaftssystem missen wir aber nicht neu erfinden, sondern nur wiederbele-
ben.

4.2.1 Jede Wirtschaft braucht einen Ordnungsrahmen
Ohne die 6kologische Basis gibt es langfristig kein gesellschaftliches und wi rtschaftliches Uberleben.

Ohne soziale Gerechtigkeit gibt es langfristig kein friedliches und gelingendes Miteinander O weder
lokal noch national noch global.

Ohne eine funktionierende Marktwirtschaft gibt es keine ausreichende Versorgung der Bevolkerung
mit materiellen und ideellen Produkten und Dienstleistungen - und keine befriedigende Entfaltung
der menschlichen Kreativitat.

Das Gleichgewicht dieser drei Dimensionen ist seit vielen Jahrzehnten gestort, weil sich im Konfliktfall
immer alles dem Vorrang d er Wirtschaft unterwerfen musste.

Die desastrosen Folgen dieses 6konomischen Primats sind allenthalben sichtbar: in der Uberlastung
aller 6kologischen Systeme; im Raubbau an Bodenschatzen, Flachen, Wasser, Luft; in der globalen
Dominanz der 6konomischen Su per machte USA, EU, Japan und China; in der ungebremsten Sprei-
zung von Einkommen und der schamlosen Zusammenballung von Vermégen.

Den Irrglauben, dass der freie Markt sozusagen automatisch das Gemeinwohl férdert, halten wir fur
gefahrlich.

Die Antwort auf d as inhumane Markt -Chaos ist nicht die Planwirtschaft, sondern eine 6kologisch -
soziale Marktwirtschaft auf der Basis des Ordoliberalismus. Dieser geht davon aus, dass die Markt-

kréfte prinzipiell frei sind, aber durch eine verbindliche staatliche Rahmensetzu ng an gemeinwohl-
verletzenden Handlungen gehindert werden missen. Positiv ausgedruckt: Die politische Rahmenset-

zung muss das gemeinwohlorientierte Verhalten der Marktkrafte herausfordern.

Unverzichtbare Bestandteile der Gemeinwohlsicherung sind neben Arbeit sschutz- und Umweltschutz-
regeln auch die Verhinderung von Monopolen und Oligopolen.



1 Die Rahmenordnung der Wirtschaft ist so zu gestalten, dass 6kologische, soziale und wirt-
schaftliche Nachhaltigkeit gewéhrleistet wird.

1 Eine Wirtschaftnach dem Model | des aWashington Consensuso mit
vollstandigen Deregulierung, einer umfassenden Privatisierung 6ffentlicher Daseinsvorsorge
und eines totalen Freihandels lehnen wir ab. Wir streben stattdessen national, européisch und
weltweit eine 6kologisch -soziale Marktwirtschaft an.

91 Dazu braucht es auf allen Ebenen eine verbindlich -gesetzliche Rahmenordnung, mit der das
soziale und 6kologische Gemeinwohl gesichert werden kann.

1 Okologisch -soziale Marktwirtschaft braucht Transparenz un  d Korruptionshbekampfung, denn
Lenkung kann nur gelingen, wenn erkennbar ist, wer Einfluss nimmt.

4.2.2 Regulierung der Finanzwirtschaft

Immer wieder stirzt unser Finanzsystem in krisenhafte Zustande. Der Finanzsektor hat sich von der Fi-
nanzierung der Realwirtschaft weitgehend verabschiedet und arbeitet sehr umfénglich nach Art von
riesigen Wettbiiros. Wenn die Prozesse nicht mehr beherrschbar sind und Zusammenbriiche drohen,

muss die Allgemeinheit einspringen und das gesamte Finanzsystem aus den Steuerge Idern kleiner
Leute &aretteno.

In welch hohem Maf die internationalen Finanzmarkte miteinander verwoben sind, hat die Finanz -
und Bankenkrise gezeigt, die seit 2007 um sich greift. Es wurden Risiken in Wertpapiere verpackt, wo-

mit die Banken neue Formen der  Geldbeschaffun g fanden. Die Gewinne waren zunachst riesig, aber
noch groRer war die Gier aller, der Banken, der Manager, aber auch der Anleger, noch hohere Ge-

winne zu erzielen.

Spétestens jetzt, da viele Grol3 - aber auch viele Kleinanleger Geld verloren hab en, Banken nur noch
mit staatlicher Hilfe Gberleben kénnen, renommierte Firmen in Gefahr sind, pleite zu gehen, und die

Steuerzahler auf der ganzen Welt zur Kasse gebeten werden, ist es an der Zeit, Regeln fir die inter-
nationalen Finanzmarkte zu schaffen.

Um das Finanzsystem zu stabilisieren, die Verantwortlichkeiten klarzustellen und so das Gemeinwohl
zu stéarken, fordern wir:

1 Trennung der Banken in Kredit - und Investmentinstitute

1 Regulierung des Schatten -Banken -Systems

1 Genaue Regulierung u nd Kontrolle d er Tatigkeit von Spekulationsfonds (z.B. Hedge &Fonds)
{ Strenge Regulierung und Uberwachung der internationalen Kapitalmarkte

1 Schaffung einer européaischen Borsenaufsichtsbehdrde

1 Verbot von Derivaten ohne Grundgeschéafte

1 Erweiterung der Haftung v on Banken bei nicht sorgféltiger oder gar irrefiihrender Anlagebe-
ratung. Anlageberater durfen nicht auf Provisionsbasis arbeiten.

1 Erhebung einer Finanztransaktionssteuer auf alle Finanz - und Borsengeschéfte



4.2.3 Deklarierung des Ressourcenverbrauchs

In den hochi ndustrialisierten Gesellschaften verbrauchen wir ein Mehrfaches dessen an Ressourcen,

was im Sinne einer nachhaltigen Lebens - und Wirtschaftsweise vertretbar wére. Das ist in unserem
Alltag aber nicht unmittelbar erkennbar, weil es bisher keine Verpflichtu ng gibt, den R essourcenver-
brauch (Energie, Wasser, Rohstoffe) fur die einzelnen Produkte und Dienstleistungen anzugeben.

Wirde jeweils ausgewiesen, welchen Ressourcenverbrauch z.B. die konkrete Bahnfahrt, der Stadion-
besuch, die Erdbeeren aus dem Supermar  kt, die Comput ersoftware oder die Pflegedienstleistung
verursachen, dann hatten die Verbraucher neben dem Kaufpreis ein wichtiges 6kologisches Krite-

rium fur ihre Konsumentscheidungen.

1 Alle Hersteller und Anbieter von Waren und Dienstleistungen werden ge setzlich verpflichtet,
den Ressourcenverbrauch der jeweiligen Produkte detailliert auszuweisen. Wo kleine Betriebe
dazu nicht in der Lage sind, unterstiitzen neu zu schaffende staatliche Stellen.

1 Dies hat auf eine Weise zu geschehe n, dass die Konsumenten si ch leicht und ohne Umstande
informieren kdnnen.

4.2.4 Forderung von unternehmerischen Gemeinwohlbilanzen

Derzeit existieren flr Unternehmen kaum Anreize fiir gemeinwohlorientiertes Wirtschaften und es gibt
auch keine verbindlichen Kriter  ien, an denen solches geme inwohlorientiertes Wirtschaften gemessen
werden kénnte.

Einziges Kriterium fur den wirtschaftlichen Erfolg ist immer noch der finanzielle Profit. Zunehmend aber
beginnen einzelne Unternehmen auch, Gemeinwohlbilanzen z.B. nach den Vorgaben der Gemein-
wohl -Okonomie zu erstellen und zu veroffentlichen.

1 Unternehmen, die zusatzlich zur herkdmmlichen, ékonomischen Bilanz eine Gemeinwohlbi-
lanz nach gesetzlich zu definierenden Kriterien aufstellen und dabei Mindestergebniss e erzie-
len, sollen steuerl iche Vorteile geniel3en.

T Al's aGemeKmiwtoenrli eno sind z.B. familienfreunaki-i che /
vitaten, Arbeitsplatzsicherheit, Mitbestimmungs - und Vermdgensbildungsaktivitaten, ethi-
sches Beschaffung smanagement, Arbeitsplatzqualitat und Gleichstellung, 6kologische Ge-
staltung der Produkte und Dienstleistungen zu verstehen.



4.3 Okologisch -soziale Steuerreform

Etwa 2/3 der gesamten Steuer - und Abgabensumme werden in Deutschland vom Faktor Arbeit er-
bracht. Vor allem die Sozialsysteme werden immer noch ganz Uberwiegend Uber Aufschlage auf

den Arbeitslohn finanziert. Obwohl menschliche Arbeit ein wertvolles Gut ist, wird sie durch dieses
Uberholte Abgabensystem massiv behindert: Nicht nur Handwerker und Dienstleister, Pflege - und Be-
treuungseinri cht ungen, sondern auch Bildung und Forsch
von der Besteuerung der menschlichen Arbeit durch Lohn - und Einkommensteuer sowie von den
Sozialabgaben massiv belastet.

Der Verbrauch von natirlichen Ressourcen (Energie, Rohstoffe, Flachen) und die Nutzung von Ge-
meingitern (Wasser, Luft, Funkfrequenzen) werden hingegen kaum oder sehr zurtickhaltend besteu-

ert. Gewinne aus Kapitalanlagen und Vermdgen werden steuerlich sogar stark privilegiert. Eine am
Gemeinwohl orientierte G  esellschaftsordnung braucht ein Steuer - und Abgabensystem, das den
Faktor Arbeit entlastet und stattdessen den Ressourcenverbrauch und die Kapitalertrage besteuert.

4.3.1 Ressourcennutzung besteuern statt Arbeit

Steuern und Abgaben werden bislang in unzureichend em Malf3 nach 6kologischen und arbeitsmarkt-
politischen Notwendigkeiten erhoben. Auch muss unsere Energieversorgung bis zum Jahr 2030 auf
regenerative Energien umgestellt werden.

Wir treten daher fir eine umfassen  de Umweltsteuerreform ein. Arbeitist zu entla  sten und Energie - und
Rohstoffverbrauch sind zu belasten. Damit wird legale Arbeit bezahlbar und Schwarzarbeit weniger
attraktiv. Gleichzeitig entstehen Anreize zur Energieeinsparung. Hohe Preise fur Energie, R ohstoffe und
Schadstoffemissionen gefadhrden ni  cht den Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern setzen Entwick-

lungen zu umweltfreundlichen Produktionsweisen in Gang, die in Zukunft allein konkurrenzféhig sein
werden.

1 Auf den Verbrauch jegli cher nicht erneuerbaren Primarenergie (v.a. Ko hle, Gas, Ol, Atom-
energie) wird eine Steuer erhoben, die jahrlich steigt.

9 Diese Energiesteuer soll aufkommensneutral sein.

I Bei den Privathaushalten wird die Aufkommensneutralitéat durch eine Senkung der Mehrwert-
steuer erreicht. So bleibt die Gesamtbelastung durch Verbrauchssteuern unverandert.

4.3.2 Umsatzsteuerreform
Wahrend Finanztransaktionen an den Borsen ohne Umsatzsteuer abgewickelt werden, bezahlen die
armsten Menschen Tag fur Tag Mehrwertsteuer, wenn si e sich mit dem Lebensnotwendigen versor-

gen mussen. Das Gemeinwohl erfordert eine Reform der Umsatzsteuer mit dem Ziel, den lebensnot-
wendigen Bedarf zu entlasten.

Die Umsatzsteuer muss den Bedirfnissen der Menschen angepasst werden:
0% fur Grundnahrungsmittel, Gesundheit, Bildung, OPNV
1 7% fir weitere Lebensmittel, Blicher

1 19% fur sonstige Produkte und Dienstleistungen



4 .3.3 Finanztransaktionssteuer

Die Finanztransaktions -Steuer, die von dem Okonomie  -Nobelpreistrager James Tobin vorgeschlagen
wurde und deshalb auch Tobin -Steuer genannt wird, ist eine s pezielle Umsatzsteuer auf alle interna-
tionalen Devisengeschéfte.  Sie ist dazu konzipiert, kurzfristige Spekulationen auf Wahrungsschwan-
kungen und andere internationale Devisengeschéfte, die nur minimale n Gewinn einbringen und des-
halb mit sehr grof3en Summen  betrieben werden, weniger profitabel zu machen und damit zu unter-
binden. Der schnellen Ausbreitung von Wahrungskrisen wiirde entgegengewirkt.

Die Finanztransaktions -Steuer wiirde auch das Waschen von ill  egal erwirtschaftetem Geld und die
Steuerflucht erschw eren. Die Hohe kann zwischen 0,05% und 1% schwanken.

Die Finanztransaktions -Steuer musste allerdings weltweit eingeftihrt werden, da sich sonst die Speku-
lanten in ein einziges Land zurlickziehen und von dort aus agieren kénnten. Die eingenommenen

Gelder ware n zur Finanzierung von Entwicklungshilfe oder fir MaRnahmen zum Umweltschutz etwa
im Rahmen des Global Marshall Plans zu verwenden.

91 Deutschland muss sich fiir die i nternationale Einfihrung der Finanztransaktions  -Steuer einset-
zen.

1 Die Einnah men aus der Finanztransaktions -Steuer sollen zur Umsetzung des Global Marshall
Plans eingesetzt werden.

4.3.4 Faire Einkommens -, Vermégens - und Erbschaftssteuer

Die bundesrepublikanische  Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Das hat nicht nur wirt-
schaft liche, sondern auch soziale und politische Konsequenzen, die sich zunehmend auch in der
Etablierung extremer politischer Bewegungen und Parteien zeigen.

Diese Spaltung der Gesellsc haft begann unter der Kanzlerschaft von Helmut Kohl in den 1980er Jah-

ren und verstérkte sich massiv mit den steuer - und sozialpolitischen Entscheidungen der rot  -griinen
Bundesregierung Schrdder/Fischer: Absenkung des Spitzensteuersatzes von 53% auf 42%, Ein fuhrung
der Abgeltungssteuer fur Kapitalertrage, Verzicht auf Erhebung einer Vermdgenssteuer, Verweige-
rung der Einfiihrung einer fairen Erbschaftssteuer, Absenkung des Rentenniveaus, Abschaffung der
Arbeitslosenhilfe im Zusammenhang der Hartz  -1V-Gesetze.

Diese steuer - und sozialpolitischen Weichenstellungen fuhrten zu einer starken Umverteilung von un-
ten nach oben und zu einer Situation, die sozialen Aufstieg kaum mehr zulasst und Abstiegs &ngste in
Kreisen von Facharbeitern und Akademikern nicht unrealistisc h erscheinen l&sst.

Die drei Bundesregierungen unter der Kanzlerschaft von A ngela Merkel haben nichts dazu getan,
die Fehlentscheidungen der Vorgéangerregierungen zuriickzunehmen und deren fatale Folgen ab-
zuwenden.

1 Abbau des Mittelstandsbauc  hes bei der Einkommensteuer
1 Erhohung des Spitzensteuersatzes auf 50 Prozent

T Abschaffung der sog. akalten Progressiono etewch | 2l
ertabellen an die durchschnittliche Einkommensentwicklung

1 Abschaffung der Abgeltungssteuer auf Kapitalertrage. Kapitalertrage missen mindestens
wieder so hoch besteuert  werden wie Erwerbseinkommen.



91 Das Ehegattensplitting wird bis zur Einfiihrung eines sozialversicherungspflichtigen Gehalts fur
die familidare Sorgearbeit beibehalte n, da es die derzeit einzige wirksame gesellschaftliche
Anerkennung dieser unverzichtbaren Leis  tung darstellt. Ein Wegfall wiirde die Wabhlfreiheit des
Lebensstils der Familien weiter einengen.

1 Wirksame Reform der Erbschafts - und Schenkungssteuer zur fairen Besteuerung grofRer Ver-
mdogensibertragungen. Ein Freibetrag von 1 Million Euro fir Ehegatten, Leb enspartner und
Kinder ist zu gewéahren.

1 Wiedereinfiihrung einer Vermogenssteuer auf gro3e Vermogen uber 3 Millionen Euro.

4.3.5 Entschiedene Bekampfung der Steuerflucht

Obwohl inzwischen eine starke Vereinheitlichung des Finanzsystems in der EU besteht, werden Kap i-
taleinkommen (Zinsen, Dividenden u. a.) in den EU  -Landern noch sehr unterschiedlich besteuert. So
gibt es z.B. in Luxemburg keine Kapitalertragssteuer.

Dieser Zustand foérdert Steuerhinterziehung durch Kapitalflucht innerhalb der EU. Es ist nicht hinzuneh-
men, dass sich auf diese Weise Kapitaleinkommen der Besteuerung entziehen kénnen, wahrend Er-
werbseinkommen voll versteuert werden missen.

1 Esist eine EUweite gleich hohe Quellensteuer anzustreben und sicherzustellen, dass Kapital-
einkommen nicht geringer besteuert werden als Erwerbseinkommen.

1 Sogenannte aSteueroaseno sind konsequent auszutrock
1 Auch die derzeit noch legalen K  onstruktionen von international agierenden Konzernen zur
Steuervermeidung sind zu unterbinden. Es muss durchgesetzt werden, dass Gewinne immer

dort zu versteuern sind, wo sie erwirtschaftet werden.

I Es st in dieser Angelegenheit bei allen wichtigen Partner staaten (EU -Staaten, G7, Russland,
China) solidarisches Handeln einzufordern.



4.4 Fairer Handel

Durch die Aushandlung von sogenannten Freihandelsabkommen der zweiten Generation (CETA,
TPP, TTIP, TISA) versuchen die groRen Wirtschafts- und Handelsméachte (USA, EU, China, Japan) der-
zeit, sich einen moglichst gro3en Einfluss auf Welthandel und Weltwirtschaft zu sichern. Kern stuicke
der angestrebten Vereinbarungen sind der Abbau der nichttarifaren Handelshemmnisse, der Inves-
torenschutz und die regulatorische Kooper  ation.

Den von den Befilirwortern erwarteten Vorteilen (geringere Kosten, zusatzliche Arbeitsplatze) stehen

aber grav ierende Nachteile gegeniber, die aus bisherigen Erfahrungen z.B. mit dem nordamerika-
nischen Freihandelsabkommen NAFTA erkennbar sind: Absenku ng von Léhnen und Arbeitnehmer-
rechten, Einfrieren und ggf. Absenkung von Sozial - und Umweltstandards, Einschrankung  der natio-
nalen Souveranitat.

Nicht zuletzt dienen diese Freihandelsabkommen auch dazu, gegentiber Schwellen - und Entwick-
lungslandern weiterhi n die Regeln diktieren zu kdnnen und damit das Macht - und Wohlstandsgefélle
gegenuber unseren Rohstoff - und Nahrung smittellieferanten aufrechtzuerhalten.

1T Sogenannte aFreihandel sabkommeno, die die staatlic
sche Mitbestimmung einschrénken, (CETA/TTIP/TISA) durfen von der Bundes  -republik Deutsch-
land nicht abgeschlossen werd  en. Die ODP fordert stattdessen faire Handelsabkommen, die
auf der Basis der Welthandelsorganisation (WTO) einvernehmlich ausgehandelt werden und
auch den schwéacheren Partnern echte Chancen erdffnen.

T Der aFaire Handel 06 muss zum Ereationajer [daadelgvertnigeaMert er neue
den. Nur Lander, die dkologische und soziale Mindeststandards verbindlich vertraglich aner-
kennen und sich ver pflichten, diese Standards einzuhalten und kontinuierlich zu verbessern,
sollen kinftig als bevorzugte Partner im W elthandel anerkannt werden.

91 Die Vergaberichtlinien auf allen Ebenen sind so zu fassen, dass kinftig die Einhaltung sozialer
und okologischer Mindeststandards zur Voraussetzung fur den Erhalt 6ffentlicher Auftrage
wird.

1 Bindung aller offentlichen Auftrage a n die Bedingung fairer Produktion (ILO 182 etc.)
4.5 Faire Lohne fir alle Beschaftigten

4.5.1 Mindestlohn

Seit 2015 gilt auch in Deutschland ein Mindes tlohn. Der von manchen befiirchtete Verlust von Ar-
beitsplatzen ist nicht eingetreten. Die Hohe des Mindestlohnes von EUR 8,50 wurde von der ODP von
Anfang an flr zu niedrig gehalten, weil damit auch bei 45 Jahren Vollzeiterwerbstatigkeit nicht einmal

eine A ltersrente auf dem Niveau der Grundsicherung zu erreichen ist. Daher setzen wir uns weiterhin
dafir ein, den Mindes tlohn auf ein Niveau zu erhdhen, der ein menschenwirdiges Auskommen er-
moglicht.

91 Der Mindestlohn ist kurzfristig auf 12 Euro zu erhdhen und dann jahrlich an die Entwicklung der
Lebenshaltungskosten anzupassen.

1 Unbefristete Arbeitsverhaltnis se dirfen durch befristete Arbeitsvertrage und Leiharbeit nicht
ausgehebelt werden.



4.5.2 Begrenzung der Lohnspreizung

Von den 1990er Jahren a n hat die Lohnspreizung in Deutschland rasant zugenommen. Dadurch ver-
schieben sich mittelfristig auch die Vermégensverte ilung und die Bildungs - und Aufstiegschancen. In
der Folge werden der gesellschaftliche Zusammenhalt und der soziale Frieden gefahrdet.

Geht man davon aus, dass das Einkommen aus einer Vollzeitstelle auch bei der am niedrigsten ent-
lohnten Tatigkeit ausreic hen muss, einen Menschen und ggf. seine Kinder angemessen zu ernéhren,
dann sollte das 12 -fache dieses Einkommens in jedem Fall ausreich  en, auch die am hdchsten quali-
fizierten Fach - und Fuhrungskréfte angemessen zu entlohnen. Dieses Verhaltnis entspricht a uch etwa
der Lohnspreizung im Offentlichen Dienst zwischen ungelernten Hilfskraften und dem Bundesprési-
denten.

Wichtig ist, dass mit die sem Konzept keine generelle Lohnhdhengrenze festgelegt wird. Es ist jedem
Unternehmen freigestellt, héhere Spitzenléhne zu zahlen, aber es muss dann auch das Lohnniveau
insgesamt erhéhen.

1 Esistdurch Bundesgesetz festzulegen, dassin ein  und demselben Unternehmen das Verhaltnis
der hdchsten Vergutung zur niedrigsten 08 bezogen auf einen Vollzeitarbeitsplatz 8 nicht mehr
als 12:1 betragen darf.

4.6 Gemeingiuter zum Wohl von Mensch und Natur schiitzen

Die ebenso fundamentalen wie begrenzten Giiter B oden, Wasser, Luft missen umfassend als Ge-
meingiter behandelt und geschitzt werden. Wasser und Luft dirfen nicht in Priv ateigentum sein,
gleiches gilt fir Bodenschéatze und Funkfrequenzen. Die Nutzung dieser Gemeingiter muss gemein-

wohl - und zukunftsorientie rt reguliert werden.

Insbesondere die Art der Boden - und Wassernutzung soll nicht mehr allein von den Nutzungsinteres-
sen (Land - und Forstwirtschaft, Besiedelung, Gewerbe, Verkehrswegebau) der jeweiligen Eigentiimer
bestimmt werden, denn sie beeinflusst ganz mafgeblich unser aller Leben & und das unserer Kinder
und Kindeskinder. Klimawandel, Bodenerosion, Flachenfral3, Artensc hwund, Trinkwasserbelastung,
Grundwasserabsenkung, Uberschwemmungen u.a.m. werden ganz entscheidend auch von der Art

der Bodennutzung mi t beeinflusst.

Auch die wesentlichen Bereiche der 6ffentlichen Daseinsvorsorge (Bildung, Bahn, Post, Telekommu-
nikation, Internet, offentlicher Verkehr, Wasser, Gas, Strom) erfordern klare staatliche Regulierung.

1 Bund, Lander und Gemeinden  missen die Nutzung dieser Gemeinguter stéarker regulieren

kénnen. Sofern sie Nutzungsrechte vergeben, missen diese zeitli ch begrenzt bzw. kiindbar
sein und mit gemeinwohlorientierten und 6kologischen Rahmenbedingungen ausgestattet
sein.

1 Angesichts der elemen taren Bedeutung von Grund und Boden fir jedwedes Wirtschaften
und angesichts der weltweit rasant zunehmenden Konzentrati on des Eigentums an Grund
und Boden auf immer weniger Akteure (Landgrabbing) ist das Bodenrecht zur Verhinderung
von Landgrabbing zu ref  ormieren.

91 Die derzeit geltende Steuerbefreiung fur Ertrdge aus Grundstiicksgeschéaften nach einer Hal-
tedauer von 10 Jahren st abzuschaffen.

1 Steigerungen des Bodenwerts, die ohne besonderen Arbeits - oder Kapitalaufwand des Ei-
gentumers entstehen, sind fur die  Allgemeinheit nutzbar zu machen.



Das am 9.3.2017 vom Deutschen Bundestag beschlossene, bis zum 31.12.2019 befristete be-
schleunigte Bebauungsplanverfahren fir kleine Gebiete im AuRenbereich (8 13b BauGB) ist
zurtiickzunehmen.

Die Grundsteuer B (fir bebaute u  nd bebaubare Grundstiicke) ist in eine Bodensteuer umzu-

wandeln, um das Nutzungsinteresse flur brachliegende innerértlicher Liegenschaften zu stei-
gern und das Interesse an Neuausweisung von neuen Wohn - und Gewerbegebieten zu min-
dern.

Das Grundsticksverkehrsge setz ist so zu gestalten, dass landwirtschaftlich genutzte Flachen
nicht von externen, nichtagrarischen Investoren zur K apitalanlage aufgekauft werden kon-
nen. Bisher genutzte Umgehungsstrategien (z.B. durch Parzellierung, Ubertragung von Ge-
schéftsanteilen, Aushebeln von Vorkaufsrechten mittels Verknupfung mit Waldflachen oder
mittels vorab geschlossener Pachtvertrage) sind zu unterbinden.

4.7 Fur eine Welt in Balance: der Global Marshall Plan

Es ist 6kologisch unmdglich, dass alle mehr als 7 Milliarden Menschen , die derzeit auf der Erde leben,

Ressourcen im selben Ausmalf verbrauchen wie wir heute u.a. in Europa und Nordamerika.

weniger ist es moglich, dieses Niveau des Verbrauchs auf zukiinftige Generationen auszuweiten. Die
einzige Alternative ist eine  nachhaltige Entwicklung weltweit.

Die Global Marshall Plan Initiative hat ein durchflihrbares, finanzierbares Modell fir ein friedliches und

gerechtes Zusammenleben der Vélker in einer lebenswerten Welt entwickelt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA im Rahmen des Marshallplans Westeuropa Aufbauhilfe

geleistet, die zu unserem heutigen Wohlistand in Deutschland entscheid end beigetragen hat. Mit
einem globalen Marshallplan sollen weltweit die Armut Gberwunden, die Umwelt geschiitzt, demo-
kratische Gesellschaftsordnungen  etabliert werden. Grundlage ist eine weltweite 6kologisch -soziale
Marktwirtschaft.

Der Global Marshall Pla n verfolgt funf Kernziele:

1.

4.

5.

Umsetzung der Ziele nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGSs), die
eine aTransformationdo unserer Welt gem2@C der
streben.

Erreichung des 0,7% -Ziels und fur Entwicklu ng erforderliche zusatzliche Mittel verfigbar ma-
chen!

Faire Besteuerung gl obaler Wertschopfung als Finanzierungsbasis.
Forderung einer weltweiten o6kologisch  -sozialen Marktwirtschatft.

Faire globale Entwicklungspartnerschatft.

Um diese Ziele zu erreichen, sin d neue Finanzierungsquellen zu erschlieRen. Dafiir fordert die ODP die
Besteuerung globaler Finanztransaktionen (Tobin -St euer ) und-Adgabade(Ahgabe auf
grenziberschreitenden Handel).

Eine Terra-Abgabe von 0,5% wurde die Produkte kaum verteuern , ware aber ein Anfang fur einen
fairen Welthandel und ein gerechtes Welt -Steuersystem. Nicht alle Firmen kdnnen sich namlich an
der Globalisierung beteiligen. Manche sind z.B. aufgrund ihrer Produkte auf bestimmte Regionen an-
gewiesen. Diejenigen jedoch, d ie global agieren, verschaffen sich Wettbewerbsvorteile, indem sie
sich na tionalen Standards und Steuerpflichten entziehen.

Friihere Fehler beim Einsatz von Entwicklungshilfe sind zu vermeiden. Es mussen kurzsichtige wirtschaft-
liche und machtpolitische Inte  ressen sowohl in den Geber - als auch in den Nehmerlandern

Noch viel

Agenda



ausgeschaltet we rden. Korruption ist zu bekampfen, Subsidiaritat zu achten.

Vor allem soll auf eine 6ffentliche Ausschreibung der Programme unter Nichtregierungs -organisatio-
nen Wert gelegt werden. D amit wird eine gesunde Konkurrenz geférdert und die Mittel werden nach
der besten Kosten -Nutzen -Relation eingesetzt.

Vorrangig sollen Projekte gefordert werden, die die unternehmerische Aktivitat der Menschen vor Ort
unterstitzen (z.B. mit Krediten, vor al lem Kleinkrediten). Wissen und Fertigkeiten sollen an eine még-
lichst grof3e Zahl von Einheimischen und nicht an eine kleine Elite vermittelt werden. Hilfe zur Selbsthilfe
ist die Devise.

Umweltschutz kann in den Entwicklungslandern nur dann verlangt werden, wenn gleichzeitig die Ar-
mut gelindert wird. Denn wer um das Uberleben kam pft, sieht in erster Linie sich und seine Familie
und nicht die Umwelt.

Manche Entwicklungslander haben nur deshalb wirtschaftliche Vorteile, weil der Umweltschutz dort

keine Rolle spielt. Es sollen deshalb zwar Projekte geférdert werden, die Wohlstand bri ngen, im Ge-
genzug wird aber verlangt, dass dkologische und demokratische Standards eingehalten werden wie

die des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) und die Kernstandards der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO).

Mit dem Global Marshall Pla n soll die Idee einer Welt in Balance verwirklicht werden. Die ODP ist der
Global Marshall Plan Initiative beigetreten und setzt sich fir die politische Umsetzung des Plans ein.
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5.1 Einfluss begrenzen ¢ Politik und Wirtschaft trennen

Demokratie lebt von Mitarbeit, Einmischung und Kontrolle durch alle Akteure einer Gesellschatft.

Aufgrund der Eingebundenheit Deutschlands in internationale Vertragswerke sinkt der nationale
Handlungsspielraum zunehmend. Die Fachleute auf der internationalen Bihne sind die Vertreter der
globalen, das Finanzkapital der Weltinden H  &nden haltenden Multiplayer.

Durch den Mangel an Wissen und Koope rationsfahigkeit haben die Bevolkerungen schleichend die
Macht an die (einfluss)reichen Gruppen unterschiedlichster Lobbys abgegeben. Letztere werden in-
zwischen von demokratischen Vertretern hochoffiziell fir das politische Tagesgeschéft bis hin zur Ge-
setzgebung um Mithilfe gebeten. Oder deren vorgelegte Gesetzesvorschlage werden nur noch ab-
geandert und durchgewinkt.

In der Verflechtung von Politik und Wirtschaft sieht die ODP ernst zu nehmend e Gefahren fir die
Demokratie und fiir das Gemeinwohl. Durch Berat ervertrage, Aufsichtsratsposten und Firmenspen-
den sind politische Mandatstrager heute vielfach méchtigen Gruppen und deren eigennutzigen In-
teressen verpflichtet. Darunter leiden Glaubwurdigke it, Sachorientierung und Zukunftsfahigkeit aller
demokratischen | nstitutionen. Ohnmacht und Arger der sind Vielen sind gestiegen. Und das global.

Um demokratisch -politische Willensbildung wieder wirkungsvoll und damit fir mehr Menschen att rak-
tiv zu machen, tritt die ODP fiir folgende Ziele ein:

Politik muss sich dem Gemeinwonhl verpflichten. Die nationale Politik hat im Interesse ihrer Blrger daftr
Sorge zu tragen, dass die im Folgenden genannten Punkte auf allen Ebenen und in allen Bereichen
umgesetzt werden.
9 Nur ein sofortiger Ausstieg aus den noch nicht abgeschlossenen WTO -Verhandlungsrunden
zur Deregulierung und Privatisierung samtlicher Markte ermoglicht Uberhaupt erst den Erhalt
eines sozialen Staates. Kein TTIP, CETA, TISA!

Entsprechend sind sdmtliche WTO - und EU-Vertrage auf ihre partielle Kindbarke it hin juristisch zu pri-
fen, um folgende Interessen durchzusetzen:

1 sofortiges Ende jeglicher Public Private Partnership  -Vergabeverfahren,

1 sofortigen Stopp weiterer Privatisierungen und Deregu lierungen,

f  Anderung des Stiftungsrechts,

1 Kindigung samtlicher Ber atervertrage mit privatwirtschaftlich getragenen Think Tanks,
9 Verbot der nicht -6ffentlichen Beratung mit ausgewahlten Lobbyisten,

! zwangsweise Wiederherstellung der  Offentlichkeit in allen teil -6ffentlichen Vergabeverfah-
rung unter Anderung des Gesetzes zum  Schutz personenbezogener Daten,

1 Wiederaufnahme samtlicher ehemals o6ffentlicher Guter und Dienstleistungen wie Bildung,
Bahn, Post, Telekommunikation, 6ffentlicher V. er ke hr Wasser, Gas, Str om,
staatliche Verwaltungsbehdrden, die in einem Kooperationsteam die Belange samtlicher In-
teressengruppen der Gesellschaft eigenstandig zu beriicksichtigen hat,

1 Verpflichtung aller politischen Mandats - und Entsche idungstrager, auf jegliche Vorteilsnahme
im Amt zu verzichten,

1 Verbot, neben einem politisch en Amt Aufsichtsrats - oder sonstige, wirtschaftliche



Interessenvertretung ermdglichenden Posten innezuhaben, soweit sich das Unternehmen
nicht mehrheitlich in 6ffen  tlicher Hand befindet,

1 sowie gezielte Gesetzgebung, die VerstéRe gegen die vorgenannten Prin zipien unter Strafe
stellt.

Um Politik und Wirtschaft strikt voneinander zu trennen und um Interessenkonflikte zu vermeiden, for-
dern wir:

1 Trennung von politischem M andat und wirtschaftlicher Interessenvertretung. Abgeordnete
und Minister diirfen keine bezah Iten Aufsichtsratsposten bernehmen.

1 Einfihrung eines verpflichtenden Lobbyregisters auf Europa - und Bundesebene.

1 Einfuhrung von Anti -Korruptions -Beauftragten in al len Behorden.

5.2 Parteien - und Politikerfinanzierung neu regeln

Die Verschleierung von Parteisp enden durch Stickelung und durch vielfaltige Kaschierung (Sponso-

ring, Anzeigen in Veroffentlichungen, Infostanden auf Parteitagen) sowie die verdeckte Finanzierung

Uber Fraktionskassen und parteinahe Stiftungen machen eine Neuregelung der Parteienfinanzier ung
zwingend erforderlich. Wir brauchen auch hier transparente Strukturen.

Die ODP hat sich verpflichtet, Firmenspenden grundsatzlich nicht anzunehmen. Nur so kann Politik
unabhéngig bleiben und dem Gemeinwohl dienen.

Das Volk kann sich kaum durch Volksver treter repréasentiert fihlen, die sich durch Sonderrechte tber
das Volk stellen. Die Vergutung der Volksvertreter muss ihren Aufgaben angemessen sein und ihre
Unabha ngigkeit sichern. Unbegriindete Privilegien wie der Verzicht auf Einzelnachweise bei Auf-
wands entschadigungen aber sind zu streichen.

1 Spenden von Firmen und Grofl3organisationen an politische Parteien und Wahler -vereinigun-
gen sind zu verbieten, um diese subtile Beeinflussung von Parteien zu verhindern.

1 Solange Spenden von juristische n Personen nicht verboten sind, muss die 50.000 -Euro-Grenze
der Pflicht zur unverziglichen Anzeige und Veréffentlichung auf 10.000 Euro abgesenkt wer-
den.

1 Spenden von natirlichen Personen an Parteien sind auf 50 000 Euro pro Jahr zu begrenzen.

1 Zuwendungenv on Sachmitteln und Dienstleistungen sind in den Rechenschaftsberichten der
Parteien entsprechend ihrem Verkehrswert auszuweisen und den Regelungen des Part eien-
gesetzes fur Zuwendungen zu unterwerfen.

1T Die Position asonstige Ei nn a hrioden darf hight weierrder Rex-c hen s c h
schleierung unrechtmafiger Parteieinnahmen dienen. Daher sollen kinftig alle Einnahmen
ab einem Betrag von 500 Euro in den  Rechenschaftsberichten einzeln mit ihrer Herkunft auf-
gef ¢hrt werden. Di e Posintdoi odnaras o nnsstgiegsea nBi mn achhme me h
samteinnahmen einer Partei ausmachen.

1 Kdinftig soll der Bundesrechnungshof dariber wachen, dass die Parteien die gesetzlichen Fi-
nanzierungsvorschriften einhalten. Er soll hierzu die gleichen Kompetenzen zur unangeme Ide-
ten Akteneinsicht wie die Steuerfahndung haben und aufgedeckte Verstd3e zur Anklage
bringen kénnen.

1 Esisteine klare Trennungslinie zwisc hen den parteinahen Stiftungen und ihren Mutterparteien



zu ziehen, so dass die Stiftungen nicht als indirekte staat  liche Finanzierungsquelle der Parteien
dienen kdénnen. Nur unter dieser Bedingung ist eine (reduzierte) 6ffentliche Férderung der Stif-
tungen w eiterhin akzeptabel.

1 Spenden an Abgeordnete missen kinftig unzulassig sein, damit die Unabhéangigkeit der Ab-
geordnet en in jedem Fall gewahrt bleibt.

1 Vergitungen fir gewahlte Reprasentanten (Abgeordnetendiaten, Aufwands -entschadigun-
gen, Zuschisse an Fraktion en usw.) dirfen nur entsprechend der allgemeinen Einkommens-
entwicklung geandert werden. Zu erstattende Auslagen sin d wie allgemein Ublich zu belegen.
Das Recht auf Berufsaustibung ist zu wahren, die Einklinfte daraus mussen verdéffentlicht wer-
den.

1 Die Gehélte r der Regierungsmitglieder sollen am Ende der Wahlperiode im 6ffentlichen Ge-
setzgebungsverfahren fiir die ganze folg  ende Periode festgelegt werden. Weitere Einkom-
mensteile wie steuerfreie Dienstaufwendungspauschalen, Diaten und steuerfreie Kostenpau-
schalen aus einem parallelen Abgeordnetenmandat sind ersatzlos zu streichen. Das staatli-
che Ubergangsgeld ist auf héchstens ein Jahr bzw. die Dauer einer gesetzlichen Karenzzeit
Zu begrenzen.

1 Die Mehrfach - und Uberversorgung (Ubergangsgelder) von Politikern, die a us der aktiven Ar-

beit ausgeschieden sind, ist zu beschneiden. Die Altersversorgung ist Uber die Gesetzliche
Rentenv ersicherung zu regeln.

5.3 Demokratische Rechte ausbauen und schitzen

Menschen interessieren sich umso mehr fir Politik, je mehr sie daran bete iligt werden, ernst genom-
men werden und ihre Lebensbelange einbringen kénnen.

In einer Zeit, da die etablierten Par teien das Vertrauen der meisten Blrger verloren haben, sind un-
bedingt weitere demokratische Mitwirkungsrechte notwendig. Echte Demokratie ver leiht allen Inte-
ressengruppen eine Stimme. Auch denen, die sich keine Macht erkaufen kénnen.

Die ODP fordert demokr atische Rechte, die das Volk zum wirklichen Souverdan machen. Und nur das

volle demokratische Selbstbestimmungsrecht aller Biirger garantiert e in demokratisches Gemeinwe-
sen.
Politik muss Mitbestimmung aktiv ermoglichen! Demokratie ist laut u nserem Grundgesetz Grundlage

unseres Staates und muss eingeraumt, nicht erkdmpft werden. Deswegen mussen politische Gremien
darauf hin arbeit en, Moglichkeiten direkt -demokratischer Mitbestimmung zu schaffen und sie von
sich aus herstellen.

9 Direkte Demokrat ie auf Bundesebene ist wie folgt zu erméglichen:

o Volksinitiative: Mit 100.000 Unterschriften kann dem Bundestag ein Gesetzentwurf vor-
gelegt w erden.

o Volksbegehren: Lehnt der Bundestag die Volksinitiative ab, kann ein Volksbegehren
eingeleitet werden. Fir de ssen Erfolg missen in neun Monaten eine Million Unterschrif-
ten zusammenkommen, bei grundgesetzandernden Volksbegehren 1,5 Millionen. Im
Ansch luss folgt der Volksentscheid.

o Volksentscheid: Hier entscheidet - wie bei Wahlen - die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Jeder Haushalt bekommt im Vorfeld eine Abstimmungsbroschiire mit wich-
tigen Informationen und allen Pro - und Kontra -Argumenten.



0 Zusatzlich sollen die Burgerinnen und Burger die Mdglichkeit haben, einen Volksent-
scheid gegen Beschliisse des Bundestages ei  nzuleiten (fakultatives Referendum).

0 Die o.a. erforderlichen Unterschriften missen in offener Sammlung gesammelt werden
dirfen, d.h. nichtau sschlie3lich durch Eintrag auf der Stadt - oder Gemeindebehdrde.

1 Volksentscheide mussen prinzipiell auch dann zulass ig sein, wenn sie Auswirkungen auf den
Haushalt haben.

1 Statt Vorabsprachen und machtpolitischer Vorgaben der Parteien bei der Wahl des Bundes-
prasidenten / der Bundesprasidentin fordern wir die Direktwahl.

1 Die Amtszeit des Bundeskanzlers / der Bundeskanzler in ist auf maximal zehn Jahre (zwei Legis-
laturperioden) zu begrenzen.

1 Die gleichzeitige Tatigkeit in Parlamenten und Regierungen muss ausgesc hlossen werden,
ebenso die gleichzeitige Wahrnehmung von politischen Mandaten und Funktionen in Wirt-
schaftsunterneh men oder -verbanden, sofern es sich nicht um eine Weiterfihrung der bishe-
rigen Berufstétigkeit handelt.

1 Zur Vermeidung von Wahlbeeinflussunge n sind Publikationen von Wahlumfragen und -prog-
nosen im Zeitraum von sechs Wochen vor Wahlen zu verbieten (wie z.B. in England und in
Frankreich).

1 Weil Wahlprognosen das Wahlerverhalten stark beeinflussen kénnen, sollen die Umfrageinsti-
tute verpflichtet we rden, bei der Verdtffentlichung von Wahlumfragen die von ihnen verwen-
deten Methoden detailliert offenzulegen.

1 Das Informationsfreiheitsgesetz ist so zu andern, dass es auch Lander und Gemeinden ver-
pflichtet, entsprechende Regelungen fir ihren Bereich zu erl assen. Es muss das Recht der Biir-
gerinnen und Burger auf Einsicht in nicht personenbezogene Akten zu niedrigen Gebuh ren
gewahrleisten und die Informationspflicht der Behdrden regeln.

1 Das Grundgesetz ist so zu andern, dass der Bundestag bei Waffenexporten ein Kontrollrecht
gegenuber dem Bundessicherheitsrat hat.

5.4 Wabhlrecht reformieren

Das pluralistisch orientierte Verhalt niswahlrecht bei Bundes - und Landtagswahlen ist zu stéarken, weil
es am demokratischsten ist und neue politische Bewegungen z ulasst. Ziel sollte die mdglichst propor-
tionale Verteilung von Mandaten sein sowie ein moglichst gleiches Wahlrecht fur alle Mensche n.

T Sperrklauseln sind abzuschaffen. Di e Maosleanochvertei
verwendet wird - durch weniger verzerrende Verfahren ersetzt werden.

9 Dort, wo noch Sperrklauseln existieren, muss die Option einer Ersatzstimme einge fUhrt werden,
um die vom Grundgesetz geforderte Gleichheit der Wahl herzustellen. Bei der Ersatzstimme
kann der Wahler mitte Is einer Nummerierung der Parteien auf dem Stimmzettel festlegen, wel-
cher anderen Partei seine Stimme zufallen soll, falls die von i hm bevorzugte Partei an der
Sperrklausel scheitert.

1 Dort, wo keine Sperrklausel existiert und folglich auch keine Ersatzstim me erforderlich ist, sollte
den Wahlerinnen und Wahlern die Mdglichkeit geboten werden, auf dem Stimmzettel be-
stimmte Kandidatinnen  und Kandidaten zu bevorzugen. Diese sogenannten offenen Listen
kénnen ggf. mit der Moglichkeit zum Kumulieren und Panaschier en kombiniert werden.



1 Minderjahrige im Alter von 14 bis 18 Jahren kénnen sich auf Antrag bis sechs Wochen vor der
Wabhl in die Wahler listen eintragen lassen und sind dann wahlberechtigt. Die Zustimmung der
Sorgeberechtigten ist dazu nicht erforderlich.

1 Die ODP setzt sich dariiber hinaus fiir die Einfiihrung eines allgemeinen Wabhlrechts ein, das
allen Staatsangehdorigen ab Geburt zuteil wird

5.5 Biurgerinnen und Birger vor Kriminalitdt und Korruption schitzen

Es gehort zu den urspriinglichen und zentralen Aufgaben de s Staates, die Sicherheit seiner Biirgerin-
nen und Burger zu gewahrleisten. Er hat das Gewaltmonopol. Er muss wirksam die Kriminalitat be-
kampfen . Insbhesondere im Bereich Menschenhandel und Zwangsprostitution besteht erhéhter Hand-
lungsbedarf. Die Freiheit der Person - eine der wichtigsten Verfassungsideen der Neuzeit - wird dort
verfallen, wo Angst um Leben, Wiirde, Gesundheit und Eigentum die Menschen einschiichtert. Ne-
ben einer wertorientierten Erziehung in Familie und Schule, neben einer aktiven Sozialpolitik , die der
materiellen und sozialen Verwahrlosung vorbeugt, ist deshalb auch eine gezielte Politik der Kriminali-
tatsbekampfung erforde  rlich.

1 Um die organisierte Kriminalitdt einzuddmmen, missen Polizei und Staatsanwaltschaft vor al-
lem Einblick und Zugriff auf die Finanzaktionen der Tatergruppen haben. Wichtig ist ein um-
fassendes Zeugenschutzprogramm, damit das Eindringen der Ermittler in die Strukturen der
Organisationen gelingt. Zunehmende Korrumpierung und Infiltration von Politik, Wirtsch aft
und Verwaltung erleichtern die Ausbreitung der organisierten Kriminalitat. Dem muss durch
geeignete MaRnahmen - wie Abschopfung i llegaler Gewinne, konsequenter Ausschluss von
Unternehmen, die Bestechungsgelder zahlen, von 6ffentlichen Auftragen und Ein setzung von
Antikorruptionsbeauftragten - entgegengewirkt werden.

1 Die Kronzeugenregelung muss auf die Bekampfung der gesellschaftszer setzenden Korruption
ausgedehnt werden.

1 Um die individuelle Gewaltkriminalitdt einzudammen, muss die friedliche Bewaltigung von
Konflikten das vorherrschende und intensiv gelibte Verhaltensmodell werden - in den Medien,
in der Schule, in der Familie und ebe nso in der Politik. Parallel dazu sind jedoch schwere Straf-
taten bei Anwendung korperlicher Gewalt (Vergewaltigung, Mord, s chwere Korperverlet-
zung, sexueller Missbrauch) strikt und zlgig zu verfolgen.

1 Das schwedische Modell der Prostitutionsgesetzgebung, w elches die Inanspruchnahme se-
xueller Dienste gegen Bezahlung unter Strafe stellt, ist einzufihren. Prostituierte selbst sin d nicht
zu bestrafen.

1 Gewalt durch Fundamentalisten, Links -oder Rechtsextremisten muss mit
gegnet werden. Die Just iz muss personell so gut ausgestattet werden, dass die Tater schnell
verurteilt werden kénnen.

1 Die so genannte Alltagskrimi nal i t2t muss durch &l okale Sicherhei-
Kommunen gemacht und in die Verantwortung aller gegeben werden.

1 Die Wah rnehmung von Unrecht muss geschérft, selbstsicheres, Schaden minderndes Verhal-
ten muss gestarkt werden. Auch bei sogenannte n Bagatelldelikten ist die schnelle Verurtei-
lung und Bestrafung des Téters wichtig, damit das Verfahren erzieherische Wirkung hat.

1 Die zunehmende Beschaffungskriminalitat kann nur durch arztlich kontrollierte Abgabe harter
Drogen (und Ersatzstoffe, z.B. Me thadon) an die schwer Suchtkranken eingeddmmt werden.
So wird dem Dealer die Gewinnmgglichkeit genommen und dem schwer Suchtkranken e in
Weg aus der Kriminalitéat und in die Therapie ermdglicht. Gleichzeitig werden die Birger damit
vor der Beschaffungskrimin alitét geschitzt. Die Freigabe von sogenannten weichen Drogen



lehnen wir ab.

1 Zur Pflege der inneren Sicherheit gehért auch die konseq uente Bekampfung aggressiver und
gefahrlicher Verhaltensweisen im StraBenverkehr, insbesondere durch ein Fahrverbot als Re-
gelstrafe bei groben Geschwindigkeits - und Abstandsversté3en.

1 Wir setzen uns konsequent fur die Opfer von Straftaten ein, z.B. durch v erstarkten Tater -Opfer -
Ausgleich und die Einfiihrung eines Opfer  -Anwaltes, um die rechtliche Stellung der Gescha-
digten zu st @rken und den Opfern zuséatzliche Sorgen und schmerzliche Erfahrungen vor Ge-
richt zu ersparen.

1 Eine freiheitliche Demokratie darf nich  t zulassen, dass religiése Gefiihle, z.B. von Juden, Chris-
ten und Muslimen unter dem Deckmantel von Meinungs - und kinstleris cher Freiheit, absicht-
lich erheblich verletzt werden kdnnen. Deshalb halten wir einen besseren Schutz religidser
Empfindungen fur nét ig. Die grobe Beschimpfung und Verhéhnung von Bekenntnissen, Reli-
gionsgemeinschaften und Weltanschauungs -Vereinigungen darf  nicht nur wie bisher (vgl. 8§
166 StGB) zu ahnden sein, wenn sie geeignet ist, den 6ffentlichen Frieden zu stéren. Auch §

130 StGB (Volksverhetzung) ist bei diesen Delikten konsequenter anzuwenden.

1 Die ODP unterstiitzt eine realistische und moderne Sicherheitspolitik. Das Gewaltmonopol des
Staates erkennen wir ohne Vorbehalt an. Das Verbot terroristischer Vereinigungen muss kon-
sequent um gesetzt werden, unabhéngig ob rechter, linker oder religioser Ges innung.
Es dirfen in Deutschland keine No  -Go -Gebiete geduldet werden, in der das Gewaltmonopol
des deutschen Staates nicht durchgesetzt werden kann. Zur Verhinderung solcher Gebiete
ist die Polizei entsprechend personell und materiell auszuriisten.

5.6 Medien - und Netzpolitik

Seichte Angebote, zynische Gewaltfilme, Pornographie, Verlust der Informationsqualitat und -vielfalt,
Uberforderung vor allem vieler Kinder durch Dauerberieselung und eine st andige Beeinflussung durch
Konsumwerbung: So stellen sich groBe T eile unserer TV- und Medienlandschaft dar. Das ist nicht die
erhoffte Vielfalt, die uns bei der Einfiihrung des Privatfernsehens versprochen wurde.

Wir setzen dieser Spirale der Niveausenkung eine Medienpolitik mit klarer Werteorientierung entge-
gen: Die geg ebenen gesetzlichen Mdglichkeiten mussen ausgeschopft, notfalls die Gesetze ver-
scharft werden. Ein hemmungsloser Marktliberalismus im Mediensektor geht auf Kosten der seelischen
Gesundheit vo n Kindern und Erwachsenen.

Die Wirde des Menschen muss auch und g  erade in den Medien gewabhrt bleiben.

5.6.1 Offentlich -rechtlicher Rundfunk

Die vom offentlich -rechtlichen Rundfunk urspriinglich geforderte Bildungs - und Wertevermittlung fin-
det zu wenig statt. Send ungen, die Wertvorstellungen, Umgangsformen, Achtung der Menschen-
wirde und Wissen vermitteln, werden stattdessen bewusst reduziert, konform zu den aktuellen Markt -
und Wirtschaftsanspriichen.

91 Der urspriinglich angelegte Bildungsauftrag muss wieder verstarkt wahrgenommen werden.

1 Es ist wieder ein stabile s Fernseh- und Rundfunksystem, unabhéngig von Quotenkalkil und
Werbeeinnahmen, anzustreben.

91 Die im Rundfunkstaatsvertrag von 2010 (mit der letzten Novellierung vom 01.01.2016) definier-
ten Bestimmungen beziiglich Werbung und Sponsoring im 6ffentlich -rechtlic hen Medienbe-
reich, vor allem in Hinblick auf Kindersendungen (Gesetz fiir den Jugendmedienschutz) und



Sendungen in den aDritten Programmeno, m¢gssen rigor

5.6.2 Jugendschutz

Inter net, soziale Netzwerke und Spiel - und Unterhaltungssoftware pragen in hohem Maf3 unsere pri-
vate, schulische und berufliche Umgebung. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen sind Freizeitge-
staltung und Bildungsbeschaffung auf3erhalb dieser digitalen Mdoglichkei ten sehr zuruckgedrangt
worden.

Vom De utschen Kulturrat wurden Computer - und Konsolenspiele 2008 als Kulturgut anerkannt, ohne
jedoch eine Differenzierung zwischen den Auspragungen der Programme und den daraus resultie-
renden Gefahrdungen fiir die einzelnen Altersklassen zu treffen.

Da die geset zlichen Vorgaben in dieser Hinsicht zu nachlassig gehandhabt werden, muss eine ver-
starkte Kontrolle der Nutzung sowohl innerhalb der schulischen als auch der elterlichen Kompetenz
erfolgen. Dazu muss jedoch eine eindeu  tige Klassifizierung von verwendeter S  oftware vorgenommen
werden und mit gesetzlich vorgeschriebener Kontrolle in genau abgegrenzten Stufen erfolgen.

Das Vermitteln von Bildungsinhalten in der Schule Uber digitale Plattformen darf erst erfolgen, wenn

die Schiler eingehend Uber die Verwendungsm Oglichkeiten und daraus resultierende Gefahren un-
terrichtet worden sind. Gerade durch die unkontrollierte Verwendung von Weblogs und Video -
Tauschborsen sowie frei verfigbaren E  -Learning -Plattformen kénnen grundlegende Gefahrenpoten-
ziale nur bedingt erkannt  und dementsprechend auch nicht verhindert werden.

9 Starkung der Medienkompetenz als generelle padagogische Aufgabe in allen Schulen und
Bildungseinrichtungen.

1 Beschrankung und Kontrolle der zugelassene n Software - und Medienausstattung sowo  hl im
freizeit- wie unterrichtstechnischen Umfeld

1 Potenziell gefahrdende Computer - und Konsolenspiele sowie Internetinhalte auf in Schulen
genutzten -Geraten sind zu sperren ; bzw. von Festplatten zu lI6schen. Vorhandene Datentra-
ger sind einzuziehen sowie akKinder sipattfoomeneingee nd auf
richten.

5.6.3 Datenschutz

Wachsende Speicherkapazitaten und die steigende Effizienz der Datenverarbeitungssysteme verei n-
fachen es zusehends, immer gréRere Datenmeng en zu sammeln. Wirtschaft und Behérden setzen
vermehrt auf die zentrale Speicherung und Vernetzung von Daten und erhéhen so die Gefahr des
Datenmissbrauchs um ein Vielfaches.

Unter dem Deckmantel der Terrorbekdm  pfung findet eine schleichende Aushéhlung der informatio-
nellen Selbstbestimmung statt, Burgerinnen und Burger werden zusehends unter Generalverdacht
gestellt. Terror - und Verbrechensbekdmpfung muss in einem angemessenen Verhaltnis zum Daten-
schutz-Bedurfnis jeder/s Einzelnen stehen. Daher lehnen wirg  rundrechtsschédliche Verfahren wie die
Vorratsdatenspeicherung, die Speicherung von Fluggastdaten und das Eindringen von Ermittlungs-
behoérden in private Rechner Gber Fernzugriff ab.

1 Das Rechtauf informationelle Selbstbestimmung ist als Gru ndrecht in das Grundgesetz aufzu-
nehmen.



1 Behdrden und 6ffentliche Einrichtungen sind zur dezentralen Speicherung von Daten zu ver-
pflichten.

Personenbezogene Daten durfen nicht verdachtsunabhangig gespeichert werd en.

1 Die Datenschutzauflagen fir die Wirtschaf  t sind zu verscharfen: Eine kommerzielle Nutzung
persénlicher Daten darf erst nach ausdriicklicher Erlaubnis der Betroffenen und zeitlich befris-
tet geschehen.

1 Der Handel mit Adressdaten von Privatpersonen ist zu untersagen. Dies gilt auch fir staatliche
Trager.

1 VerstdlRe gegen Datenschutz und Datenmissbrauch sind scharfer zu ahnden.

1 Verhaltensbasierte Daten wie z.B. Surfverhalten, Suchverhalten dirfen nur mit ausdricklicher
Erlaubnis des Nutzers aufgezeichnet werde n, ein Vermerk in den AGB reicht nicht aus.

1 Die Panoramafreiheit muss erhalten bleiben.
1 Alle Behdrden Bund, Land und Kommune miussen Ende  -zu-Ende-Verschliisselung anbieten.
9 Backdoors in Verschlisselungsprogrammen lehnen wir ab.

1  Wir fordern ein Exportverbot v on Spionagesoftware.

5.6.4 Urheberrecht

Das aktuell e Urheberrecht ist nicht mehr zeitgemaR und bedarf dringend einer Uberarbeitung. Es ist
inakzeptabel, dass Verwertungsgesellschaften den Grof3teil des Gewinns durch urheberrechtlich ge-

schutztes Material fur sich beanspruchen und den Urhebern oft keinen ange messenen Ausgleich fur
ihre Arbeit bieten. Ehrliche Kunden werden mit unzumutbaren Kopierschutzsystemen, die beispiels-
weise die Anzahl der Installationen einschréanken, den Wiederverkauf verhindern oder eine perm a-

nente Internetverbindung erfordern, als pote ntielle Raubkopierer abgestempelt.

Eine Uberarbeitung des Urheberrechts darf nicht allein die wirtschaftlichen Interessen der groRen Ver-
wertungsgesellschaften im Blick haben, sondern muss sich in der Hauptsache an den Interessen der
Urheber und Verbraucher orientieren, denen der Staat in erster Linie verpflichtet ist. Jede/r Urheber/in

hat einen Anspruch auf eine faire Bezahlung ihrer/seiner Arbeit.

Die ODP sieht deutliche Defizite in der Bekampfung von Massenabm ahnungen, um die sich in den
letzten Jahren e in lukratives Betatigungsfeld gebildet hat. Die im Rahmen des zivilrechtlichen Aus-
kunftsanspruches getéatigten Massenabfragen bei Providern liefern haufig eine hohe Fehlerquote. Zu

Unrecht abgemahnte Internetnutz  er haben deshalb oft keine Mdglichkeit sich j uristisch zu wehren,
da die Logdateien geléscht werden und die Beweislast umgekehrt wird. Grundséatzlich beflirworten

wir die Moglichkeit, dass Urheber die Mdéglichkeit haben, ihr Recht auRergerichtlich durchzusetz en,
dies darf allerdings nicht auf Kosten der Abgemahnten geschehen und nicht als Geschéftsmodell
fungieren.

1 Keine Patente auf Software.

1 Forderung von OpenAccess unter angemessener Berucksichtigung der Interessen von Wis-
senschaftlern.
1 Starkung der Urheber/innen gegeniber den Verwertu ngsgesellschaften.

1 Massenabmahnungen mussen gesetzlich unterbunden werden.



1 Reform des gesamten Abmahnwesens: Die Beweislast muss beim Abmahnenden liegen;
durchgehende Deckelung der Kosten f Ur abgemahnte Privatpersonen.

1 Keine Einschrankungen ehrlicher Kaufe r mit unzumutbaren Kopierschutzsystemen. Es muss si-
chergestellt sein, dass die Inhalte auf allen géngigen Hard - und Softwareplattformen genutzt
werden kdnnen. Die Mdglichkeit des Weiterverk aufs muss gewahrleistet sein.

1 Die Fristen des Urheberrechts sind au f 50 Jahre zu verkiirzen.

1 Arbeit muss angemessen entlohnt werden, daher Privatkopien innerhalb der Familie ja; eine
generelle Freigabe des Kopierens darf es aber nicht geben.

5.6.5 Netzsperren

Die Sperrung von Internetinhalten wie beispielsweise Kinderpornographi e Uber eine Modifikation von
DNS-Servern (sog. Netzsperren) ist unwirksam, da sie mit einfachsten Mitteln umgangen werden kann.
Durch Filtersysteme ist betroffenen Kindern und Jugendlichen nicht geholfen, da sich Austausch und
Verbreitung menschenverachten  der Inhalte in den seltensten Fallen in 6ffentlich zugénglichen Be-
reichen des Internets abspielen. Dasselbe gilt fir Internetangebote mit exzessiven Gewaltdarstellun-

gen sowie fiir links - wie rechtsextreme Plattformen.

Einschlagige Angebote missen kompletta  bgeschaltet und die Tater strafrechtlich verfolgt werden.
Dies kann nur im internationalen Kontext in enger Zusammenarbeit mit anderen Staaten effektiv um-
gesetzt werden, da sich viele Anbie  ter auf ausléandischen Seiten befinden.

1 Hohere Mitt el und mehr Personal in den zustdndigen Behorden fir die direkte Bekampfung
von Kinderpornographie statt einer Investition in unwirksame virtuelle Stopp -Schilder.

1 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekampfung von Kinderpornogra-
phie und a nderen rechtswidrigen Web  -Inhalten.

I Ein grundsatzliches Nein zum Aufbau einer Infrastruktur zur Sperrung von Internetinhalten, da
diese willkurlich auf andere Bereiche ausgeweite t und als Zensurfunktion missbraucht werden
kann.



5.7 Flucht & Asyl 0 Integratio n

5.7.1 Fluchtgriinde wirksam beseitigen

Eine wirkungsvolle Fliichtlingspolitik muss an der Wurzel ansetzen, also zur Beseitigung der vielfaltigen
und historisch differenziert zu sehende n Fluchtgriinde beitragen.

Unter dem Eindruck des 2. Weltkriegs wurden in der G enfer Konvention und in der Menschenrechts -
Konvention folgende Asylgriinde festgelegt, die international anerkannt sind und auch in der Bun-
desrepublik gelten: Anspruch haben also politisch Verfolgte, Menschen, deren Leib und Leben oder
Freiheit wegen ihrer ethnischen Zugehdrigkeit, Religion, Volks - oder Staatsangehdrigkeit, ihrer Zuge-
horigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder
wegen ihrer politischen Uberzeugung bedroht sind.

Durch die aktuellen globale  n Entwicklungen erscheint uns dieser Ansatz bei Weitem nicht mehr aus-
reichend:

Die Militarisierung, die in den letzten Jahren wieder zunimmt, die steigende H&aufigkeit von Terror und
Kriegen verschiedener Auspragungen fihren zur Destabilisierung von Staaten bis hin zu ihrem Zusam-
menbruch und zu zahlreichen Opfern in der Zivilbevélkerung. Weltweit werden jahrlich etwa 2.000
Milliarden US-Dollar in RUstung und in Militar investiert, aber nur etwa 10% dieser Summe in Entwick-
lungspolitik, Friedensarbeit, Kriegsv erhitung und Staatsaufbau.

Die Globalisierung, die sich an den Interessen ihrer starksten Marktkrafte 0 der internationalen Kon-
zerne 0 ausrichtet, geht auf Kosten der  Menschen in den &rmeren Landern. Flucht erscheint oftmals
als die einzige Lésung, der Per spektiviosigkeit, der Ausbeutung und dem sicheren Tod zu entgehen.
Klimaveranderungen lassen die Zahl der sogenannten Armuts - oder Klimageflichteten drastisch an-
wachse n.

Durch unseren Lebensstil im industrialisierten Westen, der die endlichen Ressourcen de r Erde ver-
braucht, sind wir zutiefst in die Gesamtproblematik verwickelt. Globalisierung darf nicht wenige Be-

teiligte zu Gewinnern und den Rest der Menschheit zu Verli erern machen. Wir brauchen eine Abkehr
von diesen ungerechten Verhaltnissen und eine Hinw endung zu einer Welt in Balance. Wir brauchen
einen Umbau des globalen Wirtschaftssystems, angemessene Schritte zur Umverteilung, eine Okolo-
gisierung aller Lebensberei che (Umwelt, Wirtschaft, Kultur, Alltag), eine generationen -Ubergreifende
Gerechtigkeit u nd das Prinzip des Gemeinwohls.

91 Die 5 Kernziele der Global Marshall Plan Initiative miissen konsequent umgesetzt werden:
o Die globalen Entwicklungsziele (SDGs) weiterentwickeln un d umsetzen.

o Das 0,7%Ziel bei der Entwicklungshilfe  verwirklichen.

o Faire Besteuerung globaler Wertschépfungsprozesse, insbesondere im Finanzsektor.
o Faire globale Partnerschaft und wirksame Mittelverwendung - basisorientiert und
transparent.

o Ene weltweite Okosoziale Marktwirtschaft

1 Wirtschaftliches Handeln, ob in Deutschland, der EU oder global darf Menschen nicht aus-
beuten oder deren Lebensgrundlagen zerstdren. Wirtschaf tund (Welt)Handel mussen fair ge-
regelt sein: Vorrang der Menschenrechte vor Handelsrecht en, Freihandelsvertragen oder In-
vestitionsabkommen, keine Spekulationen auf Nahrungsmittel, kein Ausverkauf groRer Land-
flachen an auslandische Investoren (Land  -Grabbin g).


http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml
http://www.euractiv.de/entwicklungspolitik/artikel/uebersicht-das-07-prozent-ziel-in-europa-007129
http://www.globalmarshallplan.org/too-big-to-tell
http://de.wikipedia.org/wiki/Ökosoziale_Marktwirtschaft

1 Am Welthandel teiinehmen kann nur, wer
0 existenzsichernde Lohne fir alle Arbeitskréfte  gesetzlich garantiert,
o die Arbeitsschutzvorschriften der UN  -Arbeitsorganisation beachtet,

o die Gesetze zum Schutz der Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Klima und Artenv iel-
falt) weiter verbessert.

1 Wirtschaft und (Welt)Handel sind umwelt - und klimafreundlich  sowie ressourcenschonend zu
gestalten. Die Forderungen des Weltklimagipfels von Paris 2015 sind konsequent umzusetzen.

1 Deutschland und die EU missen die Zivilgesellsch aften in den Herkunftslandern starken. Bil-
dungsmafinahmen sind zu férdern und Korruption z ~ u bekampfen.

1 Armutist durch Entschuldung sowie durch echte Entwicklungspartnerschaften ohne Schwer-
punkt auf der eigenen Exportwirtschaft zu bek&mpfen. Diese Partnersc haften missen zuvor-
derst Hilfe zur Selbsthilfe sein. Entwicklungspartnerschaften missena  nrechtsstaatliche Regie-
rungsfuhrung gekntipft werden.

Mit Waffen kann man keine Demokratie aufbauen. Die NATO soll auf ein reines Verteidigungsbindnis
zurtckgefuihrt we rden (siehe Kapitel 6).

5.7.2 Asylrecht menschenwdirdig gestalten

Aufgrund unserer Mitverantwortung fur Fluchtursachen sind die Gewahrung von Asyl und die Umset-
zung der Genfer Flichtlingskonvention ein unverzichtbarer Akt der Menschlichkeit.

Gleichzeitig mussen in Deutschland konkrete Schritte (wie z.B. die Einsetzung ein er Enquete -Kommis-
sion aFluchtursacheno) sicherstel | engundBessitigungedarUsae hl os s e
chen gearbeitet wird.

Wir erkennen und respektieren, dass es Grenzen gibt bei den fur eine gute Integration erforderlichen
Ressourcen, z.B. Wohnraum oder Lehrkréfte.

Wir sehen jedoch bei den Gefllichteten vorrangig das menschliche Schicksal und ihre Not. Abschot-

tung nach dem Motto aFestung Europaodo | ehnen wir ab. D a
fur problematisch und unmenschlich. Die Auf nahme von Schutz suchenden Menschen fir eine be-

stimmte oder unbestimmte Zeit ist ein Akt von Solidaritat und Menschlichkeit.

1 In einem Europa ohne Grenzen halten wir es fir dringend erforderlich, auch das Asylrecht
europdisch zu gestalten.

1 Wir lehnen eine Asylpolitik ab, die sich als Flichtlingsabwehr versteht. Es ist daran zu arbeiten,

dass Geflichtete in allen europaischen Staaten nach Menschenrechts -Standards aufgenom-
men und behandelt werden. Die Dublin -Vertrage gehéren auf den Prifstand: An die Stelle
der abDrittstaatenregelungo sol | aafidie&U-Migliedskndérung de

treten, die auch die Interessen der Betroffenen beriicksichtigt, z.B. die Zusammenfiihrung von
Familien. MaR3stab der Verteilung oder des finanziellen A usgleichs soll die Einwohnerzahl der
einzelnen Lander sowie ihre wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sein.

91 Die internationalen Flichtlingshilfswerke, z.B. das UNHCR, sind grof3ziigig mit finanziellen Mit-
teln zu auszustatten.



Die Resettlement -Programme sind de utlich auszuweiten, um Kontingente von Geflichteten
nach humanitéaren Kriterien a  uszuwahlen, die dann geordnet und sicher einreisen kénnen. Zu
diesem Zweck kénnen EU -Aufnahmezentren auch auf3erhalb der Grenzen Europas eingerich-
tet werden.

Die Erstankunftslan der sind finanziell und personell zu unterstiitzen und zu entlasten. Uber die
reine Nothilfe hinaus miissen auch dort Integrations -Schritte ermdglicht werden (Schulbesuch,
Gesundheits -Versorgung), wie es den Menschenrechten entspricht.

Fir alle innerhalb der EU betriebenen Unterkiunfte fur Gefliichtete miissen die geltenden Min-
deststandard s umgesetzt werden.

Eine dezentrale Unterbringung von Gefllichteten ist anzustreben. Insbesondere Familien sol-

len vorrangig in Wohnungen bzw. in abgeschlossenen Wohneinheiten i nnerhalb der Gemein-
schaftsunterkiinfte untergebracht werden, Schutz fir Frauen un d Kinder muss gewahrleistet
sein.

Die Auszahlung von Unterhalt in Form von Sachleistungen und Gutscheinen unterstellt Miss-
brauch und nimmt den Menschen ihre Wirde und Selbstand igkeit. Die Unterstiitzung soll in
Form von Geld erfolgen.

Asylbewerbern sind Lei stungen nach dem Bildungs - und Teilhabegesetz zu gewahren. An die-
sen sollen auch Kinder von Asylbewerbern sowie unbegleitete minderjahrige Gefllichtete An-
teil haben.

Die medizin ische Versorgung von Asylbewerbern soll bundesweit mittels einer Gesundheits-
karte erfolgen.

Traumatisierte Geflichtete sind mit psychologischer Hilfe zu unterstiitzen. Der Bedarf dazu ist
frihzeitig durch die Aufnahmebehdrden festzustellen. Die behandelnden Einrichtungen sind
mit ausreichenden Finanzmitteln auszustatten.

Geduldeten Gef llchteten und ihren Kindern, die sich nachweislich gut integriert haben und
eine Ausbildungsstelle oder einen Arbeitsplatz nachweisen kénnen, ist ein Bleiberecht zu er-
teilen.

Bei der Entscheidung, Menschen abzuschieben, muss sorgfaltiger gepruft werden, we Iche
Gefahren den Menschen drohen kénnten. Der Zusammenhalt von Familien muss erhalten
bleiben. Eine Selektion nach Nutzbarkeit in unserem eigenen Land ist kein humanitéar akzep-
tables Kriterium.

Asylverfahren missen zugig, fair und transparent abgewickelt w erden. FUr sie muss derselbe
Instanzenweg gelten wie fiir andere Gerichtsverfahren.

Wir | ehnen es ab, Staaten als asichere Drittstaate
nieren, wenn dort nachgewiesenermafl3en z.B. aus politischen, religiosen oder ethni schen
Griunden Verfolgung droht. Dieser Schutz gilt nicht fir nachweisliche Terrorunterstitzer.

Schnellverfahren, insbesondere tUber gesonderte Zentren mit verminderten Hilfs -mdg lichkei-
ten sowie Abschiebehaft, sind aus humanitaren und verfassungsrechtlichen Grinden eben-
falls abzulehnen.

Die vielfaltigen Probleme von illegalen Einwanderern z.B. bei der medizinischen Versorgung,

der Schulbildung und beim Schutz gegentber ausbeuteris chen Arbeitgebern, machen es
dringend nétig, auch fir die ungeregelte Zuwanderun g nach Lésungen zu suchen. Es ist eine
Méoglichkeit zu finden, diese in einen legalen Status zu tberfuhren.

Durch Gemeinwohlbeitrage, z.B. eine Finanztransaktionssteuer, sind di e erforderlichen Mittel
fur alle MalRnahmen zu gewinnen.



5.7.3 Gelingende Integration z um Wohle aller

Seit Ende des 2. Weltkriegs wurde Deutschland zunehmend zum Einwanderungsland. Migrations -be-
wegungen betreffen aber nicht nur Auslander, sondern auch Deutsche: ( Heimat -)Vertriebene von
1945-1950, Gefliichtete/Ubersiedler von 1949  -1961, Gastar beiter von 1955 -1973, Einwanderung durch
Familiennachzug 1973 -1988, Rekordzuwanderungen von Aussiedlern und Geflichteten 1988 -1993
durch sogenannte Spat -Aussiedler und Asylbewe rber.

Deutsche wie auslandische Migranten haben zur Gestaltung der modernen deut schen Gesellschaft
beigetragen. Wir bekennen uns ausdriicklich zu deren Bleiberecht. Nur ein weltoffenes Land ist als
Lebens -, Wirtschafts - und Forschungsstandort attraktiv.

Aus Deutschland sind immer wieder Menschen ausgewandert (knapp 915.000 im Jahr 2014 ). Es hat
zu allen Zeiten beide Bewegungen gegeben: Zuwanderung und Auswanderung.

Die Integration unterschiedlicher Kulturen und Religionen kann gelingen, wenn sie als gesamt -gesell-
schaftliche Aufgabe verstanden und von vielen mitgetragen wird. Es muss dar auf geachtet werden,
dass es zu keiner Bevorzugung von Migranten gegeniiber einheimischen sozial benachteiligten Bir-
gerinnen und Birgern in allen Bereichen (Arbeit, Wohnung etc. ) kommt. Ein menschlicher und solida-
rischer Umgang mit allen hilfsbedirftigen Me  nschen ist unser Ziel.

Fehlende Sprachkenntnisse, andere Kulturen und Religionen, Bildung von Parallelgesellschaften und

anderes mehr stellen fir ankommende Menschen wie auch f ur die alteingesessene Bevdlkerung eine

gewaltige Herausforderung dar.

Zuwanderung hat zu allen Zeiten Angst vor a;berfremdun
und Feindseligkeiten fiihren kann.

Auslanderfeindlichkeit und Rassismus treten wir entschie  den entgegen. Auf das Scharfste verurteilen
wir Gewaltangriffe jegliche  r Art gegen Schutzsuchende, darunter traumatisierte Menschen, viele Kin-
der und Jugendliche.

Nur ein friedliches Zusammenleben aller Gruppen der Gesellschaft kann ein gutes Leben fiir all e mog-
lich machen.

1 Die Teilnahme an Integrationskursen, vor allem an Sprachkursen ist fiir alle verpflichtend. Diese
mussen ausreichend und in guter Qualitat angeboten werden. Bei Verstol3 gegen die Teilnah-
mepflicht sind Leistungen zu kiirzen.  Vorhandene Kompetenzen der Angekommenen missen
frih zeitig gepruft und genutzt werden.

1 Der Mindestlohn gilt wie alle anderen Standards der Erwerbstatigkeit uneingeschrankt auch
fur die Gefluchteten.

1 Fdr Asylbewerber und Menschen mit Duldung sind schnelle M Oglichkeiten zum Einstieg in Ar-
beit zu schaffen. Die s fordert und unterstiitzt Integration.

9 Die Gefahr zunehmender Obdachlosigkeit nehmen wir sehr ernst. Wohnraumbeschaffungs -
programme sind unter Beachtung 6kologischer Gesichtspunkte umzusetzen (lblicher En er-
giestandard, vertragliche, flachensparende Verdich tung). Ghettobildung ist zu vermeiden.
Grol3zigig geférderter sozialer Wohnungsbau muss allen Bedurftigen zugutekommen.

91 Durch die verschiedenen Religionen und Kulturen entstehen Spannungen, denen wechsel-
seitig mit intensiver Aufklarung und Toleranz zu begeg nen ist. Dabei sind die bei uns geltenden
Rechtsnormen einzuhalten. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist zu respektieren. Ge-
setzesverstoRe fuhren zur Bestrafung, unter Umsténden zu Leistungs  -kdrzungen oder sogar zur
Ausweisung.



1 Unbegleitete minderja hrige Geflichtete sollen verstarkt in geeignete Pflegefamilien vermit-
telt werden.

1 Burokratische Hirden sind abzubauen. Private und ehrenamtliche Initiativen miissen gestarkt
und ausreichend honoriert und a  nerkannt werden.

5.8 Bildung und Erziehung - wichtigste Grundlagen fir unsere
Zukunft

Eine bestmogliche Erziehung und Bildung unserer Kinder ist die wichtigste Voraussetzung fir eine
gluckliche erfolgreiche Zukunft der gesamten Gesellschaft. Sie muss sicherste llen, dass die Jugend
alle jene Fahigkeiten und Tech niken, aber auch das Wissen mitbekommt, das sie braucht, um fir alle
Herausforderungen vorbereitet zu sein.

Deshalb muss eine ganzheitliche Entwicklung der Persodnlichkeit vorrangiges Bildungsziel sein. Ku ltur-
techniken wie Verantwortungsbewusstsein, Teamfah igkeit, Ricksichtnahme und demokratische
Grundregeln missen eingetibt werden. Die Erziehung zu Ehrfurcht vor allem Leben, Verantwortung

im Umgang mit der Schopfung und den Mitmenschen sowie Bereitschaft zu r Mitgestaltung der Ge-
sellschaft und zum politischen  Engagement starken die Personlichkeit und beugen auch gefahrlichen
Tendenzen wie Gewalt, Extremismus und Drogenkonsum vor. Grundlage hierbei sind die Wertvorstel-
lungen, auf denen unser Grundgesetz basier t.

Umweltbewusstes Handeln soll durch positives Erle  ben der Natur und die Vermittlung 6kologischen
Wissens und grundlegender Lebensfertigkeiten trainiert werden.

Grundlegende Lebensfertigkeiten, soziale Fahigkeiten und Verstandnis fur die Néte der Mitmensc hen
sollen durch praktisches Tun geweckt und geférde rt werden.

Die Interessen der Wirtschaft dirfen im Bildungsbereich nicht einseitig in den Vordergrund treten, sei

es, dass versucht wird, mdglichst friih auf das Verhalten der Kinder als interessante Verbr aucher Ein-
fluss zu nehmen, oder aber Bildungsziele u nd -inhalte so festzulegen, dass Schulabganger einseitig
ausschlieBlich fur die kurzfristigen Bedurfnisse des Wirtschaftslebens ausgebildet werden.

Erziehung und Ausbildung, Bildung und Weiterbildung sind Investitionen in die Zukunft, die im gesamt-
gesellsc haftlichen Interesse liegen. Sie dirfen daher keinesfalls unter dem Vorwand der staatlichen
Finanzknappheit beschnitten werden.

Das gesellschaftliche Umfeld fur Familien bzw. Erziehungsberechtigte hat sic h grundlegend veréndert.
Dies hat zur Erweiterung de r Formen des Zusammenlebens gefiihrt. Grundsétzlich gilt jedoch, dass
die Erziehungsberechtigten die Hauptverantwortung fur die Erziehung ihrer Kinder tragen.

Aufgabe des Staates ist es, dies im Rahmen sei  ner Mdglichkeiten durch ein vielféltiges Angebot zu
unterstutzen. Inwieweit und in welcher Form von diesem Angebot Gebrauch gemacht wird, entschei-

den mit Ausnahme der Schulpflicht die Erziehungsberechtigten. Hierbei ergdnzen sich die Erzie-
hungstétigkeit zu Hause und die der Einrichtungen.

Einen Bildungsplan fir die Krippen lehnen wir ab, ebenso die Einflhrung einer gebundenen Ganz-
tagsschule gegen den Willen der betroffenen Eltern.

f Die ODP vertritt ein ganzheitliches Bildungskonzept, welches das Lernen mit allen Sinnen be-
inhaltet und die Entf altung des Einzelnen im Rahmen seiner Méglichkeiten zum Ziel hat. Dabei
geht es um eine Chancengleichheit, deren Ziel nicht darin besteht, moéglichst viele Kinder
zum Abitur zu fuhren, sondern vielmehr dar in, jedem die Mdglichkeit zu geben, seinen Bega-
bunge n entsprechend geférdert zu werden und so seinen Weg zu gehen. Musische Facher
und kreative Angebote sind in allen Bildungseinrichtungen aufzuwerten, um das



Empfindungsvermdégen und die Vielschichtigkeit d er Welterfahrung zu steigern.

Dementsprechend soll d ie Schullandschaft mdglichst vielfaltig sein. Dazu gehéren sowohl ein
dreigliedriges, durchlassiges Schulsystem als auch Gesamtschulen bzw. Gemeinschafts -schu-
len und Modelle freier Trager. Staatlich anerk  annte und genehmigte private Schulen sind
staatliche n Schulen gleichzustellen. Ganztagesschulen und Ganztagesbetreuungs -angebote
sollen bedarfsgerecht das bisherige Schulangebot ergéanzen.

Die ODP fordert die verstarkte Integration von Kindern aus anderen S prachbereichen und
Kulturen, die gezielte Fdrderung lernschwacher Kinder durch zusatzliche MaZnahmen auf3er-
halb des regulédren Unterrichts, aber auch die Férderung besonders begabter Kinder im Rah-

men selbst gewahlter Projekte. Die Integration von behinderten Kindern in den Regelunter-
richt ist im Rah men des Mdoglichen anzustreben.

Um die sprachlichen Grundlagen fiir den spéateren Schulbesuch zu festigen, ist ein Anspruch
auf kostenfreien Besuch eines Kindergartens im 5. Lebensjahr bundesweit zu gewahrleisten.

Wah rend der ersten 6 Schuljahre soll der Unte  rricht mit innerer Differenzierung fiir alle gemein-
sam erteilt werden. Im dreigliedrigen Schulsystem erfolgt danach die aufRere Differenzierung

in Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Dies verbessert die Entscheidu ngsgrundlage fir
die Schulempfehlung erheb lich und fuhrt zu einer besseren Férderung lernschwacher Schiler.
Die Durchlassigkeit zwischen den Schultypen ist in beiden Richtungen signifikant zu erhéhen.

Die ODP tritt fur eine Qualitatsoffensive durch kleiner e Klassen und eine groRere Selbstverant-
wor tung der Schulen ein. Die Lehrerausbildung ist bundesweit stérker didaktisch auszurichten,
ohne dass sich dabei die fachliche Ausbildung verschlechtert. AuRerdem ist eine kontinuierli-

che Weiterbildung der Lehrkraft e sicherzustellen. Dartiber hinaus soll im  Unterricht Qualitats-
kontrolle durch externe Evaluation stattfinden.

Die ODP fordert ein modulares Abitur nach 12 bis 13 Jahren - die betreffenden Schulerinnen
und Schiler wahlen die Dauer individuell, je nach perso nlichem Leistungswillen. Ein fur alle
Bund eslander verbindliches, einheitliches Mindestniveau der Schulabschlisse ist herzustellen.

Die Moglichkeiten zur Weiterbildung und zu lebenslangem Lernen (z.B. an Volkshochschulen,
Fachhochschulen, Universitaten) si nd zu verbessern.

Mitmenschlichkeit, sozia le Sensibilisierung sowie Erfahrungen in der Arbeitswelt sind durch das
Angebot von Sozial - und Betriebspraktika zu férdern. Je nach Schultyp ist dieses Angebot zu
intensivieren.

Die ODP will ein neues Hauptschulko nzept realisieren, bei dem Projektunterric  ht und haufige,
ausgedehnte Praktika einen besonders praxisorientierten Unterricht unterstiitzen. Dabei sollen
neuartige Unterrichtsinhalte wie etwa Okologie, technisch -kreatives Grundwissen, soziales
Verhalten, Ges undheit und Umgang mit Geld eingefuhrt bzw . deutlich starker vermittelt wer-
den. AuRerdem mussen in jeder Lerngruppe zusatzliche Tutoren eingesetzt werden, um auch

auf Kinder aus schwierigem sozialen Umfeld eingehen zu kénnen. Ein noch intensiverer Kon-

takt zu den lokalen Betrieben als bisher soll Z ukunftsperspektiven eroffnen, die die anderen
Schultypen so nicht bieten kénnen.

Zu einer umfassenden Schulbildung gehéren das Erlernen grundlegender Arbeitsmethoden

und der Erwerb guter Sozialkompetenz. Schulen so  llen das Forum sein, wo Zusatzqualifikatio-
nen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen erworben werden kénnen, zum Beispiel mit
Sportvereinen oder Musikschulen. Kooperationen mit solchen Tragern der Jugendarbeit sind
daher zu unterstutzen und auszubauen



5.9 Hochschulen als Zukunftswerkstatten

5.9.1 Die Aufgaben der Hochschulen

Hochschulpolitik ist Zukunftspolitik. Hochschulpolitische Weichenstellungen von heute entscheiden
Uber den Ausbildungs -, Wissen- und Forschungsstand von morgen. Damit bestimmen sie auch d ie
zukiinftigen 6konomischen und ékologisch en, kulturellen und sozialen Standards.

Eine zentrale Rolle nehmen die Hochschulen bei der Vermittlung berufsrelevanter Qualifikationen ein.

Hier gilt es, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft zu i ntensivieren und das the-
oretische Lernen m it Praktika und Traineeprogrammen zu verknupfen. Eine klare Organisation des
berufsbezogenen Studienanteils tragt zur Verkirzung der Studienzeiten und zur Reduzierung der Zahl

der Studienabbrecher bei.

Jedoch fasse n wir Hochschulen nicht nur als Einrichtun  gen zur Vermittlung einer Berufsausbildung auf.
Sie sind auch der bevorzugte Ort fur wissenschaftliche Forschung, interdisziplindres Denken, Lehren
und Lernen. Im Kontext der Forderung nach lebenslangem Lernen steh en sie damit allen offen, die
auch ohne sp ezielles Berufsziel ihren Horizont erweitern wollen. Insbesondere muss es mdoglich sein,
aus rein fachlichem Interesse studieren zu kénnen. Dies bedingt ein ausgewogenes Verhaltnis zwi-
schen Breite und Spezialisierun g, das bei den verschiedenen Hochschultype n durchaus unterschied-
lich ausgepréagt sein soll.

Im Zuge der Harmonisierung der europaischen Studienabschlisse und der Einfihrung der Bachelor -
und Masterstudiengénge wird auch das Verhaltnis von (Fach)Hochschulen und Universitaten neu
definiert. Jedoch so Il die (Fach)Hochschule nach wie vor ihren Schwerpunkt eher berufsbildend und

die Universitat ihren Schwerpunkt bei der umfassenden akademischen Bildung setzen.

5.9.2 Gestaltung der Studiengange

Eine ganzheitliche Schulb ildung muss die Studierfahigkeit der kiinftigen Studierenden gewahrleisten.
Das ist zur Zeit nicht immer der Fall.

Umgekehrt muss aber ebenso die Studierbarkeit der einzelnen Studiengénge von der jeweiligen
Hochschule sichergestellt werden. Ein verschultes  Studium allein n ach starren Studienordnungen, wie
sie die meisten Bachelor - und Master -Studiengéange aufweisen, wird den vielfaltigen Anforderungen

im Berufsleben nicht gerecht.

Aufbaustudiengénge sollen im Sinne lebenslanger Lernprozesse weiter ausgebaut w erden. Hoch-
schulen mussen mehr als bisher zu Statten berufs - und lebensbegleitender Aus - und Weiterbildung
werden.

Vor diesem Hintergrund beflrworten wir einen gestuften Aufbau des Studiums, wobei jede Stufe mit
einer klar dokumentierten Qualifikation abge schlossen wird. Solche Stufen kénnen sein: Zwischenpri-
fung, Bachelor, Master/Diplom/Staatsexamen, Weiterbildung/Promotion.

Dabei soll jede Stufe mindestens den Umfang eines 2 -jahrigen Vollzeitstudiums haben. Die studien-
begleitenden, schriftlichen Prufungen mussen in jeder Stufe mit einer mindlichen Abschlussprifung
erganzt werden, damit der Zusammenhang zwischen einzelnen Modulen nicht verloren geht. Ab der

2. Stufe tritt jeweils eine schriftliche Abschlussarbeit hinzu. Wahrend die 1. Stufe straff organisie rt ist,
bestehen die weiteren Stufen ausschlief3lich aus Wahlpflichtmodulen.



5.9.3 Hochschul - und Studienfinanzierung

Um ihren vielfaltigen Aufgaben in Zukunft gerecht werden zu kénnen, bedtrfen unsere Hochschulen

einer solideren Finanzausstattung. Nur bei einer  bedarfsgerechten  Hochschul - und Studienfinanzie-
rung sind die Studierbarkeit der Studiengange und eine qualitativ hochwertige Forschung tiberhaupt
erreichbare Ziele.

Die Hochschulen bedirfen einer Grundfinanzierung, die an die Studierendenzahl gekoppelt ist. Dar-
Uber hinaus sollen die Hochschulen mit zusétzlichen Mitteln fur exzellente Forschung und Lehre be-
lohnt werden.

Eine Beteiligung der Studierenden an den eigenen Ausbildungskosten soll nur in Sonderfallen erfolgen,
etwa bei einer erheblichen Uberschreitu ng der Studienze it. In jedem Fall muss der erste, qualitativ
dem Diplom oder Magister vergleichbare Abschluss gebihrenfrei bleiben. Allgemeine Studienge-
bihren wirden bestimmte soziale Schichten vom Hochschulstudium ausgrenzen und die Studienzei-

ten verlange rn, da haufig ze itintensive Nebenjobs zur Erwirtschaftung der Studiengebihren ange-
nommen werden missten.

Mit den immer starkeren Versuchen der Lander, sich aus der Finanzierung der Hochschulen zuriickzu-
ziehen, kommt es zu einer Abwertung der Geisteswissensc  haften. Die Einw erbung von Drittmitteln
darf nicht das entscheidende Kriterium fiir die Bewertung des Nutzens von Forschung und Ausbildung

sein.

Im Gegenteil: die Unabhangigkeit insbesondere der Forschung von Partikularinteressen aus Wirt-
schaft und Politik muss gestarkt werden. Beispielsweise sollen an staatlich finanzierten Forschungsein-
richtungen erzielte Forschungsergebnisse immer zuerst vom Auftragnehmer der Offentlichkeit vorge-
stellt werden, selbst dann, wenn die konkrete Studie industriefinanziert ist.

Die Diskussion Uber Wissenschaftsethik wollen wir verstarkt fiihren und geftihrt sehen. Eine Berlicksich-
tigung der Bedurfnisse der Wirtschaft ist zwar sinnvoll, darf aber nicht zur Ausgrenzung von Forschungs-
themen oder zu Gefélligkeitsgutachten fuihren, wie d as he ute schon vielfach geschieht.

5.9.4 Hochschulreform

Im Zuge der gegenwartigen Hochschulreformen werden oftmals SparmalRnahmen als Strukturreform
getarnt. Beispielsweise scheinen die in den letzten Jahren eingefiihrten Juniorprofessuren auf den
ersten Blick ei n Schritt zur Demokratisierung und Modernisierung der Lehre, gleichzeitig auch zur ra-
scheren Qualifikation von Nachwuchskraften zu sein.

Praktisch bedeutet die Juniorprofessur jedoch, dass junge Wissenschaftler bereits wahrend ihrer Qua-
lifikationsphase mit der vollen Aufgabenfille eines Professors in der Lehre betraut werden, dann aber
nach wenigen Jahren nur weiterbeschaftigt werden, wenn sie sich in der Forschung hinreichend
qualifiziert haben.

Vor diesem Hintergrund wird eine groRe Zahl der Juniorprofess oren sich wissenschaftlich nicht hinrei-
chend qualifizieren kénnen. Zugleich wird die Eignung fur die Lehre bei Berufungsverfahren nach wie
vor nicht angemessen berucksichtigt.

Auf jeden Fall mussen wieder mehr Dauerstellen geschaffen werden, die jungen Aka demik ern eine
berufliche Perspektive bieten, auch wenn sie keine Professur erreichen. Der Abbau des akademi-

schen Mittelbaus in einigen Bundeslandern wirkt sich fur den Lehrbetrieb dufRerst negativ aus. Ohne
materielle Sicherheit ergreifen die besten Absolve nten keine Hochschullaufbahn.

Ein wesentlicher Nachteil des jetzigen deutschen Hochschulsystems ist es, dass Spitzenleistungen
nicht angemessen belohnt werden. Bei der Berufung von Professoren besteht weder beim Gehalt
noch bei den Forschungsmitteln ein hi  nreic hender Verhandlungsspielraum. Beispielsweise gibt es in
der gegenwartigen W  -Besoldung befristete Leistungszulagen.



Da diese Besoldung aber gegeniiber der friiheren C -Besoldung aufkommensneutral eingefihrt
wurde, haben die Universitaten viel zu geringen Spielraum bei der Gewahrung der Zulagen; de facto
wird die W -Besoldung von Seite der Universitatsverwaltungen als Sparmaflinahme genutzt. Das hat
zur Folge, dass die besten Wissenschaftler meist ins Ausland abwandern.

Ein weiterer schwerwiegender Nachteil de s jetzigen Hochschulrechts ist, dass starre Altersgrenzen fir

Berufungen bestehen. Daher lohnt es sich fir altere deutsche Wissenschatftler nicht, durch besondere
Leistungen einen Ruf auf eine Professorenstelle anzustreben.

1 Angemessene Fina nzausstattung der Hochschulen im Zuge einer Steuerreform zugunsten der
Bildung, bei gleichzeitigem Abbau der birokratischen Reglementierung.

1 Klare Gliederung des Studiums durch gestuften Aufbau.

1 Verbesserung des Unterrichts durch Aufwertung der Lehre.

1 Keine Studiengebtihren fur das erste Studium mit substantieller Qualifikation.
9 Starkung des akademischen Mittelbaus.

1 Rechte des Forschers an seinen Forschungsergebnissen auch bei Finanzierung durch Drittmit-
tel.

1 Aufhebung beamtenrechtlicher Besoldungsvorschrifte n, die zur Folge haben, dass hoch qua-
lifizierte Wissenschaftler abwandern bzw. deutschen Universitaten fernbleiben.

5.10 Verbraucher und Verbraucherinnen schitzen

Trotz vielerlei negativer Begleiterscheinungen wird das Konsumieren fir immer mehr Menschen zum
Lebensm ittelpunkt. Die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen steigt standig. Gleichzeitig wer-

den Produktionsablaufe und Marktstrukturen zunehmend weniger Gberschaubar und die Informatio-

nen Uber Gefahrenpotentiale fur den Verbraucher schwerer zuganglich. Das Uberangebot an Wa-
ren und Dienstleistungen erschwert Qualitdts - und Preisvergleiche.

Dies erklart auch, warum die Verbraucher und Verbraucherinnen in der Vergangenheit eine Wirt-
schaftsweise der Vergeudung, Vernichtung und Fehlsteuerungen fast widerspruc hslos mitgemacht
haben. Bei moglichst niedrigen Preisen wurde stillschweigend eine gleich bleibend hohe Qualitét
und Sicherheit z.B. bei Lebensmitteln vorausgesetzt. Die BSE -Krise hat diese Illusion griindlich zerstort.
In der Folge gewann das Thema Verbrau  chers chutz wesentlich an Bedeutung.
Allerdings wurde allein durch die Umbenennung eines Ministeriums die wirklich notwendige Umorien-
tierung noch langst nicht erreicht, die sicherstellen muss, dass die fiinf Grundrechte des Verbrauchers
die von der EG bere its 1975 in einer Charta festgelegt wurden, auch garantiert werden:

1 Recht auf Schutz der Gesundheit und Sicherheit,

1 Recht auf Schutz der wirtschaftlichen Interessen,

1 Recht auf Wiedergutmachung erlittenen Schadens,

1 Recht auf Unterrichtung und Aufklarung sow  ie

1 Recht auf Vertretung.

Angesichts des riesigen Aufgabengebietes kann Verbraucherpolitik nicht weiterhin nur ein Anhangsel
der Wirtschaftspolitik sein, sondern muss zum eigenstandigen Politikfeld werden.



Hauptziel muss dabei sein, bei Produktion, Handel u  nd Dienstleistungen den kurzfristigen Wirtschafts-
interessen, den 6konomischen Prinzipien maximaler Arbeitsteilung, der rucksichtslosen Gewinnopti-
mierung, der Ausdehnung der Markte und weltweitem Wettbewerb entgegen zu treten, sobald er-
kennbar wird, dass di e Entwicklung zu Lasten der Verbraucher und Verbraucherinnen und kommen-

der Generationen geht.

Die Verbraucherpolitik muss alle Bereiche wie z.B. Agrar -, Wirtschafts -, Verkehrs-, Medien -, Gesund-
heits- Bildungs- und Forschungspolitik umfassen. Sie muss den S chu tz der Verbraucher/innen vor de-
fekten oder geféhrlichen Produkten, unlauteren Vertriebsmethoden, unseridsen Geschéftsbedingun-

gen und uberhdhten Preisen gewahrleisten.

Pravention ist auch auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes der beste Weg, um Schéaden v on vorn-
herein zu verhindern. Die in mehreren Bereichen vom Gesetzgeber bereits geschaffenen Kontrollsys-
teme sind noch keineswegs ausreichend (z.B. bei Chemikalien und im Mobilfunkbetrieb).

Die Schutzerwartungen sind begriindet in der staatlichen Schutzpflic ht gegeniber den Birgerinnen
und Biirgern, die derzeit keinesfalls ernst genug genommen wird.

Zu erreichen sind die nétigen Veranderungen sicher nur, wenn alle Verbraucherschutzaktivitaten ko-
ordiniert und das Verbraucherschutzrecht weiterentwickelt und durc hge setzt wird. Das setzt vor allem
hoheitliche Befugnisse und damit die Existenz einer zentralen Behdrde voraus.

1 Verbraucherpolitik als eigenes Politikfeld.

1 Schaffung einer eigenen zentralen Verbraucherschutzbehérde (z.B. durch Ausbau des Bun-
deskartellamts), die sich deutlich von dem jetzigen Konzept eines einheitlichen Ministeriums
fur Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Ernahrung unterscheidet und als Sachwalterin der Ver-
braucherinteressen bei allen Gesetzesentwirfen und Vorhaben die Auswi rkungen auf den
Verbraucherschutz mit einbringt.

9 Einrichtung der Stelle eines Verbraucherschutzbeauftragten analog dem Datenschutzbeauf-
tragten.

1 Abschaffung der Ministererlaubnisse bei Kartellgenehmigungen.

1 Bessere Ausstattung und Starkung der Rechte der Da  tenschutzbeauftragten.

1 EinfUhrung eines leistungsfahigen Wettbewerbsrechts, in dem der Schutz vor tauschender,
unsachlich beeinflussender, verschleiernder, diskriminierender und beléstigender Werbung
festgeschrieben ist.

1 Klagerecht der Verbraucherschutzbeh  6rde, um z.B. den Schutz vor unlauteren Vertriebsme-
thoden und Geschéftsbedingungen durch Unternehmen besser unterbinden zu kénnen. Ur-

teile in Sachen Verbraucherschutz missen verbindlich werden.

1 Gewahrung eines erweiterten Vertragsauflésungsrechts und Einfu hrung eines Schadenser-
satzanspruchs bei Schaden, die durch unlautere Handlungen oder Werbung entstanden sind.

1 Schaffung eines Bundestagsausschusses fir Verbraucherfragen (vgl. Europaisches Parla-

ment), um die derzeit auf zahlreiche Ausschisse verteilte Kont roll- und Kritikfunktion sinnvoller
zu bindeln.
1 Verbot von offener und verdeckter Tabak - und Alkoholwerbung. Beschréankung des Vertrie-

bes von Tabakprodukten auf Fachgeschéfte, zu denen Minderjahrige keinen Zugang haben
dirfen. Verabschiedung eines bundesein heitlichen Nichtraucherschutzgesetzes unter Einbe-
ziehung des Mitarbeiterschutzes, denn kein Mensch darf zum Mitrauchen gezwungen werden!

Die Kosten der Schaden durch Tabak - und Alkoholgebrauch missen entsprechend dem



Verursacherprinzip wie in den USAvond en jeweiligen Industrien getragen werden. Exportver-
bote fur Tabakprodukte.

Verstarkte Forschung und Aufklarung tber die Gefahren des Elektrosmogs.

Senkung der Strahlengrenzwerte fiir Mobilfunkanlagen und Handys (Grenzwert von
100puW/m2 bzw. von 10uW/m2inre inen Wohngebieten und Aufenthaltsorten von Kindern und
Jugendlichen, z.B. Kindergarten und Schulen, sowie Krankenhausern).

Schutz vor einer Vielzahl von chemischen Stoffen, die unsere Gesundheit bedrohen, durch
strenge Zulassungsverfahren, wie von der EU -Kommission vorgeschlagen (z.B. Substanzen zur
Haltbarmachung und Geschmacksverstarkung in Lebensmitteln, zahlreiche Wohngifte wie
Formaldehyde, Holzschutzmittel, Lacke, die die Luft in unseren Wohnungen verpesten, Schad-
stoffe im Trinkwasser).

Anlegung stren gerer MaR3stédbe an die Unbedenklichkeit von Lebensmittelzusatzstoffen und
griindlichere laufende Uberwachung auf schadliche Riickstéande. Inhaltsstoffe und Hilfsmittel

in Lebensmitteln missen vollstéandig und gut erkennbar deklariert werden.

Einfihrung des Giite si egel s aGentechni kfrei 06 oder zumi
bestrahlter oder gentechnisch erzeugter Lebensmittel auch unterhalb der derzeit vorhande-

nen Kennzeichnungsschwelle.

Klare und restriktive gesetzliche Regelungen bezliglich Gentests in der Versicherungswirt-
schaft anstatt ungentigender Selbstverpflichtungserklarungen.

Definitives Verbot der Tiermehlfiitterung an Nutztiere.
Generelle Umkehr der Beweislast in Verbraucherschutzfragen, auch bei Bankgeschéften.

Weitgehende Streichung der  Ausnahmere gelungen im Verbraucherinformationsgesetz und

ndest

Begrenzung der Geb¢ghren feéegr Auskegnfte auf maxi mal

che zumindest eine Umweltvertraglichkeitspriifung erfordern, sind die Offnungszeiten der be-
troffenen Behorden arbei  thehmerfre undlich zu erweitern.

Nein zur Freisetzung gentechnisch manipulierter Lebewesen, weil die damit verbundenen Ri-
siken fiir die Okosysteme nicht abschéatzbar sind. Insbesondere in der Landwirtschaft und in
der Lebensmittelindustrie lehnen wir den Eins  atz der Ge ntechnik ab, da er zu einer weiteren
Industrialisierung und Monopolisierung dieser Bereiche fihrt, einer Dezentralisierung und Ex-
tensivierung entgegenwirkt und den weiteren Verlust genetischer Vielfalt zur Folge hat. Eine
deutliche Kennzeichnung entspreche nd hergestellter Produkte, z.B. bei Importware, muss vor-
geschrieben werden.
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AulRen - und Entwicklungspolitik missen primér dem Schutz des Lebens und der Lebensgrundlagen
auf der Erde dienen.

Der Treibhauseffekt, der 6ko logische Raubbau, die Verschwendung nicht erneuerbarer Rohstoffe,
der Kampf um wertvolle Ressourcen, Verkehrswege und Absatzméa rkte sowie knapp werdendes Trink-
wasser fuhren immer wieder zu Konflikten.

Okologische Stabilitat, moglichst dezentral ~ -demokratisch e Strukturen sowie die friedliche Durchset-
zung der politischen, sozialen und kulturellen Menschenrechte sind unabdingbare Vora ussetzungen
fur ein langfristig friedliches Zusammenleben der Menschen auf der Erde.

Vorausschauende Politik zielt darauf ab, welt  weit die natirlichen Lebensgrundlagen in all ihrer Viel-
falt zu erhalten, demokratisches Bewusstsein und rechtsstaatliche Struk turen zu fordern, eine faire
Weltwirtschaftsordnung zu etablieren, die Achtung der Menschenrechte voranzutreiben und den
friedlich en Verfahren der Streitbeilegung bei zwischenstaatlichen Konflikten Geltung zu verschaffen.
Diesen Zielen ist die deutsche Ent wicklungspolitik im nationalen und internationalen Rahmen ver-
pflichtet.

6.1 Frieden erméglichen 0 Sicherheit schaffen

Friedens- und Sicherheitspolitik bedeutet fiir die ODP nicht nur die Abschaffung aller ABC -Waffen und
eine mdglichst weitgehende Reduzierung aller anderen Waffensysteme, sondern eine umfassende
Politik der Konfliktvorbeugung mit friedenserhaltenden Maflinhahmen. Kinftig misse n ethnisch oder
nationalistisch, ideologisch oder 6konomisch motivierte militéarische Konflikte schon im Vorfeld ver-
mieden werden.

An der Aufriistung vieler Lander, der Verbreitung militarischer Technologien und der Waffenherstel-
lung sind der deutsche Staat  und viele deutsche Firmen beteiligt. Waffenlieferungen in Krisengebiete
haben bis heute Kriege mit Millionen Tot  en und zugleich den Raubbau an Bodenschatzen und Natur
begtinstigt.

Waffenexporte in Krisengebiete sind als Beihilfe zum Krieg anzusehen. Wéahrend wenige hierdurch
reich werden, werden die Kosten fir die Flichtlinge und den Wiederaufbau den Bewohnern der
Kriegsgebiete und der Aufnahmelander aufgebirdet.

Kriege, bei denen die Zivilbevdlkerung massiv geschadigt und bombardiert wird, verschérfen Kon-

flikte, anstatt sie zu I16sen. Nationale Alleingé&nge zerstéren zudem die friedenserhaltende Wirkung des

Volkerrechts und schw2chen die UN. Dies gilt zuGeremKchedgrdermer
USA, der durch exzessive Gewalt und die Férderung undemok ratischer Regime wie in Saudi -Arabien

oder Pakistan die globale Verbreitung von Sicherheit, Demokratie und Mensc henrechten nicht ge-

fordert, sondern behindert hat.

Die langfristige Abschaffung der Massenvernichtungswaffen, der Abbau konventioneller Waffensy s-
teme sowie friedliche Konfliktvorbeugung und eine Politik sozialer Gerechtigkeit entziehen terroristi-
schen Grup pen einen Grof3teil ihrer Handlungsmaglichkeiten.

Die Handlungsféahigkeit der UN fir friedenserhaltende Einséatze (Blauhelme) wird durch das Vetore cht
im Weltsicherheitsrat und die ausstehenden Mitgliedsbeitrage selbst reicher Lander wie etwa der USA
geschwac ht.

Nur die UN sind jedoch berechtigt, Beschlisse Uber friedenserhaltende und friedensschaffende Maf3-
nahmen zu fallen; nur die UN haben die polit ische Legitimitat, langfristig fur Frieden und Sicherheit zu
sorgen.



Friedens- und Konfliktfor schung, Férderung von Friedenskompetenz

|l

Einrichtung bzw. Férderung von Friedens - und Konfliktforschungsinstituten. Jahrliche Anhérun-
gen im Deuts chen Bundestag mit Menschenrechts - und Entwicklungshilfe -Organisationen.

Jahrliche Organisation von Friedenskund  etagungen durch die Bundesregierung.
Feste Einbindung von Friedenspadagogik, Kommunikationsfahigkeit, Schulung der Eigen-

wahrnehmung und Gewaltfr  eiheit in Schule, Erwachsenenbildung und 6ffentlich -rechtliche
Medien.

Ziviler Friedensdienst und Konfliktvorbeu gung

il

Ausbau des zivilen Friedensdienstes, der in Zusammenarbeit mit geeigneten Nichtregierungs -
Organisationen zur Konfliktvorbeugung und gewaltf reien Lésung von Konflikten in Krisenge-
bieten eingesetzt wird. Dabei sollen Vertreter aller Religionen und ethni schen Gruppen der
betreffenden Gebiete eingebunden werden. Konfliktvorbeugung und friedliche Konfliktbei-

legung besitzen absoluten Vorrang vor mi  litérischer Gewalt.

Menschenrechte, Internationale Gerichtsbarkeit

il

Unterstiitzung nationaler und internationaler Organisationen, die sich fir Menschenrechte
und den Schutz von Freiheits - und Selbstbestimmungsrechten der Voélker im Rahmen der UN -
Charta einset zen.

Auf Grundlage der Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte der UN sind die beiden da-
rauf bauenden Abkommen Uber politische und birgerliche Rechte sowie Uber wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte gleichermalRen einzuhalten.

Die Verletzung des M enschenrechts auf Nahrung muss ebenso weltweit geéchtet werden
wie der Einsatz von Kindersoldaten, Todesstrafe,  Folter, Vergewaltigung und Verstimmelung.

Zum Schutz von Voélkerrecht und Menschenrechten ist die grenziiberschreitende juristische
Zusammenarbeit sowie die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen zu starken.

Deutschland muss daher weiterhin den Inte rnationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag,
der fur Volkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zusténdig

ist, den Internationalen UN -Gerichtshof (IGH) in Den Haag, der Streitigkeiten zwischen Staaten
schlichten soll, sowie den Européischen Gerichtshof fir Menschenrechte (EGMR) in Stral3burg
bestmdglich unterstitzen.

2008 hat sich die Bundesrepublik Deutschland der o bligatorischen Gerichtsbarkeit des Inter-
nationalen Gerichtshofs (IGH) unterworfen. Sie hat damit den IGH als Hau ptrechtsprechungs-
organ der UN gestarkt und damit zur Starkung des Vdélkerrechts beigetragen.

Der dabei gemachte doppelte Militarvorbehalt aber ma cht die deutsche Anerkennungs  -er-
klarung fur weite Teile des Volkerrechts wertlos. Mit ihm werden volkerrechtlich e Streitigkeiten
Uber den Einsatz deutscher Streitkrafte im Ausland und tber die Nutzung deutschen Hoheits-
gebiets fur militérische Zwecke von de  r Zustandigkeit des IGH ausdricklich ausgenommen.
Dieser doppelte Militdrvorbehalt ist umgehend zuriickzunehmen.



Gerechte Verteilung und sparsamer Umgang mit knappen Ressourcen

)l

Zur Konfliktvorbeugung gehort auch die gerechte Verteilung knapper Ressourcen wie z.B. der
freie Zugang zu Trinkwasser, die Sicherstellung des Existenzminimums (Nahrung, Kleidung, Be-
hausung) und eine flachendeckende Versorgung mit Bildungs - und Gesundheits -einrichtun-

gen.

Ebenso wichtig sind die Einsparung von Energie und der Umstieg auf Erneuerbare Energietra-
ger. Wie zuletzt Rohstoffkriege (z.B. Irakkrieg 2003) gezeigt haben, istdi e Einsparung von Ener-
gie und der Umstieg auf Erneuerbare Energietrager ebenfalls entscheidend bei der Kriegsvor-
beugung. Um den Staaten diese Malinahmen zu erleichtern, sind marktbeherrschende Stel-
lungen einzelner Firmen zu verhindern bzw. zu beenden.

Drastischer Abbau der Ristungsexporte

il

Die deutschen Rustungsexporte sind drastisch zu reduzieren, die Anlagen auf zivile Produktion
umzustellen. Ristungsexporte dirfen generell nur noch in Mitgliedslander der EU und der
NATO erfolgen und sind strikt an die Einha Itung der international giltigen menschenrechtli-
chen Standards zu binden (v. a. UN  -Charta und Europaische Menschen  -rechtskonvention).

Falls ein Empféangerl and diese Standards nicht einhalt oder schon die Kontrolle dieser Stan-
dards verweigert, ist jegliche R  Ustungskooperation - unabhangig von Mitgliedschaft in EU o-
der NATO - sofort einzustellen. AuRerdem mussen die Endverbleibsnachweise endlich wirksam
kontro lliert werden.

Zu den Rustungsexporten zéhlen auch die Lizenzvergabe und die Errichtung von Produktion S-
anlagen zur Herstellung von Waffen oder Waffenkomponenten.

Die Strafen bei Zuwiderhandlungen sind deutlich zu verscharfen. Einnahmen, die nachweis-
lich au s Waffenexporten in Kriegsgebiete und aus dem Verkauf oder der Verarbeitung von
Rohstoffen aus Kriegsg ebieten stammen und von Personen oder Firmen mit Sitz in Deutsch-
land erzielt worden sind, sind in voller Hohe vom Staat abzuschopfen und je zur Halfte dem
UN-Flichtlingshilfswerk (UNHCR) und der UN -Welternéhrungsorganisation (FAO) zur Verfligung
zu stellen.

Abbau aller ABC -Waffen, Verbot von Landminen

il

Schrittweiser Abbau aller ABC -Waffen mit dem Ziel ihrer Achtung und ihres Verbots. Weltweite
Kontrolle des A bbaus. Sofortiger Abzug der in Deutschland gelagerten Atomwaffen. Einstel-
lung samtlicher Versuche mit  diesen Waffen.

Keine Stationierung bzw. Neuentwicklung von Weltraumwaffen jeglicher Art. Konsequente
Bekampfung der Weitergabe von Atomwaffen und Exportve rbot fir atomtechnische Anla-
gen einschliel3lich deren Technologie.

Das Verbot von Antipersonenminen und Streumunition ist besser durchzusetzen. Die Produ-
zenten dieser Waffen missen verpflichtet werden, in voller Hohe fir die Kosten ihrer Beseiti-
gung aufzuko mmen. Ein Verbot aller Landminen ist schnellstens zu erreichen.

Die deutsche AuRRenpolitik soll die Sta  aten, von deren Zustimmung das Inkrafttreten des 1996
beschlossenen internationalen Atomteststoppabkommens ( Comprehensive  Nuclear -Test
Ban Treaty 0 CTBTO vgl. www.ctbto.org ) abhangt und die es noch nicht ratifiziert h aben, drin-
gend auffordern, das zu tun, also das Abkommen durch ihr Parlament zu bestéatigen, damit

dieser Meilenstein der Friedenspolitik offiziell in Kraf t tritt.

Im Dezember 2015 waren das  Agypten , Iran, Nordkorea und vor allem die Atommachte USA,
China, Indien, Pakistan und Israel.


http://www.ctbto.org/

Beschrankung der Rechte auslandischer Streitkrafte in Deutschland

)l

Die Uberflugrechte und Militarbasen auslandischer Streitkr afte in Deutschland durfen aus-
schlieBlich im Sinne des Volkerrechts genutzt werden.

Gemeinsame AuBen - und Sicherheitspolitik der EU

|l

Ziel der gemeinsamen AulRenpolitik ist die Foérderung friedlicher Konfliktldsung, der politischen,
sozialen und kulturellen Me nschenrechte, demokratischer Strukturen sowie des Umweltschut-
zes. Die EU handelt bei internationalen K onflikten in enger Absprache mit der UN; sie ist nicht
legitimiert, an die Stelle der UN zu treten.

Die im Vertrag von Lissabon vereinbarte Aufristung (Ar t. 42,3) aller Mitgliedsstaaten geht in
die falsche Richtung; sie ist aufzukiindigen.

Rolle der NATO

il

Die ODP bekennt sich zur NATO -Mitgliedschaft Deutschlands. Der Auftrag der NATO muss
aber auf die Verteidigung innerhalb des NATO -Vertragsgebietes beschrank t bleiben.

UN-Reform

il

Wir fordern eine umfassende Reform der UN, damit diese im Auftrag aller Natione n zum Fun-
dament und Garanten einer neuen, friedlichen und gerechten Weltordnung werden kann.

Hierzu gehort eine tiefgreifende Demokratisierung der UN, ins besondere die Starkung der Voll-
versammlung gegeniber dem Weltsicherheitsrat.

Die UN einschlieBlich der UN -Sonderorganisationen wie Internationaler Wéahrungsfonds und
Weltbank missen die friedliche Durchsetzung von Demokratie und Menschenrechten sowie

eine g erechte Weltwirtschaftsordnung und Gltervert eilung fordern. Auf Borsen -spekulatio-
nen ist eine Finanztransaktionssteuer zu erheben. Diese Einnahmen stehen den UN fir globale
Entwicklungs - und Umweltaufgaben zur Verfligung.

Die friedenserhaltenden Blauhelmein  sétze der UN sind finanziell zu stérken. Langfristig ist eine
stehende UN -Einsatztruppe einzurichten, um Interventionen unabhéngig von den Eigeninte-
ressen der Staaten zu ermdglichen.

Konfliktvorbeugung und friedliche Konfliktbeilegung besitzen absoluten Vo rrang vor Sanktio-
nen und militarischer Gewalt, um einen Aggressor zurlickzudrangen. U N-Sanktionen durfen
sich nicht gegen die Zivilbevolkerung richten.

Deutschland bendétigt keinen standigen Sitz im UN  -Sicherheitsrat. Wichtiger ist die konse-
guente Demokratis ierung der UN.

Terrorismusbekampfung, Geheimdienstkontrolle

1

Die Bekampfung des inter nationalen Terrorismus muss ausschlie3lich mit politischen, polizeili-
chen und geheimdienstlichen Mitteln erfolgen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den
Haag muss die Zustandigkeit auch fur die juristische Aufarbeitung des internationalen Terroris-
mus erhalten. Es darf nicht mehr toleriert werden, dass Geheimdienste den Terrorismus férdern.

Geheimdienste sind daher strikter parlamentarischer Kontrolle zu unterwerfen und auf die rein
nachrichtendienstliche Tatigkeit aus 6ffentlich zuganglichen Quellen zu beschranken. Ver-
deckte Operationen u. & mussen unterbunden, VerstoRe dagegen bestraft werden.

Verteidigung als staatliche Aufgabe, Schutz von Gefangenen und Zivilbevoélke rung



91 Die Privatisierung von Verteidigungsaufgaben muss verboten bleiben. Der Aufstie g privater
Militarfirmen beschleunigt Gberall auf der Welt den Macht - und Steuerungsverlust der Staaten
und heizt Konflikte an.

1 Gefangene haben ausnahmslos Anspruch auf die Einhaltung der internationalen Vereinba-
rungen wie die Genfer Konvention und die Haa ger Landkriegsordnung.

1 Ubergriffe und Kriegsverbrechen durch Soldaten oder Séldner sind konsequent durch natio-

nale Gerichte und den Internationalen Strafgerichtshof zu best rafen.

91 Bei militdrischen Interventionen muss der Schutz der Zivilbevolkerung absolut en Vorrang ha-
ben. Falls die Bundeswehr oder ihre Bindnispartner diesen umfassenden Schutz der Zivilbe-
volkerung nicht gewahrleisten wollen oder kdnnen, missen alle deutschen Truppen aus die-

sen Interventionen umgehend abgezogen werden.

6.2 Die Rolle der Bundeswe hr

Sicherheit ist ein wichtiges Gut. Auch nach dem Ende des Kalten Krieges spielt die Bundeswehr hier-
bei eine wichtige Rolle.

Da Deutschland heute von befreundeten Nationen umgeben ist, konnten die Truppenstarke redu-
ziert und so Haushaltsmittel gespart wer  den. Die weitere sicherheitspolitische Zusammenarbeit in Eu-
ropa und die Vereinigung der nationalen Armeen zu einer EU -Armee ermdglicht weitere Umschich-
tungen zugunsten zivi ler Zwecke.

Fur die Einsatzfahigkeit der UN, insbesondere fiur friedenserhaltende Bla uhelmeinsatze, sind Truppen
aus den UN -Mitgliedsstaaten erforderlich.

Auch wenn die Einberufung zum Grundwehrdienst seit 2011 ausgesetzt ist, halt die ODP den allge-

meinen W ehrdienst, zu dem alle Bevélkerungsschichten eingezogen werden, weiterhin fur richti g. Er
fuhrt zu einer Kontrolle der Bundeswehr von innen. Wehrdienst ist ein Dienst fir den Staat, eine Iden-
tifikation mit dem Staat und entspricht dem demokratischen Versta ndnis. Er macht alle Birger fur

Sicherheit verantwortlich und sensibilisiert die Pol itik fir die Einsatzrisiken.

Die Umstellung der Verteidigungsarmee Bundeswehr auf verfassungswidrige Interventionen ohne UN -
Mandat muss dringend gestoppt werden.

91 Die Kosten fir die weltweiten Einséatze der Bundeswehr sind im Bundeshaushalt getrennt aus-
zuweisen und jahrlich in einem gesonderten Bericht zu verdffentlichen.

9 Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee. Fur die Teilnahme deutscher Streitkrafte an A us-
landseinsatzen missen neben einem voélkerrechtskonformen UN -Mandat und der mehrheit  li-
chen Zustimmung des Bundestags folgende Bedingungen erfillt sein:

o Der Deutsche Bundestag muss in der Lage sein, sich vor und wahrend des Einsatzes
deutscher Krafte unabha ngig und frei Zugang zu Informationen zu beschaffen, um
die Situation vor und wahren d des Einsatzes moglichst genau beurteilen zu kénnen.

0o UN-Kommissionen missen jederzeit die faktische Moglichkeit haben, Vorwirfen Gber
Kriegsverbrechen selbstandig vor Ort  nachzugehen.

o Bei der Finanzierung der Auslandseinséatze sind gleichzeitig auch Ruckstellungen fir
zivile Opfer zu treffen.

o Jeder Auslandseinsatz wird durch das Bundesverfassungsgericht von Amts wegen auf
seine VerfassungsméaRigkeit gepriift. Bei Verfassungsbr uch sind die Verantwortlichen



zur Rechenschaft zu ziehen.

1 Fir die weltweite An erkennung des Rechts auf Wehr - und Kriegsdienstverweigerung als Men-
schenrecht soll sich die Bundesregierung diplomatisch einsetzen. Den gleichen Schutz sollten
Soldaten genie3en, die sich ihrem Einsatz oder Befehlen in volkerrechtswidrigen Angriffskrie-
gen widersetzen.

T Aus den Verteidigungspolitischen Richtlinien der Bu
freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Markten und Rohstoffe n in aller
Welto zu streichen.

T aPr2ventivkriegeo | egl 26dGKkand 8§88 6tGB verbated. Das gilt auch fUA r t .
die Auseinandersetzung mit weltweit operierenden Terrorgruppen.

1 Sowohl der Besitz und erst recht der Einsatz von Kampfdrohnen durc h die Bundeswehr sind
abzulehnen.

6.3 Europa 6 demokratisch, 6kologisch und dezent ral

Bitte besuchen Sie unser Europapolitisches Programm:

https://www.oedp.de/fileadmin/user_upload/bundesverband/wahlen/EU -Programm09.pdf

6.4 Chancen fur Entwicklungslander

Die grol3 e materielle Ungerechtigkeit zwischen Industrie - und Entwicklungslandern, die  fortgesetzte
wirtschaftliche Ausbeutung der Entwicklungs - und Schwellenlander sowie die dort herrschenden po-
litischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse haben in diesen Landern ka tastrophale Zustande verur-
sacht. Nach funf Jahrzehnten Entwicklungspolitik ist die Situation in den Entwicklungsléndern keines-
wegs verbessert; oftmals ist sie sogar schlimmer als vor 50 Jahren.

Versagen der Entwicklungspolitik.  Die bisherige Entwicklungspo litik hat weitgehend versagt. Sie ist zu

sehr ausgerichtet auf die  Kooperation mit staatlichen Stellen, welche oftmals korrupt sind und einen

grol3en Teil der Hilfsgelder veruntreuen, sowie auf die Unterstiitzung von zweifelhaften GroRRprojekten

wie z.B. Stauddmmen, welche Hunderttausende von Menschen aus ihrer Heimat vertre iben. Nur we-

nige Projekte der aoffiziellendod Entwicklungshilfe brin

Demokratiedefizit. Viele Entwicklungs - und Schwellenlander werden von autoritare n Regimen regiert

und sind gepréagt durch den Gegensatz zwischen ein er kleinen, extrem reichen Oberschicht und der
groRen, armen Bevdlkerungsmehrheit. Oft werden regionale, ethnische oder religidse Minderheiten
gewaltsam unterdrickt und Menschenrechte missa chtet. Korruption ist in staatlichen Verwaltungen

aufgrund der mini  malen Gehélter in den 6ffentlichen Diensten weit verbreitet.

Misswirtschaft. Die Wirtschaft der Entwicklungslander ist in vielen Féllen von dirigistischen staatlichen
Vorgaben und einer mas siven Vernachlassigung der Landwirtschaft gepragt. Wahrend in Gesun d-
heit, Bildung und Ernéhrung der Bevolkerung vergleichsweise wenig investiert wird, zahlen Entwick-
lungslénder zugleich zu den besten Kunden bei Waffenexporten.

Dabei ist die Finanzverwaltun g oftmals nicht in der Lage, die Vermogen der reichen Oberschichten

zu besteuern. Wéhrend einige Wenige riesige Vermdgen auf Konten im Ausland ansammeln, vere-
lendet die ohnehin arme Bevdlkerung und muss mit ihren Steuergeldern die Zinsen fur Kredite (auch

fur Waffenkaufe und Luxusbauten) aufbringen. Nur zu oft werden solc he Rahmenbedingungen von
skrupellosen Regierungen und Geschéaftemachern der Industriel&nder riicksichtslos fiur ihre Zwecke
ausgenutzt.



Zerstorung der heimischen Wirtschaft.  Die systematische Zerstérung der Wirtschaft in vielen Entwick-
lungslandern durch Firme n und Regierungen der Industrielander verscharft die Probleme. Der unge-
hinderte Zugriff internationaler Grol3konzerne auf den Markt der Entwicklungslander zerstért vielfach

deren einheimisch e Wirtschaft. Und der als Landgrabbing bezeichnete Aufkauf riesiger landwirt-
schaftlicher Nutzflachen durch fremde Staaten und auslandische Konzerne raubt ihnen die Basis fir

die Selbstversorgung der Bevélkerung und die Voraussetzung fir eine eigenstandige Entwicklung.

Handelspolitik der Industrielander.  Die Industrielande r schotten ihre eigenen Méarkte gegeniber Pro-
dukten aus Entwicklungs - und Schwellenl&ndern ab und verzerren den internationalen Wettbewerb

mit Milliardensubventionen; allein an Agrarsubventi onen geben die OECD -Staaten jahrlich 360 Milli-
arden US-Dollar aus. Hochsubventionierte landwirtschaftliche Uberschussprodukte, welche zu Dum-
pingpreisen auf den Weltmarkt geworfen werden, untergraben die Existenzgrundlage von Bauern in
Entwicklungslandern u nd fuhren dort zu Not und Elend. Gleiches gilt fur die européischen Fischerei-
flotten, welche die Kistengewasser von Entwicklungslandern leer fischen und damit die dort leben-

den Fischer um ihre Existenz bringen.

SchlieB3lich ist es verantwortungslos, nur ein  ige wenige Prozent der 6ffentlichen Haushalte fiir Entwick-
lungshilfe auszugeben und gleichzeitig aus den betroffenen Landern unterbezahlte Produkte von viel
hoherem Gesamtwert herauszuholen. Entwicklungshilfe wird oftmals zur Exportférderung fir die hei-
misc he Wirtschaft in Entwicklungslander umfunktioniert, indem nur solch e Projekte gefordert werden,
fur welche die notigen Investitionsguter bei der heimischen Wirtschaft bestellt werden.

Geringe Entwicklungshilfe. Keines der Industrielander kommt der gemeinsa  m beschlossenen Selbst-
verpflichtung nach, 0,7 Prozent ihres Bruttos  ozialprodukts fur staatliche Entwicklungshilfe auszugeben.
Deutschland liegt unter 0,3 Prozent.

Teufelskreis aus Armut, Hunger und Bevolkerungswachstum. Der Teufelskreis aus Armut, Hunger u nd
Bevolkerungswachstum, angetrieben und geférdert durch Verschuldu ng und strukturelle Fehlent-
wicklungen, stdl3t schon heute an globale Grenzen. Landlosigkeit, Brandrodung in den Regenwal-

dern und Verstadterung sind nur einige Symptome der Not und des unsagb aren Leids der in Entwick-
lungsléndern lebenden Menschen. Unzéhlige Menschen sterben dort an Hunger und banalsten In-
fektionskrankheiten, kaum beachtet von den Industrielandern.

Bevolkerungsexplosion und Wanderungen. Bevolkerungsexplosion und globale Umwelt  -katastro-
phen bedrohen das Leben auf der Erde. Deutlich geféhrlicher als der Kinderreichtum der Armen ist
hierbei der Lebensstil der Reichen!

Allein die gedankenlose Verbrennung fossiler Energietrager wie Ol und Kohle durch die Industrielan-

der ist letztlich fur die zunehmende Erwadrmung der Erde und die dadurch zu erwartend en Wande-
rungsbewegungen verantwortlich; Millionen von Menschen werden in den nachsten Jahrzehnten

allein durch den steigenden Meeresspiegel ihre Heimat verlassen und in andere Gegenden wand ern
mussen. Diese Vélkerwanderung wird zwangslaufig einhergehen mit inneren und evtl. auch aulReren
Konflikten bis hin zu Kriegen.

9 Die Entwicklungspolitik muss sich endlich regional und am Prinzip der Nachhaltigkeit orientie-
ren. Sie dient & unter Berlcksichtigung von Demokratie und Menschenrechten o der An he-
bung der Lebensqualitat unserer Mitmenschen in aller Welt. Sie darf nicht etwa eigenen wirt-
schaftlichen Interessen untergeordnet werden.

9 Die ODP setzt sich dafiir ein, dass den Menschen in den Entwicklungslandern unter Bewah-
rung ihrer Kultur solidarische partnerschaftliche Hilfe geleistet wird. Diese kann nicht im Export
umweltzerstérender und energieintensiver Industrien und Technologien in Lander bestehen,
in denen Arbeitskraft im Uberflu ss zur Verfiigung steht. Vielmehr sind Dienstleistungen , Waren
sowie angepasste handwerkliche und mittlere Technologien auszutauschen, wobei die For-
derung der Eigenstandigkeit dieser Lander Vorrang haben muss (Hilfe zur Selbsthilfe).



Es fehlt nicht so sehr an Mitteln, sondern es geht um deren sinnvolle Verwend ung durch be-
schleunigte Planung und Umsetzung, mdglichst an Ort und Stelle mit Hilfe regionaler EU -Biros
und in Kooperation vor allem mit Nicht  -Regierungsorganisationen. Subsidiaritat heif3t auch,
dass Partner der Entwicklungspolitik nicht immer ein Staat s  ein muss, sondern auch kleinere
Einheiten wie Familien und Dorfgemeinschaften sein kénnen.

Es dirfen keine Zuschiisse und keine Kredite (z.B. Hermes -Birgschaften) fir Regime vergeben
werden, die die Mens chenrechte nicht anerkennen.

Verbot der Einfuhr von Pr odukten, die unter Umgehung ethischer und gesundheitlicher Min-
deststandards, z.B. durch Zwangsarbeit oder Kinderarbeit, produziert wurden.

Entwicklungspolitik muss sich landerspezifisch an den tatsachli chen Grundbedirfnissen der
Menschen ausrichtet und nic  ht an den Bedurfnissen reicher Oberschichten oder den Wirt-
schaftsinteressen des Geberlandes. Dazu gehoren die Durchsetzung von Demokratie und
Menschenrechten, Bekampfung von Korruption, autoritarer und feudaler Strukturen sowie die
Produktionsfoérderung not wendiger Konsumgdter.

Vordringlich sind die Forderung der medizinischen Grundversorgung, Alphabetisierungs -und
Bildungsprogramme fiir breite Bevolkerungsschichten, insbesondere auch fir Frauen, der Auf-

bau sozialer Sicherungssysteme, damit die hohe Kinderza  hl als Basis der individuellen Alterssi-
cherung entbehrlich wird, sowie Hilfe bei menschenwirdigen MalRnahmen zur Familienpla-

nung.

Frauen in Entwicklungsléandern leisten einen grof3en Teil der materiellen V ersorgung zusatzlich

zur Familienarbeit; sie sindnich t nur auf vielf2l|ltige Weise benachte

mer frauen der °kol ogischen Zerst®rungo h2ufig
bringen wesentliche Kompetenzen ein, um in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbeson-
dere auch bei d er Planung von Projekten aller Art, mitzuentscheiden.

Vor allem in den wachsenden stadtischen Ballungsgebieten der Entwicklungslander sind Pro-
gramme zur Verbesserung der Miullentsorgung, der Wasserversor gung und Abwasserreini-
gung sowie der Luftreinhaltung n  6tig. Jegliche Millexporte aus Industrielandern in Entwick-
lungslénder sind zu unterbinden.

Wir streben gerechte Bedingungen auf dem Weltmarkt fur den Handel mit Entwicklungs -lan-
dern an. Die WTO soll zur ordnungspolitischen Institution fortentwickelt werden , die die Prinzi-
pien einer dkologischen und sozialen Marktwirtschaft fir den Welthandel durchsetzt. Sie soll

eine Steuer auf internationale Kapitaltransfers erheben kdnnen, um damit die sozialen und

Oko logischen Folgekosten einer globalisierten Weltwirtsch aft zu mindern - denn wéahrend Ka-
pital frei transferiert werden kann, bleiben die Arbeithehmer und die Natur vor Ort.

Schuldenerlass fur die &rmsten Lander ist zu gewahren, wenn diese ernsthafte Anstreng ungen
zur Beseitigung der Schuldenursachen unternehmen

Heimische Kleinbetriebe in Landwirtschaft und Handwerk sind unabdingbar fur die o6rtliche
Versorgung, arbeiten regional angepasst und nachhaltig, bzw. kénnen sich flexibel in dieser
Hinsicht entwickeln . Deshalb sind die WTO -Vertrage und die geplanten Vert rage zum Schutz
der Investitionen internationaler Konzerne entsprechend abzuandern.

Alle Politikbereiche (insbesondere die Wirtschaftspolitik, die Agrarpolitik und die Entwicklungs-

politik) mussen darauf ausgerichtet werden, dass alle Lander der Welt ihr Re cht auf Ernédh-
rungssouveranitat uneingeschrankt wahrnehmen kénnen. D.h. sie missen frei in ihrer Entschei-

dung sein, wie sie die Ernahrung ihrer Bevdlkerung gewéhrleisten, ob durch den vorrangigen

Anbau d er bendétigten Nahrungsmittel im eigenen Land oder durc h Import oder durch ein
frei gewahltes Verhaltnis aus beidem. Einmischungen von aul3en d etwa durch Weltbank oder
Internationaler Wahrungsfond (IWF) & z.B. mit der Verpflichtung, zum Schuldenabbau auf Te i-
len der zur Verfuigung stehenden landwirtschaftlichen Nutzflache Produkte fiir den Weltmarkt

auch



anbauen zu mussen, haben zu unterbleiben.

Die in vielen Landern vorherrschende Klein - und Mittelbauerliche Landwirtschaft muss ge-
schitzt und geférdert werden. Das w  eltweite Landgrabbing, d.h. die Verjagung der einhei-
mischen Bauern von ihren angestammten Flachen, um dort dann Landwirtschaft in industri-
ellem MalRstab betreiben zu kénnen, muss gestoppt werden.

Die Landwirte in allen Teilen der Welt miissen das Recht auf N achbau von selbst erzeugtem
Saatgut bekommen, ohne Liz enzgebihren zahlen zu missen.

Patente auf Pflanzen und Tiere, Mikroorganismen eingeschlossen, missen verboten werden.

Fir Nahrungs -, Genuss- und Futtermittel aus Entwicklungslandern sind nur dann Import -be-
schrankungen zu verhé&ngen, wenn deren Anbau bzw. Ex port Erndhrungsengpéasse fir die
dortige Bevolkerung oder Naturzerstérung zur Folge hat. Es sind Programme zur drastischen
Einschréankung der weltweiten Viehwirtschaft und des Fleischkonsums einzuleiten. Auf3erdem
missen die europdischen Fischereiboote die in  ternationalen Regeln zur Erhaltung des Fisch-
bestands befolgen.

In groRem Umfang sind Programme zur Wiederaufforstung und zur Rekultivierung der Trocken-
gebiete zu fordern, um die Bodenerosion und das wei tere Vordringen der Wisten zu verhin-
dern.

Gezielte Hilfe zur wirtschaftlichen Umstrukturierung muss denjenigen Landern und Menschen
zuteil werden, die wirtschaftlich vom Drogenanbau abhéngig geworden sind.

Zur Umstellung der Wirtschaft auf dezentrale Struk turen mit sanften und angepassten Wirt-
scha ftsweisen und Technologien (z.B. Energieeinsparung und Aufbau dezentraler, regenera-

tiver Energieversorgung, natirliche Landwirtschaft, Agroforesting) oder zur Wiederherstellung
dieser Strukturen bzw. zu einer entsp rechenden Weiterentwicklung ist den betrof fenen Lan-
dern Hilfe durch Know -how und nicht riickzuzahlende Gelder zu leisten.

Fur Katastrophenfille wie z.B. Erdbeben, Vulkanausbriiche, Uberschwemmungen und Stiirme

i st unter dem Kommando ded eUEiamigmei $ttTngpged ani dier
schen Hilfsdienstes zu schaffen. Diese muss personell und technisch in der Lage sein, innerhalb

von maximal drei Tagen in jedem Teil der Welt zum Einsatz zu kommen.



7 Die ODP ist die 0kologische
Parteli der demokratischen
Mitte

Die Okologisch -Demokratische Partei ist eine wertorientierte Partei der politischen Mitte. Die Beach-
tung 6kologischer und sozialer Zusammenhénge, die Ehrfurcht vor dem Leben, die Verantwortung
fur die Zu kunft unserer Kinder und die B esinnung auf ethische Werte sind die Leitlinien unserer Politik.

Mit unserem umfassenden und konsequenten Konzept sind wir die notwendige 6kologische, soziale

und demokratische Alternative zu den anderen Parteien, die heute al le von Umweltschutz und sozi-
aler Gerechtigkeit & besonders auch von Familienfreundlichkeit d reden, ohne zu beachten, was das
wirklich bedeutet.

Die ODP geht nicht den Weg bequemer Kompromisse, sondern tritt konsequent fiir die streitbare
Demokratie und die  Erhaltung der 6kologischen un  d sozialen Lebensgrundlagen ein und fur Abwehr-
bereitschaft und -fahigkeit gegenuber den Zerstorern des freiheitlichen Rechtsstaates.

Die groRe Aufgabe eines 6kologischen und sozialen Aufbruchs und einer demokratischen Erneue-
rung zur Erhaltung der Lebensgru ndlagen erfordert einen moglichst breiten, partei -Ubergreifenden
Zusammenschluss aller verantwortungsbewussten Birgerinnen und Birger.

Die ODP will daher, als politischer Arm der 6kologischen Bewegung und sozial vernachlassigt er Grup-
pen, vor allem Birgerin nen und Birger aus allen Bereichen der politischen Mitte ansprechen, die sich

um die Zukunftsfahigkeit unserer Gesellschaft bemiihen. Dagegen sind uns die Grundhaltungen

rechts - und linksradikaler Gruppierungen fremd und mit un serem Grundsatzprogramm nicht  verein-
bar. Die ODP wendet sich entschieden gegen jegliche faschistische Tendenzen und verurteilt jede

Gewalt gegen auslandische oder judische Mitbirgerinnen und Mitburger oder deren Einrichtungen

sowie gegen Minderheiten aufs ~ Schérfste.

109 Die ODP ist die 6kologische Partei der demokratischen Mitte
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8 Aufr uf zur Mitarbeit

Verantwortungsbewusstes politisches Denken und Handeln setzt ethische Wertmaf3stabe voraus. Dies
gilt umso mehr angesichts des zunehmenden Werteverfalls in Gesellschaft und Politik. Die Sicherung

des Uberlebens von Mensch und Natur, der Sc  hutz der Umwelt um ihrer selbst willen und fiir uns Men-
schen sowie gerechte Beziehungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen missen
Vorrang vor allen privaten, wirtschaftlichen und 6ffentlichen Interessen haben.

Vielfach stellen die derzeit pol itisch Verantwortlichen Winsche und materielle Anspriiche einzelner
Interessengruppen Uber das Gemeininteresse an einer Politik, die dem Uberleben der Menschheit
dient. Dabei betreiben sie auch weiterhin der kurzfristigen materiellen Gewinne wegen das Wirt-
schaftswachstum - um jeden Preis.

Dieses allein am wirtschaftlichen Erfolg orientierte Denken prégt unsere ges amte Gesellschaft und ist
Hauptursache fir die Sinnkrise in unserer Gesellschaft mit all ihnren sozialen Folgen wie Naturentfrem-
dung, Niedergang der  zwischenmenschlichen Beziehungen, Verarmung von Familien, Vereinsa-
mung, Suchtkrankheiten, Hoffnungslosigkeit , Resignation und Selbstmord.

Immer gibt es jedoch eine Mdglichkeit, erkannte Fehlentwicklungen zu stoppen.

Unser Land braucht dazu eine 6kologisch e und sozial orientierte Partei, die fur die Bewahrung der
Lebensgrundlagen eintritt und die demokratische Er neuerung vorantreibt. Wir bitten Sie daher: Treten
Sie der ODP als aktives oder forderndes Mitglied bei und bauen Sie eine neue konsequente politis che

Bewegung mit uns auf.

Geben Sie uns bitte bei den nachsten Wahlen lhre Stimme!

110 Aufruf zur Mitarbeit
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Fon (0931) 40486-0, Fax -29

E-Mail: info@oedp.de

Internet: www.oedp.de
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Bildquellen:

Folgende Bilder von https://www.flickr.com __ wurden unter der Creative Commons  -Lizenz verwe ndet:

1 Windpark Gehrden: © Windwarts Energie GmbH / Photographer: Mark Miihlhaus/attenzione
Lizenz (Attribution -NonCommercial -NoDerivs 2.0 Generic) , https://www.flickr.com/pho-
tos/windwaerts/ 7044951991

1 Tuyyo: © Andrés Nieto Porras, Lizenz ( Attribution -ShareAlike 2.0), https://www.flickr.com/pho-
tos/anieto2k/8647038461

Ansonsten wurden ausschlie3lich lizenzfreie Bilder von  https://unsplash.com und https://pixabay.com
verwendet.
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